
Vom Tabu zur Chance

TOA-MAGAZIN
Fachzeitschrift zum Täter-Opfer-Ausgleich

Internationales
Restorative Justice im  
Kontext häuslicher Gewalt –  
Reflexionen aus Neuseeland

Gesetzgebung &  
Rechtsprechung 
Täter-Opfer-Ausgleich bei  
Tötungsdelikten

Nachgefragt
Finanzierung von  
Übersetzungsleistungen 
im Rahmen eines TOA

Wir stellen vor
Prof. Dr. Arthur Hartmann

Einzelbeiträge
· Das „Wiki to Yes“-Konzept
· Justice als Empowerment

Restorative Justice und 
sexualisierte Gewalt

Nr.01
2019

Bezugspreis 7,50 a

©
 C

or
in

a 
To

le
do

 ·
 F

ot
o:

 A
le

xa
nd

er
 G

ul
de



Prolog Seite 3

Thema

Zur Bebilderung: 
„Was hattest Du an?“
Fotos der Kunstinstallation von Dr. Mary Wyandt- 

Hiebert und Jen Brockman

Inspiriert von dem Gedicht „What I was Wearing“ von 

Dr. May Simmerling, das sich mit dem Mythos beschäf-

tigt, die Kleidung des Opfers spiele eine Rolle für eine 

Vergewaltigung, konzipierten die Direktorin des neu 

gegründeten Präventionszentrums für sexualisierte Ge-

walt an der Universität von Kansas (USA), Jen Brock-

man, und die Direktorin des RESPECT Präventions-

programms für sexualisierte Gewalt an der Universität 

von Arkansas (USA), Dr. Mary Wyandt-Hiebert, diese 

Ausstellung. Sie zeigt die (nachgeschneiderten) Klei-

dungsstücke von Überlebenden von Vergewaltigungen, 

versehen mit einem kurzen Kommentar der Personen.

In Europa war die Ausstellung zuletzt in Molenbeek, 

Brüssel, zu sehen. Die Bilder wurden von den Ausstel-

lungsmacherinnen bzw. der Gemeinde Molenbeek zum 

Abdruck zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen: 

https://sapec.ku.edu/what-were-you-wearing
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Liebe Leser*innen,

im Themenschwerpunkt dieser Ausgabe fassen wir ein ‚hei-

ßes‘ Eisen an: Restorative Justice (RJ) im Zusammenhang mit 

sexualisierter Gewalt. Für viele ein Tabu. Denn ‚Vergewalti-

gung‘ gilt als „Seelenmord“ (Sanyal 2016: 79) – ein „Schick-

sal“, das bereits im antiken Rom als schlimmer „als der 

Tod“ (Sanyal 2016: 57) gewertet wurde. Entsprechend hart 

sollen die strafrechtlichen Konsequenzen für die Tatverant-

wortlichen ausfallen. ‚Sexualverbrecher‘1 werden heutzutage 

im öffentlichen Diskurs als ‚gefährliche andere‘ betrachtet, 

denen das ,Bürgerdasein‘ als gesellschaftlicher Status ab-

zusprechen sei und denen folglich kein Mitgefühl entgegen-

gebracht werden dürfe. Für die Sicherheit der Gesellschaft 

würden sie eine große Bedrohung darstellen und müssten 

im Sinne der sozialen Verteidigung mit härtesten Mitteln un-

schädlich gemacht werden (vgl. Garland 2008: 329-330). 

Mit einer formellen und informellen Etikettierung als ‚Verge-

waltiger‘ ist somit eine „rituelle Vernichtung der beklagten 

Person“ (Garfinkel 2016: 142) verbunden. Jemand, der ver-

gewaltigt hat, wird häufig auf diese Tat reduziert – ein kaum 

veränderbarer ‚Masterstatus‘ mit der Garantie für eine nach-

haltige soziale Ächtung. Doch schaffen wir mit Strafe, Aus-

grenzung und ‚Entmenschlichung‘ mehr Sicherheit? Fördern 

Strafe und Stigmatisierung die Bereitschaft zur Auseinander-

setzung mit den Tatfolgen sowie zu einer aktiven Verantwor-

tungsübernahme und ‚Wiedergutmachung‘? Und fördert der 

justizielle Umgang mit der Tat und dem Erlebten, tatsächlich 

die Heilung der Verletzungen der Betroffenen? Wieso wer-

den viele Betroffene auf ihre ‚Opferwerdung‘ reduziert? Wie-

so gibt es selbst heute keine „Modelle, die Frauen darin 

bestärken, ihr Leben weiterzuleben, anstatt es einfach nur 

durchzustehen“? (Veselka zit. nach Sanyal 2016: 86) 

Mpho und Desmond Tutu (2014: 83) schreiben, dass die ein-

fachste Weise, „eigene Würde und Stärke zurück[zuerlangen 

darin bestehen könne], wenn man vor den Schuldigen tritt, 

die Wahrheit offen ausspricht und erzählt, was diese Person 

angerichtet hat“. Angebote der RJ schaffen genau hierfür ei-

nen Raum und können einen Beitrag zur Bildung sicherer 

sozialer Gemeinschaften leisten. Und zwar, weil sie zunächst 

die Bedürfnisse der Betroffenen ins Zentrum stellen. Weil 

sie dabei helfen, die Taten und die Tatverantwortlichen zu 

verstehen. Und weil sie auf beiden Seiten unterstützende 

soziale Ressourcen freilegen können. Aber ist es so einfach, 

wie es klingt? Nein, mit RJ sind nicht nur Chancen, son-

dern durchaus auch Stolpersteine verbunden. Der Diskurs 

erfordert Differenzierungen und Achtsamkeit. Für unsere Re-

daktion bedeutete es, uns dieses Mal auf die Suche nach 

Antworten auf die folgenden Fragen zu machen: Was ist ‚Ver-

gewaltigung‘? Und warum ist es so schwierig, damit einen 

1 Im Diskurs ist der Begriff ausschließlich mit dem männlichen Geschlecht besetzt.

vernünftigen, heilsamen und transformativen Umgang zu 

finden? Welchen Beitrag kann RJ in Bezug auf Sexualstraftä-

ter*innen leisten? Was für Forschungsergebnisse zu ersten 

Erfahrungen mit RJ liegen hierzu vor? Welche grundlegenden 

Überlegungen und Bedenken gibt es aus einer feministi-

schen Sicht? Was ist notwendig, damit eine RJ tatsächlich 

gesellschaftliche Machtverhältnisse – die im Hinblick auf se-

xualisierter Gewalt eine bedeutsame Rolle spielen – verän-

dern bzw. transformieren kann? 

Über den Themenschwerpunkt hinaus, aber auch in diesem 

Kontext wertvoll, legt der Einzelbeitrag von Ann-Sophie 

Maluck und Nina Niesen („Justice als Empowerment“) den 

Finger in die Wunde, die RJ im Gesamten hart trifft: Wie soll 

RJ gesamtgesellschaftlich – und somit eben auch bei ‚schwe-

ren' Straftaten – jemals mehr Relevanz erhalten, solange die 

„Identität von RJ durch die Institutionen gezeichnet wird, die 

sie anfechten oder reformieren will“? (S. 48)

Bevor Sie mit der Lektüre beginnen und Ihnen Antwort-

möglichkeiten auf all die hier gestellten Fragen begegnen, 

möchten wir Ihnen noch für Ihre rege Teilnahme an unserer 

Leser*innen-Umfrage Ende 2018 danken. Auf der Grundlage 

Ihrer Rückmeldungen und Anregungen, haben wir uns für 

einen Relaunch des Magazins entschieden. Eine Auswertung 

der Umfrageergebnisse finden Sie auf den Seiten 44-45. So 

viel sei bereits vorab verraten: Neben einem neuen Look ha-

ben wir das Heft auch um eine neue Rubrik erweitert. Unter 

„Nachfragt“ werden wir zukünftig Ihre Themen und Fragen 

aus der Praxis aufgreifen und andere Praktiker*innen aus 

dem TOA dazu einladen, ihre Erfahrungen und Einschätzun-

gen zu schildern. In dieser Ausgabe geht es um Überlegun-

gen zu Möglichkeiten der Finanzierung von Übersetzungs-

leistungen im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs.

Viel Spaß beim Lesen!

Christoph Willms, 

Köln im September 2019

Literatur:

• Garfinkel, H. (2016): Bedingungen für den Erfolg von Degradierungszere-
monien. In: D. Klimke/A. Legnaro (Hrsg.): Kriminologische Grundlagentex-
te. Wiesbaden. S. 139–148.

• Garland, D. (2008): Kultur der Kontrolle. Verbrechensbekämpfung und 
soziale Ordnung in der Gegenwart. Frankfurt am Main/New York.

• Sanyal, M. M. (2016): Vergewaltigung. 2. Aufl. Hamburg.
• Tutu, M./Tutu, D. (2014) Das Buch des Vergebens. Wie Opfer und Täter 

einander verzeihen. Berlin.
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In regelmäßigen Abständen erschüttern Skanda-

le um sexualisierte Gewalt die Gesellschaft. Wir 

leben, trotz mehr als einem Jahrhundert feminis-

tischer Bewegungen, immer noch in einer „rape 

culture“ (Kultur der Vergewaltigung) und tun uns 

nicht nur schwer im Umgang mit den Betroffenen, 

sondern noch viel mehr mit den Täter*innen. Aber 

was ist überhaupt „Vergewaltigung“? Und warum 

ist es so schwierig, damit einen vernünftigen, heil-

samen und transformativen Umgang zu finden? 

Die Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Dr. 

Mithu M. Sanyal hat unlängst ein Buch darüber 

geschrieben („Vergewaltigung“, Edition Nautilus, 

2015). Wir haben mit ihr gesprochen, das Protokoll 

führte Theresa M. Bullmann.

Was ist Vergewaltigung?

Das Problem ist, dass es keine Definition gibt, auf die wir 

uns alle einigen können. Es gibt eine juristische Definition, 

die sich in etwa alle 20 Jahre ändert, weil sich die kultu-

rellen und sozialen Normen weiterentwickeln. Aus (sozial-)

psychologischer Sicht ist der Definitionsrahmen deutlich 

breiter, und es wird diffuser. Ich selber verstehe Vergewal-

tigung als ein Spektrum von Handlungen, bei denen die 

sexuellen Grenzen einer Person gegen deren Willen über-

schritten werden, und zwar auch ohne dass dies notwen-

digerweise absichtlich geschehen muss. Das ist eine sehr 

breite Definition, an deren einem Ende so etwas wie sexuel-

le Missverständnisse stehen und am anderen Ende sexuelle 

Folter und Sexualmord. Der Punkt, ab dem Leute sagen, ab 

jetzt ist es ein Verbrechen, das juristisch geahndet werden 

muss, variiert und wird auch immer wieder neu verhandelt. 

Nicht alles, was man als Vergewaltigung empfindet, würde 

man gleichzeitig mit Haft bestraft sehen wollen. Ebenso 

tauchen immer wieder Diskussionen darüber auf, welche 

Personen überhaupt vergewaltigt werden können. Männer 

und Sexarbeiterinnen galten lange quasi als „nicht verge-

waltigbar“, und in letzter Zeit gab es bereits Debatten im 

Kontext von Sex mit Tieren, da die ja ihr Einverständnis nur 

schwer geben können.

In der feministischen Bewegung gilt die Devise, dass es 

dann Vergewaltigung ist, wenn jemand ein Erlebnis als sol-

che definiert. Diese sogenannte Definitionsmacht ist eine 

wichtige Errungenschaft und vor allem in therapeutischen 

Kontexten und im sozialen Umfeld einer betroffenen Per-

son wichtig. Wir wissen heute, dass es für die Heilung von 

Überlebenden sexualisierter Gewalt zentral ist, dass sie 

sich nicht rechtfertigen müssen. Aber im Gerichtssaal wird 

es aus vielen Gründen schon schwieriger. Und eine andere 

Konsequenz, die wir bei der Verallgemeinerung des Defini-

tionsmachtkonzepts bedenken müssen, sind die sozialen 

Nähe-Distanz-Praktiken. Ich weiß ja nicht, wie eine andere 

Person etwas empfinden kann. Wenn ich also aus Angst 

davor, dass jemand etwas als Grenzüberschreitung empfin-

den könnte, gar nicht mehr auf Menschen zugehe, wäre das 

gesellschaftlich schlimmer, als eine Grenzüberschreitung zu 

riskieren. Denn wir leben in einer Gesellschaft, in der es 

zu wenig Berührungen gibt, und das hat auch in Bezug 

auf sexualisierte Gewalt negative Folgen. Viele Menschen 

halten aus Mangel an Berührung lieber Dinge aus, die sie 

unerträglich finden, als gar keine Berührung mehr zu ha-

ben. Das heißt, ein zu streng geführtes Definitionsmacht-

konzept bringt uns neue Probleme ein. Ich höre z. B. von 

Lehrer*innen und Pädagog*innen oft, dass sie die Kids gar 

nicht mehr berühren, damit es keine Grenzüberschreitung 

und Missverständnisse geben kann. Das halte ich für fatal. 

Wir lernen ja erst, Grenzen auszudrücken, indem wir Men-

schen zurückstoßen können, von denen wir wissen, dass 

sie zurückkommen werden. Das heißt, gerade im Bereich 

der Prävention ist es nicht hilfreich, zu versuchen, alles, 

was unangenehm sein könnte, wegzulassen.

Von Ehre, Scham und Trauma

Der Bereich Sexualität wird in unserer Gesellschaft ganz 

merkwürdig verhandelt. Vieles davon beruht auf ganz alten 

Vorstellungen, die im kulturellen Unbewussten ein fröhli-

ches Eigenleben entwickelt haben, das umso mächtiger ist, 

weil wir uns ihrer nicht bewusst sind. Sexualität gilt darin 

insgeheim als „wahrer Kern“ der Frau. Das geht auf alte 

Ehrvorstellungen zurück. Die Geschlechtsehre war histo-

risch ein Teil des Körpers der Frau, und sie konnte ihr ge-

stohlen werden oder sie konnte sie selber „verschlampen“. 

Vergewaltigung bedeutete den Raub der Ehre, deshalb wur-

Von den Schwierigkeiten im 
Umgang mit sexualisierter Gewalt

Mithu M. Sanyal · Protokoll von Theresa M. Bullmann

4 TOA-Magazin · 01/19Thema



de dabei zuerst einmal überprüft, ob die Frau überhaupt 

eine Ehre hatte, weil sonst hatte sie vermeintlich nichts zu 

verlieren.

Diese Idee der Ehre hat sich heute in unseren Schamdis-

kurs übersetzt. Wenn wir über Scham reden, tun wir oft so, 

als käme das aus dem tiefsten Inneren der vergewaltigten 

Person, insbesondere, wenn es sich um eine Frau handelt, 

denn beim Mann war die Ehre nicht im Körper, sondern 

im öffentlichen Raum verortet, also auf dem Schlachtfeld 

oder im Beruf. Neuerdings hat sich dieses alte Ehrkonzept 

auch in die Traumadiskurse übertragen, sodass wir z. B. in 

den Medien oft über Trauma reden wie einst über die ver-

lorene Ehre: als das Schlimmste, was passieren kann, und 

außerdem unheilbar. Eine Ehre, die durch Vergewaltigung 

verloren wurde, musste damals bis ans Lebensende be-

trauert werden, weil an der Größe der Trauer die Größe der 

Ehre abgelesen wurde. Erholte sich eine Frau, konnte es mit 

der Ehre „nicht so weit her sein“. Trotzdem galt der Makel 

als unheilbar, und oft wurde davon ausgegangen, dass die 

Person besser gestorben wäre, als ihre Ehre zu verlieren. 

Nicht zuletzt sind unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit 

davon beeinflusst: Wenn das Opfer so sehr leidet, dann 

scheint es ja ungerecht, wenn der Täter nicht leiden muss. 

Dazu kommt, dass wir stets vom Schlimmsten ausgehen, 

wir stellen uns hochtraumatisierte Opfer vor. Die gibt es 

zweifelsohne, und das muss man unbedingt ernst nehmen, 

es gibt aber eben auch viele andere.

Mir geht es nicht darum, Traumatisierung zu relativieren, 

sondern freizulegen, wie unsere Vorstellung stark von alten 

Diskursen beeinflusst ist, die mit dem Phänomen selbst 

nicht unbedingt etwas zu tun haben.

Stigmatisierung der Täter*innen

Ein zentrales Problem für eine sinnvolle Tataufarbeitung und 

gesellschaftliche Veränderung ist, dass wir aus „dem Ver-

gewaltiger“ eine Identität gemacht haben, als würde dieser 

Aspekt das ganze Leben der Person bestimmen. So kommt 

es dann zu der entsetzten Verwunderung, dass jemand, der 

eine Vergewaltigung begangen hat, auch ein „guter Vater“ 

sein konnte oder eine „gute Freundin“. Als Gegenbeispiel 

könnte man Einbruch-Diebstahl nehmen: Einbrecher wird 

eher wie ein Beruf gesehen. Da können wir uns durchaus 

vorstellen, dass die ansonsten auch nett sind.

Dazu kommt die Vorstellung von Unveränderlichkeit, nach 

dem Motto: wenn jemand einmal eine sexuelle Grenze 

überschritten hat, dann wird er das immer wieder tun. Es 

gibt also keine Idee der Veränderung oder Lösung. Wenn 

man in der Gesellschaft nachfragt, wie mit „Vergewaltigern“ 

umgegangen werden soll, dann antworten viele, dass sie 

hart bestraft werden sollen, und am besten für immer weg-

geschlossen. Die Idee, dass jemand, der vergewaltigt hat, 

wieder Teil der Gesellschaft werden kann, ist quasi ausge-

schlossen. Das macht Therapie unglaublich schwierig, weil 

wir gleichzeitig aus der Täterforschung wissen, dass man 

sich nur verändern kann, wenn man sich nicht selbst kom-

plett ablehnt. Wir sagen aber zu Täter*innen: Du bist ein 

ganz schlechter Mensch! Das heißt, die können das nur ab-

wehren und sagen: Vergewaltigung ist so schlimm, bei mir 

war das etwas anderes. Oder sie sagen: Ich bin eigentlich 

gar kein Mensch mehr, ich bin ein Monster – aber dann ist 

Veränderung ausgeschlossen. Um Verantwortung für Taten 

übernehmen zu können, braucht man aber das Gefühl: Ich 

bin eigentlich ein guter Mensch, habe aber einen schlim-

men Fehler gemacht. Ich kann mich jedoch um Wiedergut-

machung und persönliche Entwicklung bemühen und das 

wird von der Gesellschaft auch gesehen und angenommen.

Dazu kommt, dass wir zwar die Definition von Vergewalti-

gung sehr erweitert haben, aber wenn wir das Wort „Ver-

gewaltiger“ hören, denken wir immer noch an einen Mann, 

der sich jederzeit auf Frauen stürzt und diese schreiend 

hinter Büsche zerrt. Dabei gilt heute juristisch auch ein ex-

plizites Nein zu übergehen als Vergewaltigung. Das ist auch 

richtig so, betrifft aber eben viel mehr Menschen und Situ-

ationen. Wir müssen also unser Täter*innen-Bild erweitern, 

nur dann wird es möglich, damit so umzugehen, dass diese 

sich mit der Grenzüberschreitung auch auseinandersetzen 

„Ich kam gerade vom Training, also eine Shorts und ein T-Shirt, nehme 
ich an. Ich bin mir sicher, dass ich ziemlich gemüffelt haben muss, 
ich erinnere mich, dass ich sogar daran dachte… wie sehr ich wohl 
stinken musste. Ich dachte an alles, nur nicht an das, was mir gerade 
widerfuhr.“

Bild: Copyright Gemeinde Molenbeek

„Was hattest Du an?“ 
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sich darauf, wie wir etwas empfinden, aber sie ist nicht 

die objektive Wahrheit über die Handlung oder die Hand-

lungsabsicht der Person. Doch anstatt zu sagen: Das ist mir 

unangenehm, das möchte ich gerade nicht, lernen wir nur 

zu sagen: Du bist übergriffig!

Obendrein sagen wir oft erst Nein, wenn wir bereits mit 

dem Rücken zur Wand stehen. Das ist das „Notfall-Nein“. 

Aber es gibt ja viele andere Neins, die weit vorgelagert 

sind, wie „nicht so“, „nicht jetzt“ etc., sprich, sie bedeuten: 

Lass uns darüber reden. Die sprechen wir aber oft nicht 

aus. Über ein „Not-Nein“ kann man nicht mehr verhandeln. 

Wenn wir uns also ermächtigt fühlten, viel früher, selbst-

verständlicher und diverser Nein zu sagen, hätten wir den 

Raum zu verhandeln und zu einer Lösung zu kommen, die 

uns vielleicht alle glücklich machen würde, aber vor allem 

würden wir uns nicht so ausgeliefert fühlen. Ich versuche in 

meinen Konsensworkshops auch zu zeigen: Meistens läuft 

es ja gut! Nur wenn es nicht gut läuft, fehlt uns das Reper-

toire, um damit umzugehen. Wir müssen unsere Fähigkei-

ten zu sexueller Kommunikation erweitern. Ich fange damit 

an, dass wir erarbeiten, was Leute in Berührungssituatio-

nen überhaupt selbst wollen könnten. Und oft wissen sie 

es gar nicht oder verstehen bereits diese Frage nicht. Aber 

je besser ich weiß, was ich selbst will und was nicht, umso 

besser kann ich auch die Grenzen von anderen respektieren 

und überhaupt erst wahrnehmen. In dieser Kommunikation 

machen wir uns jedoch sichtbar und verletzlich, was be-

deutet, dass sie mit Scham und Angst vor Zurückweisung 

verbunden ist. Der derzeitige mediale Diskurs legt Männern 

nahe, sie müssten quasi lernen, Gedanken zu lesen, und 

Frauen müssen nur wissen, was sie nicht wollen. Das ist 

richtig gefährlich, weil es heißt, dass Frauen eigentlich nur 

Opfer sind, und Kontrolle durch Passivität erzeugt wird. Das 

ist ein Diskurs, der beide Seiten sehr entmündigt.

Andersherum gibt es auf der Ablehnungsempfängerseite die 

Schwierigkeit, dass das Nein so kommuniziert wird, dass 

man gar nicht anders kann, als es persönlich zu nehmen, 

weil es ja erst vorgetragen wird, wenn es eigentlich schon 

zu spät ist. Dazu kommt, dass wir nicht gelernt haben, mit 

dieser kleinen Kränkung, einen „Korb“ bekommen zu ha-

ben, umzugehen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich, 

wenn ich Nein sage, damit rechnen muss, dass die andere 

Person gekränkt ist und sich von mir abwendet. Der Umgang 

damit tendiert gerade in die Richtung, dass diese Kränkung 

nicht sein darf, und die Person sagen muss: „Toll, dass du 

Nein gesagt hast!“ Das ist nicht nur unrealistisch, sondern 

auch infantilisierend. Es läuft nicht immer harmonisch und 

wir müssen eben nicht nur lernen, Nein zu sagen, sondern 

auch ein Nein zu empfangen, sowie damit klarzukommen, 

dass jemand unser Nein vielleicht nicht toll findet.

können. Solange der Vergewaltigungsvorwurf jemanden 

zum „absoluten anderen“ macht, der nicht mehr dazuge-

hört (zu uns, der Gruppe der „guten Menschen“) und für 

den wir keine Empathie haben, kann es keine Veränderung 

geben und keine Verantwortungsübernahme.

Gemäß dem Modell des Spektrums, das ich verwende, ha-

ben wir alle schon einmal in mehr oder weniger krasser 

Form Grenzen anderer Leute überschritten. Das heißt, wir 

alle können auch bis zu einem bestimmten Punkt nachvoll-

ziehen, wie es dazu kommen kann, und dann begreifen wir, 

dass das Label „Vergewaltiger“ keinen Sinn ergibt.

Vom Neinsagen: Prävention

Das Fehlen von sexueller Kommunikation liegt im Zentrum 

der Problematik, da die meisten Grenzüberschreitungen 

zwischen Menschen passieren, die sich kennen. Ich glaube, 

wir haben gelernt, nur Nein sagen zu dürfen, wenn der 

andere etwas Böses will. Das betrifft besonders Frauen. 

Sprich: Wenn uns etwas unangenehm ist, müssen wir erst 

dem anderen eine böse Absicht unterstellen, um uns zu 

trauen, es abzulehnen. Dabei kann es viele Gründe geben, 

warum jemand etwas sagt oder tut, und je nach Situation 

und Kontext, kann ich z. B. den Satz „Du hast einen gei-

len Arsch!“ als Kompliment, als Demütigung oder als un-

geschickte Anmache hören. Unsere Wahrnehmung bezieht 

„Eine Polizeiuniform und ich hatte eine Waffe dabei. Hat alles nichts 
geholfen.“

Bild: Copyright Gemeinde Molenbeek

„Was hattest Du an?“ 
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Mensch wachsen und sich schützen zu können. Aber, wir 

können unsere eigenen Grenzen nur erweitern, wenn wir 

nicht ständig Angst haben müssen, dass jemand anderes 

das als Freischein sieht, dann über alles hinwegbrettern 

zu können.

Etwas anderes als Strafen: Reaktion

Der Umgang mit sexualisierter Gewalt akzeptiert also idea-

lerweise die Wahrnehmung der Betroffenen und ist gleich-

zeitig nicht stigmatisierend mit den Beschuldigten. Hilfreich 

wäre also, wenn es die Möglichkeit für einen Aushand-

lungsprozess gäbe, bei dem alle in ihrem Tempo darüber 

reden können, wie es dazu kam und was es braucht, damit 

das nicht noch einmal passiert. Das muss nicht direkt nach 

der Tat sein und es muss nicht bedeuten, dass es in jedem 

Fall die richtige Lösung ist, aber es sollte ein möglicher 

akzeptierter Weg sein, wenn Betroffene sich das wünschen. 

Nicht zuletzt würde sich diese Option auch gesamtgesell-

schaftlich auswirken. In einem Kommunikationsprozess 

könnten a) Leute etwas dazulernen, b) würde die Rück-

fälligkeit deutlich gesenkt, c) würden Heilungsprozesse 

unterstützt und d) Stigmatisierung entgegengewirkt. Doch 

ein solcher Vorschlag wird oft als entsetzlich abgetan oder 

gar als gefährlich. Dadurch haben wir als Gesellschaft kei-

ne Übung darin, uns diese Prozesse auch nur vorzustellen 

oder zu lernen, wie sie funktionieren könnten. Natürlich 

gibt es Menschen und Situationen, bei denen es nicht passt 

oder gewünscht ist, und es darf selbstredend niemand zu 

irgendetwas gezwungen werden. Safe Spaces sind ja auch 

eine Errungenschaft, um Ruhe von der permanenten Aus-

einandersetzung zu haben und den Tatverantwortlichen 

nicht begegnen zu müssen. Doch es gibt Fälle, in denen 

sich Gewaltopfer mit den Täter*innen getroffen haben und 

es heilsam für sie war, und das sind Erfahrungen, die wir 

als gesellschaftliche Ressource betrachten können. Wenn 

wir etwa die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen 

in Südafrika nehmen, dann kann man sehen, dass beides 

stimmt: Für viele war es hilfreich, aber nicht in jedem ein-

zelnen Fall ist es gut gelaufen. Insgesamt hat es aber funk-

tioniert und hätte viel schlimmer kommen können.

Autorin

Dr. Mithu M. Sanyal

ist Feministin, Kulturwissenschaftlerin 

und Journalistin aus Düsseldorf. Im 

August 2016 veröffentlichte sie in der 

Edition Nautilus ihr neues Buch „Ver-

gewaltigung“.

Am besten fängt man mit der Sexualerziehung im Kinder-

garten an. Da geht es nicht darum, mit den Kindern über 

Sex zu sprechen, sondern ihnen einen selbstbewussten 

und selbstbestimmten Umgang mit ihrem Körper zu vermit-

teln. D. h., dass sie ausdrücken können, wenn etwas unan-

genehm ist oder auch was sie möchten und nicht möchten. 

Am besten geschützt sind Kinder, wenn sie gelernt haben, 

dass sie ein Recht auf ihren Körper und ihre körperliche 

Autonomie haben und nicht wenn wir sie so behandeln als 

hätten sie keinen Körper. Mit dieser Hyperängstlichkeit, die 

alles vermeiden will, erreichen wir das Gegenteil von dem, 

was wir gerne hätten.

Zumal unsere sozialen und körperlichen Grenzen sich ver-

ändern, und erst im Kontakt mit anderen Menschen entste-

hen. Wir brauchen andere Menschen, um uns selbst und 

unsere Umgebung wahrzunehmen, das kann man an den 

Folgen von Isolationshaft am deutlichsten sehen, wo Men-

schen nach erschreckend kurzer Zeit Orientierungsprobleme 

bekommen.

Derzeit wird diskutiert, dass man künftig immer fragen soll, 

bevor man jemanden berührt. Abgesehen davon, dass es 

gerade im sexuellen Kontakt sicherlich nicht schaden kann, 

wenn wir etwas mehr reden, zementiert diese Idee aber 

falsche Annahmen. Erstens gibt es eine Menge anderer 

Dinge, die grenzüberschreitend, aber nicht körperlich oder 

sexuell sind, zweitens entstehen Grenzen im Kontakt, und 

die Vorstellung, dass wir unsere Grenzen quasi „in uns“ tra-

gen und sie nur aussprechen brauchen, funktioniert nicht. 

Vieles ist kontext-, situations- und personenabhängig, und 

oft sind uns unsere Grenzen gar nicht vorab bewusst. Wir 

brauchen die Interaktion, um unsere Grenzen zu finden, 

aber auch um sie zu erweitern. Es ist nicht gut für Men-

schen, in ihren Grenzen zu verharren, sondern Grenzen zu 

erweitern und wieder ziehen zu können, ist wichtig, um als 

„Eine Jeans und ein T-Shirt. Ich wurde in meinem Leben schon dreimal 
vergewaltigt. Jedes Mal trug ich eine Jeans und ein T-Shirt.“

Bild: Copyright Gemeinde Molenbeek

„Was hattest Du an?“ 

Bild: Mithu M. Sanyal
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Dabei stellen sich zwei Fragen:

- Was muss eine Person, die sexualisierte Gewalt verübt 

hat, tun, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden (Ver-

antwortlichkeit)?

- Was braucht eine Person, die sexualisierte Gewalt began-

gen hat, ihrerseits, um zu heilen (Unterstützung)?

Verantwortlichkeit

Verantwortung übernehmen bedeutet, die Tat zu benen-

nen („Ich habe das und das getan“), das Leid anzuerken-

nen („Deswegen geht es Leuten auf diese und jene Art 

schlecht“), Besserung anzustreben („Ich werde dafür sor-

gen, dass es nie wieder passiert, indem …) und sich so gut 

es geht um Wiedergutmachung zu bemühen („Ich werde 

den Schaden beheben, indem ich…“). Verantwortlichkeit 

verläuft prozesshaft, oft mit tastenden Schritten hinweg 

von Verleugnung und Rechtfertigung.

Schema:

- von der LEUGNUNG zum BENNENNEN der Tat

- vom KLEINREDEN zur ANERKENNUNG des Leids

- vom RATIONALISIEREN zum AKZEPTIEREN der Schuld

- von der RECHTFERTIGUNG zur 

 VERANTWORTUNGSÜBERNAHME

Wie kommt man da hin? Der Charakter von Restorative-Ju-

stice-Verfahren ist einladend, sprich Menschen werden in-

nerhalb eines unterstützenden Rahmens zur Verantwortung 

gezogen, in der Hoffnung, dass jemand, der oder dem 

man mit Herzlichkeit begegnet, leichter lernen wird, selbst 

herzlich zu sein. Das ist weder naiv noch wird dadurch 

das verursachte Leid kleingeredet oder die Schändlichkeit 

der Tat in Abrede gestellt. Vielmehr geht es darum, die be-

schuldigte Person mit Würde und Respekt zu behandeln, 

damit er oder sie sich mit ihren fatalen Handlungen kon-

frontieren und die Kreisläufe, die zum wiederholten Bege-

hen solcher Taten führen, verstehen kann. Das Erstellen 

künftiger Sicherheitspläne gehört ebenfalls dazu, denn Se-

xualstraftäter*innen brauchen oft regelmäßige Supervision 

und manche müssen enger begleitet werden. Restorative 

Justice ist praxis- und realitätsorientiert, es werden klare 

Was brauchen Menschen, die sexualisierte Gewalt 
begangen haben?

Strafe allein macht unsere Umgebung nicht sicherer. US-Ge-

neralstaatsanwalt Eric Holder sagte in Bezug auf Drogende-

likte: „Wir können uns nicht in eine sicherere Gesellschaft 

kerkern.“1 Dasselbe gilt für Sexualverbrechen. Was auch 

immer wir glauben, wie mit Sexualstraftäter*innen umzuge-

hen sei – manche sind für die Todesstrafe, andere würden 

sie gerne auf eine Insel verbannen – die meisten werden 

eines Tages aus dem Gefängnis entlassen und leben wieder 

unter uns. Das bedeutet, dass wir einen sinnvollen Umgang 

mit ihnen finden müssen. Für Restorative Justice (RJ) be-

steht die Herausforderung dabei darin, das Gleichgewicht 

zwischen Verantwortlichkeit (accountability) und Unterstüt-

zung zu finden. 

1 (10) Mock, Brentin: „Holder: We Can't Incarcerate Our Way to Becoming 
a Safer Nation“. In: Color Lines: News for Action, 12. August 2013. http://
colorlines.com/archives/20137087holder_we_cant_incarcerate_our_way_
to_becoming_a_safer_nation.html

Umgang mit Sexualstraftäter*innen 
im Kontext von Restorative Justice

Auszüge aus: Judah Oudshoorn, Michelle Jackett und Lorraine Stutzman Amstutz:  
The Little Book of Restorative Justice for Sexual Abuse. S. 28-31 & 48-50. 

Übersetzung aus dem Englischen: Theresa M.Bullmann

„1. Mit 18 Jahren, eine Jeans und ein T-Shirt. 2. Mit fünf Jahren, ein 
Kinderkleid. Es war der Cousin meines Vaters. 3. Ein Kleid. Ich dachte, 
mit einer Frau sei ich in Sicherheit, aber ich bin aufgewacht, als sie 
gerade dabei war, mich zu vergewaltigen.“

Bild: Copyright Gemeinde Molenbeek

„Was hattest Du an?“ 
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Umgang mit Sexualstraftäter*innen 
im Kontext von Restorative Justice

Auszüge aus: Judah Oudshoorn, Michelle Jackett und Lorraine Stutzman Amstutz:  
The Little Book of Restorative Justice for Sexual Abuse. S. 28-31 & 48-50. 

Übersetzung aus dem Englischen: Theresa M.Bullmann

fen haben, verstehen zu können. Laut Brené Brown erlaubt 

das Spüren der eigenen Verletzlichkeit, aus der Scham he-

rauszukommen und Empathie zu entwickeln. Und je mehr 

jemand empathisch sein kann, desto unwahrscheinlich wird 

es, dass er oder sie zukünftig jemanden absichtsvoll ver-

letzen wird.2

Partnerschaft

Sexualstraftäter*innen brauchen Gemeinschaften und profes-

sionelle Unterstützung um zu kommunizieren. Denn sexua-

lisierte Gewalt geschieht meist im Verborgenen, also darf 

die Verantwortlichmachung der Täter*innen das nicht. Daher 

sollten sich Restorative Justice-Vertreter*innen regelmäßig 

mit Vertreter*innen der Justiz und Therapeut*innen austau-

schen. Es ist unmöglich, die Aufgaben der Verantwortlich-

machung, der Unterstützung, der Unschädlichmachung und 

der Vermittlung von Zuversicht ohne die Mitarbeit weiterer 

Akteur*innen zu stemmen.

Hoffnung

Hoffnung definiert sich als das Gefühl, dass wir erreichen 

können, was wir wollen, bzw. dass etwas gut ausgehen 

wird. Wir wissen, dass das Gefühl der Hoffnung uns er-

laubt, gesund zu leben, uns verantwortungsvoll zu verhal-

ten und uns sozial in unserem Umfeld einzubringen. Wenn 

Menschen aber ständig an das Schlimmste erinnert werden, 

das sie je getan haben, wird es schwierig, hoffnungsvoll 

zu bleiben. Um den Effekt von Hoffnung zu illustrieren, hat 

Dr. Martin Seligman mit der Schwimm-Mannschaft der Uni-

versität Berkeley einen Test unternommen. Er teilte sie in 

zwei Gruppen, je nach dem ob sie eher Optimist*innen oder 

Pessimist*innen waren, und stoppte ihre Zeiten im ersten 

Durchlauf, teilte ihnen aber eine langsamere Zeit als die ge-

stoppte mit. Im zweiten Durchlauf schwammen die Optimis-

t*innen schneller, die Pessimist*innen jedoch langsamer.3

Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie Hoffnung in 

Leuten entstehen soll, die wir kontinuierlich isolieren und 

herabsetzen. Wenn unser Ziel ist, dass es „kein weiteres 

Opfer“ gibt, dann müssen wir nicht nur hoffen, dass sich 

das Verhalten ändert, sondern Wege der Hoffnung für dieje-

nigen herstellen, die Unrecht begangen haben.

Wiedereingliederung 

Die Frage, wie mit Sexualstraftäter*innen umgegangen wer-

den soll, löst Kontroversen aus. Die meisten würden sich 

vermutlich darauf einigen, dass es nicht die eine Maßnahme 

2 (11) Brown, Brené: The power of vulnerability, Juni 2010, TED-talk TE-
DxHouston http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulerability.html

3 (18) Seligman, Martin E.P.: Learned Optimism: How to Change Your Mind 
and Your Life. Random House, New York 1990.

Grenzen und Verhaltenserwartungen aufgestellt. RJ verlangt 

von den Beschuldigten, dass sie den schweren Weg der 

Verantwortungsübernahme auf sich nehmen, und Sicherheit 

hat immer die höchste Priorität.

Unterstützung 

Hinter einer Sexualstraftat steckt oft ein Problem aufsei-

ten der Täter*in. Da wir in der RJ nicht davon ausgehen, 

dass diese Form von Gewaltausübung „natürlich“ ist, stellt 

sich die Frage, ob es sich um eine Krankheit, einen Irrtum 

oder Verhaltensfehler oder etwa ein Wiederholen eigener 

Missbrauchserfahrungen handelt. Es ist wichtig, den Be-

schuldigten den Raum zu geben, diese Fragestellungen zu 

erforschen. Daher sollten RJ-Stellen bei dieser Unterstüt-

zungsarbeit traumasensibel agieren. Denn wenn Menschen 

traumatisiert worden sind, haben sie oft ein verändertes 

Verhalten gegenüber anderen. Ihre Beziehungen sind eher 

geprägt von Konflikten und Gewalt aufgrund von Misstrau-

en und einer nicht vollendeten oder einer verwundeten 

emotionalen Reife. Unterstützung bedeutet daher, einen 

Raum zu schaffen, in dem Heilung und Verantwortungs-

übernahme stattfinden können.

Unschädlichmachung 

Restorative Justice ist nicht perfekt. Viele Menschen, die se-

xualisierte Gewalt ausgeübt haben, sind nicht willens oder 

in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen und stellen 

daher eine Gefahr für sich und andere dar. Die Strafjustiz 

hat die Möglichkeit, sie unschädlich zu machen, das kann 

RJ nicht. Trotzdem kann auch im Strafvollzug eine restorati-

ve Ethik zum Einsatz kommen, wie Barb Toews in dem Band 

„The Little Book of Restorative Justice for People in Pri-

son“ vorschlägt. Denn RJ besteht auf einer humanen Form 

des „Aus-dem-Verkehr-Ziehens“. Wirkt die Inhaftierung eher 

zerstörend auf die Psyche der Gefangenen und macht sie 

somit noch gefährlicher, oder handelt es sich um eine Form 

der Unschädlichmachung, die Rehabilitierung und Verbun-

denheit fördert? Als Gesellschaft sind wir verantwortlich für 

unsere Interventionen: Unterstützen sie Verantwortungs-

übernahme oder vergrößern sie nur das Leid?

Zuversicht

Im Kern glaubt RJ an die Fähigkeit einer Person, sich zu än-

dern. Sosehr Menschen auch zu schrecklichen Untaten fähig 

sind, sosehr tragen sie in sich – sofern ihnen die richtige 

Unterstützung zukommt – die Fähigkeit zur Veränderung. 

Oft haben Straftäter*innen und ihr Umfeld aufgegeben, 

während RJ an der Möglichkeit gewaltfreier Beziehungen 

festhält. Für die Veränderungsarbeit braucht es einen siche-

ren Raum, in dem die Beschuldigten sich verletzlich zeigen 

können, um sich selbst und das Leid, das sie hervorgeru-
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- Wir streben nach einer verantwortungsvollen, sicheren, 

gesunden und lebensspendenden „Wiederherstellung 

von Gemeinschaft“ mit ehemaligen Straftäter*innen.

- Wir nehmen die Herausforderung radikaler Gastfreund-

schaft an, indem wir unsere Leben in Gemeinschaft mitei-

nander teilen und im Dienst der Liebe Risiken eingehen.5 

Die Prinzipien von Restorative Justice untermauern die 

COSA-Arbeit. Die Freiwilligen verpflichten sich, sich min-

destens einmal pro Woche mit dem „Hauptmitglied“ des 

Kreises (ein weniger stigmatisierender Begriff für die Haft-

entlassenen) zu treffen, falls nötig auch täglich (das betrifft 

vor allem die Zeit kurz nach der Haftentlassung). In den 

USA hat die mennonitische Pastorin Clare Ann Ruth-Heffel-

bower für ein COSA-Programm 290 000 $ Förderung von 

der kalifornischen Strafvollzugs- und Bewährungsbehör-

de bekommen. Ihr Motto lautet: „Der Erfolg von COSA ist 

Einfachheit. Es gibt zwei Prinzipien: Keine weiteren Opfer, 

und niemand ist verzichtbar.“ 6 Nicht dass Einfaches auch 

leicht wäre, aber wenn eine Gemeinde Verantwortung für 

ihre Mitglieder übernimmt anstatt diese Verantwortung an 

„andere“ zu delegieren, wird das Leben für alle sicherer 

und gesünder, und die Investition hat sich gelohnt.

Übersetzung aus dem Englischen: TMB

5 (21) Ebenda.
6 (22) Liautaud, Marian V.: “Sex Offenders in the Pew: How Churches are 

Ministering to Society's Most Despised.“ In: Christianity Today vom 
17. September 2010. http://www.christianitytoday.com/ct/2010/septem-
ber/21.49.html.

gibt, die für alle funktioniert. Sexualstraftäter*innen sind 

keine homogene Gruppe, entsprechend müssen Maßnah-

men auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten und 

die jeweiligen Gründe für das schädliche Verhalten ange-

gangen werden. Nicht bei allen gibt es ein hohes Rückfallri-

siko. Die Forschung zur Identifizierung von Rückfallfaktoren 

macht Fortschritte, sodass effizientere Vorsichtsmaßnah-

men und Behandlungsformen gefunden werden können.

Wenn wir uns die Werte und Prinzipien von Restorative 

Justice ansehen, wird deutlich, dass Behandlung unbedingt 

auf die physischen, sozialen und spirituellen Anteile einer 

Person ganzheitlich eingehen muss, da diese miteinander 

verbunden sind. Daraus ergibt sich auch, dass wir nicht nur 

auf die negativen Aspekte des Verhaltens schauen, sondern 

uns auf die Stärken einer Person konzentrieren müssen.

Wenn wir uns verbunden fühlen und wissen, dass wir für 

die anderen wichtig sind, können wir besser unser volles 

Potenzial entfalten.

COSA

1994 entwickelte das mennonitische Zentralkomitee in Ka-

nada die „Circles of Support and Accountability“ (Unterstüt-

zungs- und Verantwortungskreise, COSA), um Communities 

dabei zu helfen, mit der Entlassung von Hochrisiko-Sexual-

straftäter*innen umzugehen. Diese kehrten in ihre Gemein-

den zurück, ohne weitere Unterstützung, Verpflichtungen 

oder Aufsicht durch die kanadischen Strafvollzugsbehörden 

(CSC Correctional Services Canada). Die Seelsorge der CSC 

unterstützt das COSA-Programm und stellt zwischen vier 

und sieben Freiwillige zur Verfügung, die sich dazu bereit 

erklären, sich regelmäßig mit dem oder der Haftentlassenen 

zu treffen und ihn oder sie zu unterstützen. Das erklärte Ziel 

ist „das Risiko einer weiteren sexuellen Viktimisierung in 

der Gemeinde substanziell zu reduzieren, indem wir die haf-

tentlassene Person begleiten und ihr dabei helfen, sich wie-

der in die Gemeinschaft einzugliedern und ein umsichtiges, 

produktives und verantwortungsvolles Leben zu führen.“ 4

Dabei verpflichtet sich COSA auf folgende Werte:

- Wir bekräftigen, dass die Gemeinde Verantwortung für 

die sichere Wiederherstellung und Heilung der Opfer als 

auch für die sichere Wiedereingliederung von haftentlas-

senen Sexualstraftäter*innen trägt.

- Wir glauben an den liebenden und versöhnenden Schöp-

fer, der will, dass wir Agent*innen der Heilung sind. [COSA 

findet oft im Rahmen von Glaubensgemeinschaften statt.]

- Wir erkennen das andauernde Leid und das Heilungs-

bedürfnis von Opfern und Überlebenden sexualisierter 

Gewalt an.

4 (20) Correctional Services of Canada: Circles of Support & Accountabili-
ty: Project Guide. Correctional Services of Canada, Ottawa 2003.

Judah Oudshoorn et al

The Little Book  

of Restorative Justice  

for Sexual Abuse.

Hope through Trauma, 

Good Books,  

Skyhorse Publishing,  

New York 2015

Feministische Überlegungen  
und Bedenken zu Restorative Justice 

in Fällen geschlechtsbezogener Gewalt

Englischer Text von Melanie Randall, 
gekürzt und ins Deutsche übertragen von Theresa M. Bullmann

Bild: Skyhorse Publishing
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Donna Coker hat vier Kategorien feministischer Bedenken 

bezüglich informeller Verfahren bei Gewalt gegen Frauen 

identifiziert: „Das Zwangs-Problem, das Problem der billi-

gen Lösung, das normative Problem und das Gesellschafts-

veränderungsproblem“2 Bezogen meist auf bestimmte 

RJ-Verfahren wird vor allem kritisiert, dass zu wenig für die 

Sicherheit der Frauen gesorgt wird, es den Täter*innen zu 

leicht gemacht und sie zu wenig in die Pflicht genommen 

werden, auf Vergebung beharrt wird, die Opfer unter Druck 

gesetzt werden teilzunehmen und also ihre Integrität ver-

letzt wird und ihnen daher letztlich keine Gerechtigkeit wi-

derfährt.3

Manche Kritik beruht auf Fehldarstellungen der RJ-Theorie 

oder -Praxis oder beidem, und manche der beschriebenen 

Verfahren im Umgang mit geschlechtsbezogener Gewalt 

werden als RJ angeführt, obwohl sie in Wirklichkeit wenig 

bis nichts damit zu tun haben. Hinzu kommen Fälle, in 

denen den durchführenden Fachkräften Kenntnisse über 

die Asymmetrie der Geschlechtsverhältnisse und die Dyna-

mik von Gewalt gegen Frauen fehlten. Tatsächlich gibt es 

bis heute nur wenige speziell für Fälle geschlechtsbezo-

gener Gewalttaten konzipierte RJ-Modelle.4 Abgesehen von 

2 (39) Coker, Donna: Enhancing Autonomy for Battered Women: Lessons 
from Navajo Peacemaking (1999) UCLA Law Review Jg. 47, S. 1 f. Siehe 
auch Coker, Donna: Restorative Justice, Navajo Peacemaking and Dome-
stic Violence (2006), in: Theoretical Criminology, Jg. 10, Nr. 1, S. 67.

3 (40) Siehe z. B. Cameron, A: Stopping the violence: Canadian feminist 
debates on restorative justice and intimate violence (2006). Theoretical 
Criminology Jg. 10, Nr. 1, S. 49; Stubbs, J: Communitarian’ Conferencing 
and Violence Against Women: A Cautionary Note, in: Valverde, Mariana, 
MacLeod, Linda und Johnson, Kirsten (Hg.): Wife Assault and The Cana-
dian Criminal Justice System: Issues and Policies. University of Toronto, 
Toronto 2002; Stubbs, Julie: Domestic Violence and Women’s Safety: 
Feminist Challenges to Restorative Justice, in: Strang, Heather und 
Braithwaite, John (Hg.): Restorative Justice and Family Violence Cambrid-
ge University Press, Melbourne 2002, S. 42. Stubbs, Julie: Restorative 
Justice, Domestic Violence and Family Violence, Australian Domestic and 
Family Violence Clearinghouse, Australia 2004.

4 (41) Die meisten Gesetzgebungen verbieten restorative Alternativen 
innerhalb des Justizsystems, einerseits aus Übervorsichtigkeit und 
andererseits infolge massiver Forderungen von Frauenrechtler*innen, 
alle Ansätze zu beschränken, die Frauen, die Opfer geworden sind, 
weiter gefährden oder verletzen könnten. In einigen Ländern wurden 
RJ-Verfahren in die Jugendgesetzgebung eingeführt, wie etwas in man-
chen kanadischen Provinzen, in Neuseeland oder auch Australien unter 
anderen.

Es gibt bereits viele fundierte und kritische Über-

legungen zum Einsatz von Restorative Justice (RJ) 

im Kontext von geschlechtsbezogener Gewalt. 

Ausgehend von diesen Arbeiten werde ich eini-

ge der wichtigsten Bedenken vorstellen und Vor-

schläge zu ihrer Integration in RJ-Verfahren bei 

geschlechtsbezogener Gewalt machen. Die Frage 

nach der jeweiligen Falleignung übersteigt den 

Rahmen dieses Aufsatzes, sollte aber unbedingt 

und vermehrt im Konkreten als im Abstrakten dis-

kutiert werden – teilweise geschieht dies bereits.1

1. Feministische Kritik an Restorative Justice

Die häufigste Reaktion feministischer Akademiker*innen 

auf Restorative Justice ist Kritik und Widerstand. Tatsächlich 

gibt es gute Gründe, den Einsatz von RJ bei geschlechtsbe-

zogener Gewalt skeptisch zu sehen, und zwar nicht nur, weil 

die Verfahren, die (oft fälschlicherweise) als RJ beschrieben 

wurden, ungeeignet waren oder stümperhaft durchgeführt 

wurden. Manche Kritik an RJ-Verfahren ist vollkommen ge-

rechtfertigt, was aber nicht heißt, dass es keine feministi-

schen RJ-Modelle geben könnte. Es ist vielmehr sinnvoll, 

die Kritik aus Wissenschaft und engagierter Praxis ernst zu 

nehmen, um RJ-Verfahren zu entwickeln, die auf diese Form 

von Rechtsverletzung mit ihren spezifischen und komple-

xen Dynamiken adäquat zu reagieren vermag.

1 (38) Siehe z. B. die Arbeit von Mary Koss zu Restorative Jusice in 
einigen Fällen sexualisierter Gewalt. Koss, Mary P.: Empirically Enhanced 
reflections on 20 years of rape research, (2005) in: Journal of Interperso-
nal Violence, Jg. 20, Nr. 1, S. 100 f., Mary Koss, Mary P. und Hopkins, 
Quince: Incorporating Feminist Theory and Insights Into a Restorative 
Justice Response to Sex Offenses (2005), in: Violence Against Women, 
Jg 11, Nr. 5, S. 693 f.; Koss, Mary P. et al: Expanding a Community’s 
Justice Response to Sex Crimes Through Advocacy, Prosecutorial and 
Public Health Collaboration: Introducing the RESTORE Program“ (2004), 
in: Journal of Interpersonal Violence Jg. 19, Nr. 12, S. 1936 f.; Hopkins, 
Q, Koss, Mary P. und Bachar, Karen: Applying Restorative Justice to On-
going Intimate Violence: Problems and Possibilities“ (2004), in: St Louis 
University Public Law Review, Jg. 23, S. 289 f.

Feministische Überlegungen  
und Bedenken zu Restorative Justice 

in Fällen geschlechtsbezogener Gewalt

Englischer Text von Melanie Randall, 
gekürzt und ins Deutsche übertragen von Theresa M. Bullmann
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einigen Ausnahmen5 fehlt es an Programmen, die solche 

Modelle in Kooperation mit Fachleuten aus dem Feld der 

Unterstützung von Frauen konzipieren, einsetzen und über-

prüfen. Obwohl geschlechtsbezogene Gewalt ein häufiger 

Grund ist, warum Frauen mit dem Justizsystem in Kontakt 

kommen, ist dies ein Bereich, in dem sich „RJ-Vertreter*in-

nen schlecht auskennen“, wie Daly und Stubbs bemerken.6

Diese Schwachpunkte lassen sich jedoch beheben, wenn 

damit begonnen wird, aufbauend auf den Erkenntnissen 

von und in Kooperation mit Expert*innen aus Frauenbera-

tungsstellen spezielle RJ-Verfahren zu entwickeln. Insider-

wissen über die speziellen Dynamiken sexualisierter und 

häuslicher Gewalt ist das A und O für die Konzeption ent-

sprechender Modelle.

5 (42) Pennel, Joan und Koss, Mary: Feminist Perspectives on Family 
Rights: Social Work and Restorative Justice Processes to Stop Women 
Abuse, in: Beck, Elizabeth, Kropf, Nancy P. und Leonard, Pamela Blume 
(Hg.): Social Work and Restorative Justice: Skills For Dialogue, Peacema-
king, and Reconciliation, Oxford University Press, New York 2011, S. 195; 
Pennell, Joan: Family Group Conferencing, in: Renzetti, CM und Edleson, 
JL (Hg.): Encyclopedia of Interpersonal Violence, Sage Publications, 
California 2008, S. 238; Pennell, Joan: Stopping Domestic Violence or 
Protecting Children? Contributions from Restorative Justice, in: Sullivan, 
D. und Tifft, L (Hg.): Perspective, Routledge, New York 2006, S. 286; 
Hudson, Barbara: Restorative Justice and Gendered Violence Diversion or 
Effective Justice (2002), 42 Brit J Crim 616.

6 (43) Daly, Kathleen und Stubbs, Julie: Feminist engagement with restora-
tive justice (2006), Theoretical Criminology Jg. 10, Nr. 1 S. 9 f.

2. Den Blickwinkel ändern: andere Fragen stellen

Naturgemäß haben sich die meisten Bemühungen von 

Frauenrechtler*innen bis dato auf die bereits existierende 

Strafjustiz und ihre Veränderung konzentriert. Im Sinne ei-

ner besseren Unrechtsbewältigung und des großen feminis-

tischen Projekts der Gesellschaftsveränderung ist es aber 

nötig, das Sichtfeld zu weiten und zu diskutieren, welche 

alternativen Herangehensweisen eine bessere Reaktion 

auf geschlechtsbezogene Gewalttaten darstellen könnten, 

anstatt sich nur an den Unzulänglichkeiten der Strafjustiz 

abzuarbeiten – so wichtig das auch ist.

Daly und Stubbs schlagen vor, sich zu diesem Zweck „die 

Prinzipien einer idealen Justiz anzusehen und zu beurtei-

len, inwiefern RJ diesen gerecht wird.“7 Mit anderen Worten 

kann sich das feministische Vorhaben, der Gewalt gegen 

Frauen ein Ende zu setzen, von der Frage inspirieren las-

sen „was Gerechtigkeit aus der Opferperspektive bedeuten 

mag“, wie Judith Herman8 es ausdrückt, um anschließend 

zu überlegen, wie diesem Ziel näher gekommen werden 

kann. Einige Studien zeigen, dass diejenigen, die im Bereich 

der Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen arbeiten, 

RJ und Strafjustiz oft dualistisch als einander gegenüber-

stehend begreifen. Curtis-Fawley und Daly schreiben dazu:

„Solange Verteidiger*innen von Frauenrechten und andere 

Feminist*innen RJ als der Strafjustiz entgegengesetzt ver-

stehen, wird es als softe Option angesehen werden, die 

für den Umgang mit so schwerwiegenden Straftaten wie 

geschlechtsbezogener Gewalt ungeeignet ist. Die Aufgabe 

besteht also darin, einen Dialog zu schaffen, der diese dua-

listische Sichtweise überwindet und sich fragt, wie feminis-

tisches Engagement RJ beeinflussen kann.“9

Curtis-Fawley und Daly weisen darauf hin, dass RJ-Verfahren 

innerhalb von oder parallel zu einem Strafverfahren statt-

finden können, und dass die Frage, was unter welchen Um-

ständen das Richtige ist, Teil des Nachdenkens über die 

Möglichkeiten von RJ ist (...)10 Bei der Suche nach angemes-

seneren, wirksameren und respektvolleren Rechtsmitteln 

für Opfer geschlechtsbezogener Gewalt können wir „es uns 

nicht leisten, irgendetwas von vornherein auszuschließen“.11

7 (44) Ebenda S. 22. Jennifer Llewellyn hat in ihrem Artikel eine feministi-
sche Einschätzung beziehungstheoretischer Grundlagen der Restorative 
Justice gegenüber ihrer eigenen Gerechtigkeitstheorie vorgenommen: 
„Restorative Justice: Thinking Relationally about Justice“ in: Llewellyn, 
Jennifer J. und Downie, Jocelyn (Hg.): Being Relation: Reflections on Re-
lational Theory and Health Law and Policy. UBC Press, Vancouver 2012, 
S. 89.

8 (45) Herman, Judith Lewis: Justice From the Victim’s Perspective (2005) 
Violence Against Women, Jg. 11, Nr. 5, S. 571.

9 (46) Daly, Kathleen und Curtis-Fawley, Sarah: Gendered Violence and 
Restorative Justice: The Views of Victim Advocates (2005) Violence 
Against Women Jg. 11, Nr. 5, S. 632.

10 (47) Ebenda S. 633.
11 (48) Ebenda.

„Einen Armeekampfanzug und ich war sogar bewaffnet. So viel dazu, 
dass das irgendetwas verhindern würde.“

Bild: Copyright Jennifer Sprague

„Was hattest Du an?“ 
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- die ausführenden Fachkräfte speziell zu Charakter und 

Dynamiken von Geschlechterungleichheit schulen

- bewusst mit Rassismen und anderen Formen der Diskri-

minierung umgehen sowie kultursensibel vorgehen

- ständige Überprüfung und Nachsorge gewährleisten

- traumasensibel sein und ihre Mitarbeiter*innen entspre-

chende fortbilden.

4. Essenzielle Komponenten für RJ-Verfahren: 
Planung, Monitoring, Transparenz und Evaluierung.

Meine Analyse des Potenzials von RJ für bestimmte Fälle 

von geschlechtsbezogener Gewalt ist konzeptuell, konkre-

te Verfahren müssten gesondert untersucht und vor allem 

vor Ort, in der Praxis und in Kooperation mit Expert*in-

nen entwickelt werden. Nichtsdestoweniger muss jeder als 

angemessen und erfolgreich zu bezeichnende RJ-Ansatz in 

diesem Kontext folgende Punkte abdecken:

- gewissenhafte Planung und Vorbereitung (inklusive Sich-

ten geeigneter Fälle);

- Entwicklung von Arbeitsstandards vor Inbetriebnahme 

des Programms;

- laufendes Monitoring des gesamten Programms und sei-

ner Probleme und Erfolge;

- strenge Nachsorge und Überprüfung der Verantwortungs-

verpflichtung;

- Transparenz und (anonymisierte) Aktenführung, damit 

wissenschaftliche Untersuchungen möglich sind und re-

gelmäßige Veröffentlichungen von Berichten;

- laufende qualitative und quantitative Evaluierung, welche 

öffentlich gemacht wird.

(…) Ein weiteres Schlüsselelement ist die Traumasensibili-

tät. Die feministische Kritik an Strafjustiz hat immer wie-

der auf den retraumatisierenden Charakter der konfron-

tativ ausgelegten Gerichtsverfahren hingewiesen, da hier 

die Opfer als Zeug*innen eines Gesetzesbruchs auftreten 

und häufig einer Reihe von Demütigungen ausgesetzt sind, 

darunter bösartige und diskriminierende Infragestellungen 

ihrer Glaubwürdigkeit. Ein opferzentrierter RJ-Ansatz kann 

diese Probleme überwinden, wenn er in vertiefter Kenntnis 

der Spezifität sexualisierter Gewalt, der Reaktionsvielfalt 

auf Opferwerdung und der Auswirkungen von Traumatisie-

rung durchgeführt wird.

3. Überlegungen zu einer robusten Form von RJ bei (be-
stimmten) Fällen geschlechtsbezogener Gewalt inspiriert 
von Prinzipien aus der feministischen Antigewalt-Arbeit.

Der Frage, was es braucht, damit RJ-Verfahren in diesem 

Kontext wirksam funktionieren und die Sicherheit der Frau-

en gewährleisten, sind bereits einige Organisationen und 

Einzelpersonen nachgegangen.12, 13 (...) [Siehe auch den Be-

richt zum DAPHNE-Projekt in diesem Heft – Anm. d. Übers.]

Restorative-Justice-Verfahren bei Fällen geschlechtsbezoge-

ner Gewalt müssen:

- sich sinnvoll am und auf das Opfer konzentrieren;

- Sicherheit, Autonomie und Respekt für das Opfer priori-

sieren;

- auf Basis fundierter Kriterien beurteilen, welche Fälle ge-

eignet sind und welche nicht, und diese Kriterien regel-

mäßig überprüfen;

- eine Risikoeinschätzung und einen Sicherheitsplan be-

inhalten (Üblicherweise gilt dies bei Fällen häuslicher 

Gewalt, im Kontext von RJ muss es auf alle Formen von 

geschlechtsbezogener Gewalt ausgeweitet werden);

- alle Teilnehmenden ausgiebig vorbereiten – dieser Teil 

des Verfahrens kann der schwierigste, aber auch der 

transformierendste sein;

- über Verfahrensstandards verfügen, welche regelmäßig 

revidiert werden;

- Expert*innen einbeziehen, die sich auskennen mit Dy-

namiken, Charakter und Auswirkungen von geschlechts-

bezogener Gewalt, inklusive der Reaktionsschemata und 

Bewältigungsstrategien von Opfern, der Täterforschung, 

Formen der sozialen Bagatellisierung, Falschinformatio-

nen und Mythen;

- die Idee der Neutralität verwerfen und eine klare Haltung 

der Gewaltfreiheit und der Geschlechtergerechtigkeit ein-

nehmen (...);

- Schuldumkehr widersprechen;

- der gesellschaftlichen Leugnung und Bagatellisierung 

von geschlechtsbezogener Gewalt sowie des dadurch 

hervorgerufenen Leids widersprechen.

12 (49) Hopkins, Koss und Bachar: Applying Restorative Justice, s. o. FN 38; 
Hopkins und Koss: Introducing the RESTORE Program, s. o. FN 38; Blet-
zer, Keith V. und Koss, Mary P.: From Parallel to Intersecting Narratives 
in Cases of Sexual Assault (2012), Qualitative Health Research, Jg. 22, 
Nr. 3, S. 291.

13 (50) Siehe Restorative Justice, Domestic Violence and Sexual Assault in 
Canada: A summary of critical Perspectives from British Columbia (BC 
Association of Specialized Victim Assistance and Counselling Programs, 
British Columbia 2002), online: http://www.endingviolence.org/node/354 
Tracy Porteous, Geschäftsführerin von EVA BC, hat mit kritischem Blick 
eine führende Rolle bei der Entwicklung von innovativen Antworten 
auf Gewalt gegen Frauen gespielt. Teil ihrer Arbeit war, die Möglich-
keiten von und Bedenken gegenüber Restorative Justice in Fällen von 
geschlechtsbezogener Gewalt zu analysieren. Siehe die „Checklist for 
Restorative Justice Programs Contemplating Violence against Women“ 
(2002), entwickelt von Tracy Porteous, Geschäftsführerin der Ending Vio-
lence Association of BC und Willie Blonde von der John Howard Society 
of BC [liegt der Autorin vor].
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von Traumatisierung verstärkt die Auswirkungen ebenfalls.19

(…) Traumatisierung kann das Aufbauen von Beziehungen 

zu denjenigen, die am ehesten helfen könnten, erschweren. 

Betroffene haben Schwierigkeiten mit Vertrauensbildung 

und Intimität, erleben Panik und Wut und sind gleichzeitig 

von chronischer Scham, Angst und niedrigem Selbstwertge-

fühl geplagt.20

Daher sind die Schlüsselprinzipien für traumasensible 

Dienstleistungen: Freiwilligkeit, Empowerment, Sicherheit, 

Zusammenarbeit und Vertrauenswürdigkeit.21 Ziel muss im-

mer die Minimierung weiterer Traumatisierung sein. Dies 

wird erreicht durch das Reduzieren und Unterbinden von 

Triggern, eine Unterstützung von Heilung und Erholung und 

ein Entgegenwirken gegen künftige Traumatisierung und 

Gewalterlebnisse22. Zu diesem Zwecke sollten entsprechen-

de institutionelle Handlungsgrundsätze erstellt23 und sich 

über Traumatisierung und ihre Auswirkungen informiert 

werden. (...) Das National Council for Community Behavi-

oral Healthcare in Kanada beschreibt traumasensible Ein-

richtungen als: „engagiert, kooperativ, sensibel, respektvoll 

und empowernd.“24 (…) Die Prinzipien der Traumasensibi-

lität wurden für die Soziale Arbeit und insbesondere für 

psycho-therapeutische Einrichtungen entwickelt, das meis-

te gilt jedoch ebenso für die Justiz und umso mehr für 

Restorative-Justice-Verfahren, bei denen es ja zentral um 

die Wiederherstellung von Beziehungen geht (...).25 Daher 

braucht es eine besondere Schulung der Organisator*innen 

und Vermittler*innen bei diesen, und anderen, Straftaten 

(...).

6. Ausdehnung des Begriffs Erfolg und Neudefinition

Frauen, die häusliche oder sexualisierte Gewalt erfahren 

haben, eine brauchbare andere Option der Aufarbeitung 

anzubieten, ist angesichts des herkömmlichen Justizsys-

tems, das Opfer geschlechtsbezogener Gewalt oft radikal 

entmachtet, marginalisiert und sogar pathologisiert, eine 

willkommen geheißene Entwicklung. RJ sollte dabei pro-

zesshaft begriffen und nicht auf einzelne Ereignisse wie das 

Ausgleichsgespräch zugespitzt werden. So wichtig dieses 

sein mag, so wichtig sind auch die ausführliche Vorberei-

tung, die Verantwortungsverpflichtungen, die beschlossen, 

19 (56) Kammerer & Mazelis, s. o. FN 52.
20 (61) Ebenda.
21 (62) Ebenda.
22 (63) Bloom, Barbara: Gender-Responsive Strategies: Research, Practice, 

and Guiding Principles for Women Offenders, Ohio State University, 
Excellence in Justice Symposium, November 2006, online: http://www.drc.
state.oh.us/web/iej_files/200702_keynotePresentation_BarbaraBloom.pdf.

23 (64) Ebenda.
24 (65) Siehe National Council for Community Behavioral Healthcare, 

online: http://www. thenationalcouncil.org/cs/business_practice_areas/
traumainformed_care/what_is_traumainformed_care.

25 (66) Diesem wichtigen Thema sind Haskell und Randall nachgegangen. 
S. o. FN 51.

5. Traumasensibilität, Strafjustiz und Restorative Justice 14

Viele, wenn auch nicht alle menschlichen Konflikte, Schwie-

rigkeiten und Gewalttätigkeiten basieren auf die eine oder 

andere Weise auf unbehandelten, missbrauchsbezogenen 

Traumata. Das gilt auch für kriminelles Verhalten. (...) Die 

meisten Anwält*innen, Richter*innen, Gerichtshelfer*innen, 

Polizist*innen und sogar Sozialarbeiter*innen wissen je-

doch nicht um die Auswirkungen von Traumatisierung auf 

das Verhalten und die Entwicklung von Menschen. Vielmehr 

beruht die Strafjustiz auf vereinfachten und hochgradig ra-

tionalistischen Annahmen über die menschliche Psyche und 

das menschliche Verhalten. Angemessene und wirksamere 

juristische Antworten müssen traumasensibel sein, d. h. sie 

müssen um die Auswirkungen von Traumaerfahrungen auf 

Psyche, Verhalten und Reaktionen von Menschen wissen.

Als traumatisch wird ein Ereignis definiert, wenn es als so 

überwältigend erlebt wird, dass es die Bewältigungsfähig-

keit der Person übersteigt und starke Gefühle von Angst, 

Terror, Hilflosigkeit, Ohnmacht und Verzweiflung auslöst. 

Das Ereignis selbst muss dabei nicht gewaltvoll sein, um 

die Selbstwahrnehmung und das Sicherheitsgefühl einer 

Person nachhaltig zu erschüttern.15

Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Trau-

matisierung die physische Struktur des Gehirns und seine 

Art, auf Gefahren zu reagieren, verändert. Traumatisierte 

Menschen weisen häufig ein anormal hohes Niveau an 

Stresshormonen auf, wodurch die Fähigkeit zu logischem 

Denken in Bedrohungssituationen reduziert ist.16 Traumati-

sierung wirkt sich also weit über das Auslöserereignis hin-

aus auf eine Person aus.17 Wie weit hängt von eine Reihe 

von Faktoren ab, darunter fallen der individuelle Charakter, 

die Interpretation des Erlebten, die Bewältigungsfähigkei-

ten, der Grad der Traumatisierung, das soziale Umfeld und 

der Zugang zu Unterstützungsstrukturen.18 Zudem zeigen 

Forschungsergebnisse, dass die Auswirkungen von Trauma-

tisierung nicht nur kumulativ sind – je häufiger ein trauma-

tisierendes Ereignis erlebt wird, umso stärker die Folgen 

– sondern auch additiv: Das Erleben verschiedener Formen 

14 (51) Für eine umfassendere Ausführung dieser Ideen siehe Randall, 
Melanie und Haskell, Lori: Taking a Trauma Informed Approach to Law: 
Why Restorative Justice Must Understand Trauma and Psychological 
Development. (2013), Daljousie Law Journal, Jg 36, S. 500-533.

15 (52) Kammerer, Nina und Mazelis, Ruta: After the Crisis Initiative: 
Healing from Trauma after Disasters. Resource Paper: Trauma and 
Retraumatization, 2006, online: http://gainscenter.samhsa.gov/atc/ text/
papers/trauma_paper.html.

16 (53) Justice Policy Institute: Children Makes Sense, Justice Policy Institu-
te, July 2010, online: http://www.justicepolicy.org/ images/upload/10-07_
REP_HealingInvisibleWounds_JJ-PS.pdf.

17 (54) Wiland, Stephen: What Happened to You? Assessing Trauma with 
Community Mental Health Populations: A Toolkit for Providers, National 
Clearing House for Trauma Informed Care, 2010, online: http://integrate-
drecovery.org/wp-content/uploads/2010/08/What_Happened_to_You_-_ 
Addressing_Trauma_with_Community_Mental_Health_Populations-A_
Toolkit_for_Providers5.pdf.

18 (55) Buffington, Kris: Trauma Focused cognitive behavioral therapy, on-
line http://wwwja.cuyahogacounty.us/pdf_ja/en_US/DefendingChildhood/
KrisBuffington-TF-CBT-PRT1.pdf.
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Fällen geschlechtsbezogener Gewalt ganz ohne Beziehung 

zum Strafjustizsystem vorzunehmen, und sei es nur, um 

ein Back-up zu haben, falls die Vereinbarungen aus dem 

RJ-Prozess nicht eingehalten werden.

Aus: Melanie Randall: „Restorative Justice and Gendered 

Violence? From Vaguely Hostile Skeptic to Cautious Con-

vert: Why Feminists Should Critically Engage with Resto-

rative Approaches to Law“ (dt: Restorative Justice und ge-

schlechtsbezogene Gewalt? Von leicht feindseliger Skepsis 

zu vorsichtiger Fürsprache: Warum Feminist*innen resto-

rativen Ansätzen im Justizbereich kritisch gegenübertreten 

sollten) Erstveröffentlichung in: The Dalhousie Law Journal, 

Jg 36 Nr 2, 2013, S. 461-495 unter Creative Commons CC BY 

4.0 International Licence.

Übersetzung und Verwendung mit Zustimmung von Autorin 

und Verlag.

Der Originaltext in ganzer Länge ist unter anderem hier 

verfügbar: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs-

tract_id=2424596 (zuletzt abgerufen 31.08.2019)

Autorin

Dr. Melanie Randall 

ist Professorin an der Fakultät für Rechtswissenschaften 

an der Western University in Ontario, Kanada. Sie hatte 

dort zuvor in den Jahren von 1999 bis 2004 die Scotiabank 

Professur am Forschungszentrum zu Gewalt an Frauen und 

Kindern inne. Zur Zeit forscht und lehrt sie zum Thema „Ge-

schlechterdiskriminierung und Rechtstheorie“.

auferlegt und überwacht werden, und die Nachsorge. Der 

RJ-Prozess selbst kann bereits transformierend wirken, 

da hier das Leid der Opfer und dessen Anerkennung der 

Ausgangspunkt für die Suche nach Wiedergutmachung ist, 

während sie in der Strafjustiz nur als Zeug*innen eines Ge-

setzesbruchs vorkommen. Elemente des Empowerments 

sind Information über psychische Vorgänge, Unterstützung, 

Ressourcenbereitstellung, Wahl verschiedener Optionen, 

die Möglichkeit, eine Erzählung dessen, „was passiert ist“, 

zu entwickeln, und zu verstehen, inwiefern dieses Erleb-

nis das Leben der Betroffenen beeinträchtigt. Insofern sind 

die Unterbrechung eines RJ-Verfahrens oder der Abbruch 

vor dem Dialog nicht als Scheitern zu betrachten, sondern 

schlicht als Indikator dafür, dass, aus Gründen, die zu ana-

lysieren sind, das Verfahren nicht das richtige oder die Be-

teiligten (noch) nicht bereit dazu waren.

RJ-Verfahren im Kontext von geschlechtsbezogener Gewalt 

können vielfältige Beziehungen zur Strafjustiz haben. Der 

Einsatz für mehr Restorative Justice in diesem Kontext 

steht nicht im Widerspruch zu einem Bemühen um hilfrei-

che Justizreformen oder um Inanspruchnahme der Straf-

justiz. Vielmehr gibt es innerhalb der Strafjustiz vielfache 

Ausgangspunkte für RJ, wie Diversion im Vorverfahren, im 

Hauptverfahren, nach dem Urteil und sogar nach der In-

haftierung.26 Es könnte sogar kontraproduktiv sein, RJ in 

26 (67) Eine schematische Diskussion der verschiedenen Ausgangspunkte 
findet sich bei Archibald, Bruce P.: Let My People Go: Human Capital 
Investment and Community Capacity Building via Meta/Regulation in a 
Deliberative Democracy — A Modest Contribution for Criminal Law and 
Restorative Justice (2008), Cardozo Journal of International & Comparati-
ve Law, Jg. 16, S. 1 f. Manche Feminist*innen vertreten den Standpunkt, 
dass RJ für geschlechtsbezogene Gewalt zur Anwendung kommen soll, 
da Feminist*innen gegen Gefängnisse sein müssten. Diese Position wird 
kontrovers diskutiert, siehe z. B. Backhouse, Constance B.: A Feminist 
Remedy for Sexual Assault: A Quest for Answers, in Sheehy, Elizabeth 
(Hg.): Sexual Assault Law, Practice and Activism in a Post Jane Doe Era, 
University of Ottawa Press, Ottawa 2012, S. 725.

Aktionstage Gefängnis 2019
Herausforderung Gesundheit hinter Gittern

vom 1. bis 10. November

Seit 2017 gibt es die Aktionstage Gefängnis. Ein Bünd-

nis verschiedener zivilgesellschaftlicher Einrichtungen 

möchte damit die Öffentlichkeit für den Themenkom-

plex Gefängnis und die damit verbundenen Proble-

matiken sensibilisieren. Die diesjährigen Aktionstage 

widmen sich dem Thema Gesundheit. Mitmachen kön-

nen alle Organisationen und Einzelpersonen, die Lust 

haben, während dieser zehn Tage eine Veranstaltung, 

Aktion oder Ähnliches zu organisieren. Für Akteur*innen 

des TOA ein guter Anlass, um auf die Möglichkeiten der 

Restorative Justice aufmerksam zu machen!

Es gibt einen zentralen Auftakt in Berlin am 1. Novem-

ber. Die Homepage soll als Informations-, Koordina-

tions- und Mobilisierungsplattform dienen.

Kontakt: aktionstage@bag-s.de.

https://www.aktionstage-gefaengnis.de/

Bild: Bündnis  
Aktionstage Gefängnis
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Zu unseren zahlreichen Forschungsaktivitäten gehörten ne-

ben Studienreisen in verschiedene europäische Länder auch 

zwei Workshops (einer 2013 in Dublin, Irland, zum Thema 

soziale Unterstützung für RJ und SG und der zweite 2014 in 

Freiburg, Deutschland, zu der Verbindung zwischen Therapie 

und RJ bei SG) sowie die Abschlusskonferenz mit Präsenta-

tion der Forschungsergebnisse in Leuven.2 Unterstützt wur-

den wir dabei von einem Team aus Wissenschaftler*innen 

und Praktiker*innen. Seitdem haben wir die Ergebnisse und 

die vielen gesammelten Daten in einer ganzen Reihe von 

Veröffentlichungen vorgelegt. Neben dem bereits erwähnten 

Abschlussbericht für die Europäische Kommission ist dies 

unter anderem ein Handbuch:3 Mercer, V., Sten Madsen, K., 

Keenan, M. & Zinsstag, E.: Doing restorative justice in cases 

of sexual violence: a practice guide. University of Leuven, 

Leuven, 2015. (Weitere Publikationen siehe unten.)

Forschungsprämissen

Sexualisierte Gewalt4 kommt häufig vor, ist weitverbreitet 

und die Opfer/Überlebenden erfahren in der Regel keine 

Wiedergutmachung. Die Erfahrung ist äußerst zermürbend 

und Opfer fühlen sich oft abgeschreckt, darüber zu spre-

chen, oder gar bestraft, wenn sie es tun; die Abläufe der 

Strafjustiz und andere institutionelle Vorgänge empfinden 

sie häufig als erneute Viktimisierung. Die gegenwärtige und 

herkömmliche Herangehensweise an die Unrechtsbewälti-

gung [„justice“ bedeutet sowohl „Justiz“ als auch „Gerech-

tigkeit“ – Anm. d Übers.], die formalistisch mithilfe von Po-

lizei, Gerichten, Gefängnissen erreicht wird, hat sowohl für 

die Betroffenen als auch Täter*innen sexualisierter Gewalt 

nur wenig zu bieten, was zum Teil an ihrer Struktur und an 

ihrer Zielsetzung liegt. Studien haben gezeigt, dass diese 

Form der Justiz weder wesentlich die Bedürfnisse der Opfer 

erfüllt, noch in der Lage ist, in den Täter*innen ein Verant-

wortungsgefühl für ihre Tat zu wecken (siehe Keenan, 2014).

Tatsächlich ist in einem Strafverfahren wenig Platz für die 

2 Über diese Konferenz habe ich bereits im TOA-Magazin 01/15 berichtet.
3 Das Handbuch (in Englisch) ist kostenlos erhältlich unter http://www.

euforumrj.org/wp-content/uploads/2015/09/Doing-restorative-justice-in-ca-
ses-of-sexual-violence_practice-guide_Sept2015-1.pdf

4 Wir verwenden den Begriff „sexualisierte Gewalt“ als Überbegriff für alle 
Formen von sog. Sexualverbrechen wie Nötigung, Inzest, Vergewaltigung 
etc.

Im Rahmen des Daphne III-Programms JUST/2011/

DAP/AG/3350 der Europäischen Kommission wur-

de vom 1. März 2013 bis 28. Februar 2015 das 

europäische Forschungsprojekt „Developing in-

tegrated responses to sexual violence: An inter-

disciplinary research project on the potential of 

restorative justice“ (Ganzheitliche Antworten auf 

sexualisierte Gewalt entwickeln: Eine interdiszip-

linäre Erforschung des Potenzials von Restorative 

Justice) durchgeführt. 

Die Koordination hatte das Leuven Institute of Criminology 

(LINC) an der Universität Leuven (KU Leuven) in Belgien 

inne, Projektleiter war Prof. Ivo Aertsen (KU Leuven, Bel-

gien). Ich selbst war Koordinatorin und zusammen mit Dr. 

Marie Keenan (University College Dublin, Irland) Forschungs-

hauptverantwortliche. Die acht teilnehmenden Partnerorga-

nisationen waren neben dem University College Dublin (Ir-

land) das Internationale Institut für Viktimologie INTERVICT 

der Universität Tilburg (Niederlande), das Max-Planck-Ins-

titut (Deutschland), das AIM Projekt (Großbritannien), die 

Universität Süddänemark (Dänemark), das Universitätskran-

kenhaus Trondheim (Norwegen) und das European Forum 

for Restorative Justice (Belgien).

Folgende Fragestellungen bestimmten unsere Forschungs-

arbeit:

Inwieweit kann Restorative Justice (RJ) zu einer ganzheitli-

cheren und ausgewogeneren Antwort auf sexualisierte Ge-

walt (SG) beitragen?

a) Sind Restorative-Justice-Verfahren und Programme mit 

den spezifischen Anforderungen der verschiedenen Arten 

sexualisierter Gewalt kompatibel?

b) Können Restorative-Justice-Verfahren und -Programme 

dabei helfen, auf ausgewogene und ganzheitliche Art an-

gemessener auf die Bedürfnisse und Verantwortlichkeiten 

der direkt Beteiligten – sprich Opfer, Täter und ihre Ange-

hörigen – sowie der Strafjustiz einzugehen?

Restorative Verfahren bei Fällen  
sexualisierter Gewalt: 

Überblick über einige Forschungsergebnisse aus dem Daphne Projekt 1

Von Estelle Zinsstag
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Wir haben bestimmte Modelle und Praktiken identifiziert, 

die besonders geeignet sind, auf die Anforderungen an und 

Bedürfnisse von Opfern und Täter*innen einzugehen sowie 

Unterstützungspersonen und Vertreter*innen der zuständi-

gen Behörden und Institutionen einschließlich der Straf-

justiz einzubeziehen. Die Entwicklung und Evaluierung der 

Verfahren gehen laufend weiter.

Um so viele unterschiedliche Herangehensweisen, Metho-

den und Programme wie möglich untersuchen zu können, 

haben wir in der Studie zwischen „Voll-RJ-“ und „Alterna-

tiv-RJ-Programmen“ unterschieden. Diese Kategorisierung 

hat es uns erlaubt, eine große Menge interessanter Daten 

zusammenzutragen, mithilfe derer wir erkannten, dass viele 

RJ-Programme tatsächlich komplementär und parallel oder 

in Verbindung mit anderen Reaktionsformen auf SG statt-

finden. Die Komplementarität erklärt sich dadurch, dass 

RJ-Verfahren für die verschiedenen Formen von SG in der 

Lage sind, die Lücken der herkömmlichen Reaktionsweisen, 

insbesondere der Strafjustiz, aber auch der therapeutisch 

orientierten Verfahren, zu füllen. RJ bietet sehr flexible, be-

nutzer*innen-fokussierte Werkzeuge, die an die Bedürfnisse 

der Beteiligten angepasst werden und gleichzeitig lokale 

Bräuche, Traditionen sowie justizielle und normative Über-

legungen berücksichtigen können.

Im Laufe der Studie entdeckten wir eine ganze Reihe an 

innovativen Programmen und Praktiken auf der ganzen 

Welt – weit mehr, als wir erwartet haben. Die Schlüsse-

lergebnisse zeigen, dass im Kontext RJ bei SG-Fällen die 

Praxis der Theorie weit voraus ist. Die Anregungen kommen 

hauptsächlich von den direkt Betroffenen, insbesondere 

von Opfern, welche einerseits Antworten auf ihre Fragen 

Stimme der Betroffenen, weder um ihre Geschichte zu er-

zählen noch um darüber zu berichten, wie sich die sexuelle 

Traumatisierung auf ihr Leben auswirkt. Auch Täter*innen 

haben nur wenig Gelegenheit, ihre Tat zu erklären, Wieder-

gutmachung zu leisten oder auszudrücken, dass es ihnen 

leidtut. Dazu kommt, dass das soziale Umfeld, welches in 

vielen Fällen durch ein soziales Klima und Umstände, wel-

che sexualisierte Gewalt begünstigen, mitverantwortlich ist, 

nun die Aufgabe hat, die Betroffenen und die Täter*innen 

dabei zu unterstützen, ihr Leben wieder in die Hand zu neh-

men und einen Platz in der Gemeinschaft der gesetzestreu-

en Gesellschaftsmitglieder zu finden. Für viele Communitys 

ist dies jedoch eine Überforderung: Angst und Informati-

onsmangel stehen dem Anspruch von Rehabilitierung und 

Wiedereingliederung im Weg, sodass die Einzelnen und ihr 

Umfeld umso schutzloser sind. Daher sind andere Lösun-

gen und Reaktionsformen dringend nötig.

Theorie und Praxis der RJ entwickeln sich schnell und bie-

ten einige fundierte neue Wege des Umgangs mit Straftaten 

im Allgemeinen (siehe z. B. Zinsstag et al., 2011). Das Po-

tenzial der Anwendung auf Fälle sexualisierter Gewalt exis-

tiert, tatsächlich wurden im internationalen Raum entspre-

chende Projekte bereits auf den Weg gebracht. Ziel unserer 

Forschung war eine eingehende Untersuchung dieses inno-

vativen Unrechtsbewältigungsparadigmas im Kontext von 

sexueller Traumatisierung und sexualisierter Gewalt, um 

eine empirische Bestandsaufnahme der Anwendung von 

Restorative-Justice-Verfahren in SG-Fällen aufzustellen und 

anschließend zu überlegen, wie diese zukünftig adäquat 

weiterzuentwickeln wären.

Einige Ergebnisse und Fazit

Die allgemeine Antwort auf 

unsere Fragestellungen und 

unser Fazit ist, dass RJ bei 

SG-Fällen komplementär zu 

herkömmlichen Justizver-

fahren angewendet werden 

kann und zwar im Dienste 

sowohl der Opfer als auch 

der Täter*innen und des so-

zialen Umfelds, und dass es 

zudem weitere herkömm-

liche Umgangsweisen mit 

SG begleiten kann, seien sie psychosozialer, 

medizinischer oder juristischer Art.

Durch Literaturanalysen, Umfragen, Studienreisen, Fallana-

lysen und im Gespräch mit Praktiker*innen fanden wir he-

raus, dass RJ auch kultursensibel umgesetzt und den un-

terschiedlichen Anforderungen je nach Art der SG gerecht 

werden kann.

„Einen Badeanzug. Wir sind den ganzen Tag im Fluss Kanu gefahren 
und hatten viel Spaß. Dann kamen sie in mein Zelt, als ich mich gerade 
umziehen wollte.“

Bild: Copyright Jennifer Sprague

„Was hattest Du an?“ 

Bild: Leuven Institute of Criminology 
(LINC), KU Leuven
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- qualitative Studien zu bestimmten Themen im Kontext 

von RJ-Verfahren und interpersonelle Dynamiken bei Op-

fern und Täter*innen von sexualisierter Gewalt zu stimu-

lieren und zu unterstützen.

- die europaweite Koordination im Bereich von RJ zu unter-

stützen, inklusive einer Machbarkeitsstudie zur Entwicklung 

eines speziellen Gesetzesrahmens für Restorative Justice.
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brauchen, Fragen, die oft nur die Täter*innen beantworten 

können, sowie andererseits möchten, dass der/die Täter*in 

das Leid, das er*sie verursacht hat, anerkennt und dass 

er*sie und auch das soziale Umfeld Verantwortung für die 

Tat übernehmen. Ein weiteres Ergebnis war, dass zwar Bei-

spiele von RJ-Praxen in SG-Fällen in vielen Ländern der Welt 

gefunden werden konnten, die Verfahren aber sehr unter-

schiedlich sind und es so gut wie keine Handbücher, nur 

wenige definierte Rahmenbedingungen und ebenso wenige 

Kontrollverfahren gibt. Außerdem hat sich herausgestellt, 

dass es in bestimmten Fachkreisen, besonders unter Ju-

rist*innen und Therapeut*innen, Vorbehalte gegen RJ gibt, 

dass dieser Widerstand aber andererseits auf starke Für-

sprecher*innen trifft, die die Vorteile von RJ als zusätzli-

chem Gerechtigkeitsverfahren und als Heilungsmöglichkeit 

für die Opfer sowie „Verantwortlichmachung“ (accountabili-

ty) und Heilungsprozess für die Täter*innen sehen.

Es gilt das Gleiche, wie auch für RJ im Allgemeinen: Eine 

gute Praxis im Kontext von SG erfordert eine angemessene 

Ausbildung der Vermittler*innen, gründliche Vorbereitung 

der beteiligten Parteien, ausreichend organisatorische Un-

terstützung und Infrastruktur für die Zusammenkünfte so-

wie schließlich eine ernsthafte Evaluierung der Verfahren. 

Dazu kommt bei SG-Fällen die Notwendigkeit, die spezi-

ellen Dynamiken sexualisierter Gewaltformen sowie die 

Auswirkungen von sexueller Traumatisierung zu kennen, als 

absolute Arbeitsvoraussetzung für RJ-Praktiker*innen und 

andere Vermittler*innen, die in diesem Feld arbeiten. Es ist 

unabdingbar, dass diese die Komplexität des Phänomens 

sexualisierter Gewalt in ihren verschiedenen Ausprägungen 

verstehen, um so weit als möglich jede Form von sekun-

därer Viktimisierung des Opfers oder die Entfaltung ungu-

ter Machtdynamiken während des Treffens zu vermeiden. 

Außerdem ist eine weitgehende Kenntnis des spezifischen 

persönlichen, familiären, sozialen und Beziehungshinter-

grunds von Opfer und Täter*in, welche sich von Fall zu Fall 

unterscheiden, eine conditio sine qua non.

Die Studie konnte also zeigen, dass RJ in SG-Fällen si-

cher und effektiv für Opfer, Täter*in und ihr Umfeld ange-

wandt werden kann. Die zu beachtenden Bedingungen und 

Schutzvorkehrungen wurden umfassend diskutiert. Somit 

hat das Forschungsprojekt zur Entwicklung der EU-Richtli-

nie 2012/29/EU beigetragen. Es wäre jedoch zu wünschen, 

dass die EU-Einrichtungen stärker tätig werden, um…

- gute Praxis bei Mediation und anderen RJ-Verfahren im 

Kontext von SG zu unterstützen und das laufende Mo-

nitoring, weiteren Erfahrungsaustausch und die Evaluie-

rung zu ermöglichen.

- definierte Zielgruppen, die eine Schlüsselrolle bei der 

Umsetzung von RJ in SG-Fällen spielen wie etwa Staats-

anwält*innen, Richter*innen und andere Jurist*innen, zu 

ermutigen.

Bild: Estelle Zinsstag
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Darüber hinaus wurde der Begriff Transformative Justice 

auch im Kontext von Restorative Justice (RJ) benutzt (z. B. 

von Ruth Morris), um die Notwendigkeit von strukturellen 

Veränderungen zusätzlich zu Heilung und Wiedergutma-

chung auf individueller Ebene zu betonen. Aber unterschei-

det sich Transformative Justice denn so sehr von Restora-

tive Justice?

Als TJ-Praktikerin, die die Erkenntnisse der US-amerika-

nischen Bewegung nach Deutschland gebracht hat, unter 

anderem durch meine Arbeit mit dem Transformative Ju-

stice Kollektiv Berlin3 und dem „Was macht uns wirklich 

sicher?“-Projekt4, glaube ich, dass beide eine unterschied-

liche, aber miteinander verwobene Genealogie haben. Die 

Bewegung für Transformative Justice hat RJ-Praktiker*innen 

wichtige Erkenntnisse mitzuteilen, insbesondere was die 

Gefahr der staatlichen Kooptierung und den Fokus auf Ba-

sisbewegungen als Motor für sozialen Wandel angeht. An-

dersherum suchen TJ-Aktivist*innen, soweit ich das als Wis-

senschaftlerin überblicken kann, vermehrt den Dialog mit 

Restorative-Justice-Vertreter*innen und übernehmen Metho-

den, insbesondere was die Arbeit mit Tatverantwortlichen 

angeht. Martina Kartmann, die im Rahmen eines Commu-

nity-Justice-Projekts eine Verantwortungsübernahme-Grup-

pe für inhaftierte Männer in Seattle moderierte, beschreibt 

ihren Ansatz als: „eine Transformative-Justice-Analyse mit 

Werkzeugen der Restorative Justice“.5 Solche Hybride sind 

für alle, die sich mit einem der beiden Ansätze identifizie-

ren, vielversprechend.

Die Transformative-Justice-Bewegung

Die TJ-Bewegung wurde in den frühen Nullerjahren von Ak-

tivist*innen und anderen experimentierfreudigen Personen 

mit sich überschneidenden Identitäten ins Leben gerufen. 

Als Schwarze_Frauen und Nicht-Binäre of Color waren sie 

vielfachen Formen von Gewalt ausgesetzt, angefangen bei 

der Polizei und Sozialarbeiter*innen bis zu ihren Partner*in-

nen und Familien. Bei interpersoneller Gewalt wie etwa se-

xualisierter Gewalt war es oft keine Option, sondern eher 

ein Risiko, die Polizei zu rufen.

3 http://www.transformativejustice.eu/
4 http://www.whatreallymakesussafe.com
5 Reference?

Die Black Lives Matter-Bewegung (BLM, zu Deutsch: Schwar-

ze Leben zählen) in den USA (und auch in Deutschland) hat 

dem systeminhärenten Rassismus des Justizsystems einige 

Aufmerksamkeit verschafft. Vor allem in den USA hat sie zu 

einer Popularisierung des Abolitionismusgedankens1 geführt 

– der Idee der völligen Abwicklung von Polizei, Gefängnis-

sen, Internierungseinrichtungen für Migrant*innen sowie al-

len anderen Systemen, die kriminalisieren und bestrafen. 

Die Tür zu utopischen Fragen ist mithin geöffnet, wie etwa 

dieser: Welche anderen als Strafsysteme können wir einrich-

ten, um mit Konflikten und Verletzungen umzugehen?

Eine Antwort von BLM heißt „Transformative Justice“ (TJ), 

womit ihre Vision einer Gesellschaft ohne Knäste bezeich-

net wird. Damit ist nicht nur gemeint, die Anzahl der Men-

schen in Käfigen zu reduzieren, sondern vielmehr die kultu-

relle Wahrnehmung dessen, was kriminell ist, zu verändern 

und die dahinterstehenden Problematiken von psychischer 

Gesundheit, Armut, Traumatisierung, Sucht, sozialer Iso-

lierung und Entfremdung und Diskriminierung sichtbar zu 

machen. So verschiebt sich die Perspektive von einer straf-

rechtlichen zu einer sozialpolitischen Antwort auf Konflikte 

und Verletzungen.

Der Begriff „Transformative Justice“ ist etwas neu und be-

schreibt doch uralte Praktiken. Bekannt gemacht hat ihn 

eine Bewegung von Frauen, nicht-binären und queeren of 

color2 Aktivist*innen in den USA. Seit den späten Neunzi-

ger- und frühen Nullerjahren bemühen sie sich um die Ent-

wicklung von Alternativen zu Gefängnis und Polizei in ihren 

Communitys, insbesondere im Kontext von sexualisierter 

und von Partner-Gewalt. Ihre Ansätze versuchen die Unter-

stützung der betroffenen Personen, die Verantwortlichma-

chung der gewaltausübenden Personen, die Veränderung 

der sozialen Community sowie strukturelle/politische Trans-

fomationsbemühungen miteinander zu verbinden, um die 

hinter interpersoneller Gewalt liegenden sozialen Ungleich-

heiten anzugehen.

1 Der Begriff Abolitionsmus wird in diesem Kontext von Aktivist*innen 
benutzt, um sich auf die radikale Schwarzen-Tradition des Widerstands 
gegen die Sklaverei zu beziehen und die Kontinuitäten zwischen dieser 
und dem heutigen Masseninhaftierungsregime deutlich zu machen.

2 Person of color ist eine englischsprachige Selbstbezeichnung für 
Menschen, die Rassismus erfahren, welche immer häufiger auch im 
deutschen Sprachraum verwendet wird.

Zwischen Reform und Revolution:
Transformative Gerechtigkeit für Gewalt jenseits staatlicher Institutionen1

Von Melanie Brazzell

19TOA-Magazin · 01/19 Thema



entwickelten TJ-Modelle für sexualisierte Gewalt – auch 

wenn bisher nur wenige Gruppen die Kapazität hatten, sie 

wirklich vollständig umzusetzen. Mit der Popularisierung 

des Begriffs wurde seine Bedeutung auf alle möglichen For-

men von interpersoneller Gewalt und insbesondere im Kon-

text von Konflikten zwischen Jugendlichen ausgedehnt. Im 

Ergebnis steht TJ heute mehr für einen bestimmten Ansatz 

als für ein festes Methodenset. In Interviews mit deutschen 

und US-amerikanischen TJ-Praktiker*innen wurde mir eine 

Vielzahl an Praxen genannt, darunter:

- Langzeitprozesse zur Verantwortungsübernahme und Bil-

dung von gewaltausübenden Personen.

- Das Aufbauen eines Netzwerks von TJ-freundlichen Fach-

leuten wie Therapeut*innen

- Workshops mit inhaftierten Frauen

- „Safe OUTside the System“7 – Trainings mit örtlichen Ge-

schäftsleuten.

Das ist eher ein eklektischer Haufen an Praxen als ein defi-

niertes Set wie bei RJ mit seinen Kreisen und Konferenzen. 

Manchmal geht es darum, bereits existierende Strategien der 

Prävention, der Verantwortungsübernahme und der Betroffe-

nenunterstützung mithilfe einer politischen und strukturellen 

Analyse zu modifizieren. Diese Analyse führt zu einer Pri-

orisierung von Gemeinschaftsorganisierung und Kompeten-

zerweiterung der Teilnehmenden für langfristige und über 

den Einzelfall hinausgehende Antigewalt-Strategien. Und sie 

sprechen strukturelle Machtverhältnisse und deren Verflech-

tung mit interpersonellen Beziehungen explizit an.

7 „Safe OUTside the System“ Kollektiv, Teil des Audre-Lorde-Projekts in 
New York City, hat Workshops mit lokalen Geschäften in Stadtteilen of 
color in Brooklyn organisiert. Bei diesen Workshops geht es darum, 
wie Geschäftsleute Sicherheitsstrategien jenseits von Polizei entwickeln 
können und dabei auch die Sicherheitsbedürfnisse von queer und trans 
Menschen in der Community mitdenken.

Doch die Mitarbeiter*innen in Beratungsstellen haben be-

troffenen Personen oft nichts anderes anzubieten, als die 

Strafjustiz anzurufen. Diese ursprünglich feministische und 

staatskritische Basis-Bewegung hat sich seit den Siebzi-

gerjahren nach und nach zu immer mehr Kooperation mit 

staatlichen Organen hinreißen lassen, meist um weiterhin 

finanziert zu werden und überleben zu können. So haben 

sie die Ausweitung der Masseninhaftierung mitgetragen 

und wurden dafür instrumentalisiert, was weiterer rassisti-

scher Gewalt durch Polizei und Gefängnis Vorschub geleis-

tet hat. Dieser sogenannte Strafrechtsfeminismus zeigt sich 

auch in Deutschland, wo die AfD Frauenrechtsthemen für 

sich ausnutzt und antimuslimische Rassist*innen wie Alice 

Schwarzer im Namen des Feminismus eine Antieinwande-

rungs-Politik vertreten, die Menschen of color als Illegale 

und Kriminelle brandmarkt.

Solcher Art sind die Gründe, warum die Initiator*innen der 

Transformative-Justice-Bewegung darauf bestehen, dass femi-

nistische und antirassistische Bewegungen den Beitrag der 

jeweils anderen anerkennen: dass nämlich interpersonelle 

Gewalt im Kontext staatlicher Gewalt und andersherum gese-

hen werden muss, um Antworten zu entwickeln, die sowohl 

den Problematiken der rassistischen als auch der geschlech-

terbasierten Unterdrückung gerecht werden.6 Diese intersekti-

onalen Feminist*innen begannen mithin, Alternativen zu Ge-

fängnis, Polizei und anderen Strafsystemen aufzubauen, um 

insbesondere sexualisierte und Partner-Gewalt anzugehen.

Dabei setzten sie zunächst in ihrem eigenen Umfeld an: 

Gruppen von Aktivist*innen, aus Nachbarschaften und Fa-

milien. Organisationen wie GenerationFIVE, Communities 

Against Rape and Abuse, INCITE! und Creative Interventions 

6 See the INCITE!-Critical Resistance „Statement on Gender Violence and 
the Prison-Industrial Complex“ (2001): https://incite-national.org/inci-
te-critical-resistance-statement/.

Melanie Brazzell (Hg): 

Was macht uns 

wirklich sicher? 

Ein Toolkit zu intersek-

tionaler transformativer 

Gerechtigkeit jenseits 

von Gefängnis und Poli-

zei. Edition Assemblage, 

Münster 2018, 160 Seiten, 

8 Euro.

RESPONS: 

Was tun bei 

sexualisierter Gewalt? 

Handbuch für die Transfor-

mative Arbeit mit gewal-

tausübenden Personen. 

Unrast Verlag, Münster 

2018, 197 Seiten, 

14 Euro. 
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TJ-Vertreter*innen sind besorgt über solche Formen von 

Kooptierung, haben sie sich doch von RJ-Methoden in-

spirieren lassen, aber immer schon deren Mangel an 

Herrschaftsanalyse kritisiert. Schon das Wort „restorati-

ve“ impliziert eine unkritische Bezugnahme auf die Wie-

derherstellung einer imaginierten vorherigen Harmonie. 

Transformativ dagegen spielt auf kontinuierlich existieren-

de Ungerechtigkeit an, die verändert werden muss. Auch 

den religiös angehauchten Konzepten von Vergebung und 

Versöhnung stehen einige TJ-Aktivist*innen, die in der an-

tistaatlichen Tradition sozialer Bewegung verortet sind, 

skeptisch gegenüber.

Auch Feminist*innen haben den Einsatz von RJ im Kon-

text von geschlechtsbezogener Gewalt kritisiert, und viele 

TJ-Vertreter*innen teilen diese Kritik. Mediation und Con-

ferencing, welche betroffene und gewaltausübende Per-

sonen zusammenführen, können retraumatisierend sein 

und weitere Gewalt ermöglichen – insbesondere wenn 

die Vermittler*innen nicht im Erkennen von deren typi-

schen Machtdynamiken geschult sind und einschreiten. 

Die Entschuldigung kann eine Missbrauchstaktik sein, um 

einen Kreislauf aus Versöhnung und Gewalt aufrechtzu-

erhalten – daher rührt die feministische Skepsis gegen-

über der zentralen Rolle der Entschuldigung in manchen 

RJ-Verfahren.

Kooperationspotenzial

Trotz all der Differenzen teilen TJ und RJ die Vision von 

sozialer Verbindung anstelle von Scham und Strafe als 

Mittel zur Überwindung von Gewalt. TJ kann von RJ-Me-

thoden viel lernen, gerade was die Arbeit mit Tatverant-

wortlichen angeht. Mit die schmerzhaftesten und wider-

sprüchlichsten Fallstricke sind mir bei der TJ-Arbeit mit 

Personen, die sexuelle Gewalt ausgeübt haben, begegnet. 

Auch wenn Mediation zwischen gewaltausübenden Perso-

nen und betroffenen Personen nicht angesagt sein mag, 

können Konferenzen in anderer Konstellation ein hilfrei-

cher Anfang sein. Ein weiterer vielversprechender Ansatz 

anstelle individualisierter Herangehensweisen sind die 

bereits erwähnten Verantwortungsübernahmegruppen, 

wie Kartmann, aber auch das Ahimsa Collective und ROOT 

sie entwickelt haben.

Wie einer meiner Interviewpartner*innen, der ehemalige 

Direktor des Safe Outside the System Collectives und 

Mitherausgeber des demnächst erscheinenden Buches 

„Beyond Survival: Strategies and Stories from the Trans-

formative Justice Movement“, Ejeris Dixon, sagte: „Mei-

ne Organizing–Laufbahn oszilliert zwischen diesen zwei 

Polen [Revolution und Reform] und ich möchte gerne in 

diesem Zwischenraum bleiben, denn ich denke, dass ich 

Wie so viele andere Graswurzelansätze werden sie jedoch 

nur selten evaluiert und kodifiziert. Manche Praktizierende 

sehen Institutionalisierung mit gemischten Gefühlen – sie 

sehen den Nutzen, um ihre Arbeit ausweiten zu können, 

haben aber andererseits Bedenken gegenüber einer poten-

ziellen Kooptierung, sobald ihre Arbeit ihren improvisierten 

und kontext-spezifischen Charakter verliert. Diese Befürch-

tung beruht auf entsprechenden Erfahrungen der feminis-

tischen und der RJ-Bewegungen in der Vergangenheit und 

auf möglichen Chancen und Gefahren einer massenhaften 

Verbreitung von Abolitionismus und Transformative Justice 

in der Zukunft. 

Die Beziehung von Transformative Justice 
zu Restorative Justice

Auf der Suche nach Alternativen zum strafenden Staat ha-

ben sich TJ-Aktivist*innen aus verschiedenen Quellen ge-

nährt, darunter auch indigenen Justizformen (INCITE! 2003; 

Ptacek 2010), heute allgemein bekannt unter dem Namen 

Restorative Justice. Ursprünglich kamen diese Ansätze aus 

der Gefängnisreform- und der abolitonistischen Bewegung 

sowie aus antikolonialen Kämpfen für indigene Selbstbe-

stimmung. Nach und nach sind sie jedoch in verschiedenen 

Ländern als Mittel der Diversion in die Strafjustiz integriert 

worden.

In gewisser Hinsicht war diese Institutionalisierung ein Er-

folg, denn RJ-Programme erhielten nun mehr Aufmerksam-

keit und auch mehr Ressourcen. Dieser Erfolg bedeutete 

jedoch ein Scheitern des Ziels, die Art und Weise wie mit 

Verletzungen in unseren Gesellschaften umgegangen wird 

grundsätzlich zu ändern. Als Anhängsel des Staatsapparats, 

den sie einst kritisierten, sind viele RJ-Programme heute 

von der Hand, die sie füttert, geprägt, ihre Begrifflichkeiten 

verwässert und ihre Arbeit von kritischer Praxis bereinigt. 

Der neoliberale Staat mit seinem Bestreben, möglichst vie-

le seiner Aktivitäten zu privatisieren, hat RJ-Programme in 

den USA dazu benutzt, die Arbeitsbelastung der Strafjustiz 

zu reduzieren, sodass diese heute besser funktioniert und 

mitnichten infrage gestellt ist.

Die Kooptierung hat auch die Verbindungen zu den indi-

genen Gemeinschaften, die einst RJ inspirierten, gekappt. 

Diese dienen heute in der Regel nur noch als romantische 

Kulisse und für die Entstehungserzählung von RJ-Program-

men, die meistens von weißen Mittelschichts-Praktiker*in-

nen betrieben werden, denen jeder Bezug zu den Kämpfen 

um indigene Autonomie fehlt.8 Diese Enteignung kultureller 

Praxis spiegelt sich in der langen Geschichte von kulturel-

lem Genozid und von Kolonialismus.

8 Siehe hierzu beispielsweise die Arbeit von Juan Marcellus Tauri (Neusee-
land).
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Autorin

Melanie Brazzell 

organisierte über 15 Jahre lang als 

Mitbegründerin des Transformative Ju-

stice Kollektivs Berlin und Leiterin des 

„Was macht uns wirklich sicher?“-Pro-

jekts Communitys gegen sexualisierte 

Gewalt. Sie hat das „Was macht uns 

wirklich sicher?“-Toolkit herausgege-

ben und an einem Handbuch zur Ar-

beit mit gewaltausübenden Personen – „Was tun bei se-

xualisierter Gewalt?“ – mitgeschrieben. Derzeit erkundet 

Melanie partizipative Aktionsforschung im Rahmen eines 

PhDs an der University of California in Santa Barbara.

hier am meisten lerne. Hätte ich nicht an vielen Reform-

bemühungen mitgewirkt, hätte ich keinen konkreten Plan 

für die Arbeit von SOS [Safe Outside the System] entwer-

fen können. Und meine revolutionären Ideen helfen mir 

dabei, eine breitere Sichtweise auf Strategien der Refor-

mierung zu entwickeln. Ich denke, wir brauchen beides, 

und je mehr wir uns auf eins von beiden versteifen, umso 

wirkungsloser sind wir, denn in beiden Ansätzen gibt es 

Nützliches.“

Mit dem Erlass spezifischer Standards in Neuseeland für 

Fälle häuslicher Gewalt im Jahr 2013 ist Restorative Justice 

stärker als Alternative zum herkömmlichen Gerichtsverfah-

ren in den Blickpunkt gelangt. Eine Novellierung rechtlicher 

Grundlagen im Jahr 2014 hat ferner zu einem erheblichen 

Aufschwung an Fallzuweisungen, einschließlich der Fälle 

von häuslicher Gewalt, an Restorative-Justice-Fachstellen ge-

führt. Dennoch bleiben deutliche Herausforderungen in der 

Praxis, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung von 

Restorative Justice in Fällen von Beziehungsgewalt, sichtbar.

Vereinzelt zeigen lokale neuseeländische Initiativen, die 

insbesondere aus dem Engagement von Restorative-Ju-

stice-Praktiker*innen und -Richter*innen erwachsen sind, 

wie Restorative Justice in enger Kooperation mit Organisa-

tionen im Bereich häuslicher Gewalt interdisziplinär ange-

wandt werden kann. Einen solchen ganzheitlichen Ansatz 

verfolgt das Restorative-Justice-Modell in Porirua, das im 

vorliegenden Beitrag ebenfalls kurz skizziert wird. 

Gewalt im sozialen Nahraum ist in Neuseeland1 ein 

Thema, das seit Längerem Gegenstand öffentli-

cher Debatten ist und auch auf politischer Ebene 

verstärkt in den Handlungsfokus rückt. Im Rahmen 

der Überlegungen zu alternativen Möglichkeiten des 

Umgangs mit häuslicher Gewalt wird auch Resto-

rative Justice thematisiert. Bisherige Ansätze haben 

sich als wenig zufriedenstellend erwiesen, dem Aus-

maß häuslicher Gewalt nachhaltig zu begegnen. Ge-

sellschaftlich wird die Anwendung von Restorative 

Justice bei Fällen von Beziehungsgewalt kontrovers 

diskutiert. Skepsis äußern insbesondere Opferschut-

zorganisationen im Hinblick auf die Geeignetheit von 

Restorative Justice in diesem Kontext. Häufig zeigen 

die Diskussionen, dass es an einem tieferen Ver-

ständnis von Restorative Justice fehlt.

1 Neuseelands Bevölkerungszahl liegt bei 4.957.400 (Stichtag 31.03.2019), 
Stats NZ 2019.

Restorative Justice  
im Kontext häuslicher Gewalt 

Reflexionen aus Neuseeland

Von Andrea Pâros̨anu

Bild: Melanie Brazzell
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in allen Strafverfahren vor dem District Court (vergleichbar 

mit dem Amtsgericht) zu prüfen, ob ein Conferencing-Ver-

fahren im Rahmen der Strafzumessung in Betracht kommt. 

Befindet das Gericht einen Fall für geeignet, so überweist 

es ihn nach dem Schuldeingeständnis (guily plea) der tat-

verantwortlichen Person an eine auf häusliche Gewalt spe-

zialisierte Restorative-Justice-Fachstelle. 7 Das Ergebnis des 

Conferencing-Verfahrens ist in die Urteilsfindung einzube-

ziehen und führt bei positivem Ausgang in der Regel zu 

einer Strafmilderung. 8 Die Reform führte im Zeitraum 2014 

bis 2015 zu einem deutlichen Anstieg der Fallzuweisungen 

zu Restorative-Justice-Fachstellen, von 4.000 auf mehr als 

12.000. 9 Damit ist auch die Anzahl der Zuweisungen von 

Fällen häuslicher Gewalt signifikant gestiegen.

Erstmals im Jahr 2004 hat das Justizministerium von Neu-

seeland Mindeststandards für Restorative-Justice-Verfahren 

im Erwachsenenbereich festgelegt, die 2011 überarbeitet 

wurden. 10 Die Praxisstandards haben die Anwendung von 

Restorative Justice im Bereich häuslicher Gewalt zwar nicht 

per se ausgeschlossen, legten aber eine sehr vorsichtige 

Anwendung von Restorative Justice in diesen Fällen auf-

grund der ihnen immanenten besonderen Dynamik nahe. 

Eine weitergehende Öffnung für Restorative Justice in die-

sem Kontext ist seit einigen Jahren erkennbar. So erließ 

das Justizministerium erstmalig 2013 spezifische Standards 

für Restorative-Justice-Verfahren in Fällen häuslicher Gewalt 

sowie sexueller Gewalt mit dem Ziel, eine sichere Handha-

bung in diesen komplexen Fallkonstellationen zu gewähr-

leisten. 11

Als eines der Grundprinzipien schreiben die Standards eine 

klare Opferorientierung der Verfahren fest, beinhalten zu-

sätzliche Verfahrensgarantien und stellen klar, dass Vermitt-

ler*innen über besondere Kenntnisse im Bereich der häus-

lichen Gewalt verfügen müssen. Die kürzlich überarbeiteten 

Standards zu häuslicher Gewalt beinhalten nunmehr noch 

detailliertere Hintergrundinformationen zu Beziehungsge-

walt, zum Verfahrensablauf sowie zur Risikoanalyse. 12 Die 

Restorative-Justice-Standards beziehen sich ausdrücklich 

auf pre-sentence conferencing, sind jedoch grundsätzlich 

in jedem Verfahrensstadium anwendbar.

7 Insgesamt sind derzeit 27 Restorative-Justice-Anbieter in Neuseeland tä-
tig, darunter 25, die auch auf Fälle häuslicher Gewalt spezialisiert sind.

8 Daneben kann Restorative-Justice-Conferencing auch im Rahmen der 
polizeilichen Diversion im Falle leichterer Vergehen angeregt werden.

9 https://www.lawsociety.org.nz/practice-resources/research-and-insight/
practice-trends-and-statistics/restorative-justice-impact-on-reoffen-
ding-2008-to-2015.

10 Ministry of Justice, 2011. Letztmals wurden die allgemeinen Standards zu 
Restorative Justice im Jahr 2017 überarbeitet, Ministry of Justice 2017.

11 Ministry of Justice, 2013a und 2013b.
12 Ministry of Justice 2018b, S. 23.

Ausmaß häuslicher Gewalt

Das Ausmaß häuslicher Gewalt ist nur teilweise sichtbar, da 

Fälle häufig nicht zur Anzeige gebracht werden und größ-

tenteils im Dunkelfeld verbleiben. Indizien zur Verbreitung 

von Gewalt im sozialen Nahraum ergeben sich unter ande-

rem durch Opferbefragungen. Nach Angaben der jüngsten 

Crime and Victims Survey 2018 haben mehr als 160.000 

Erwachsene in Neuseeland körperliche oder psychologische 

häusliche Gewalt in den vorangegangenen zwölf Monaten 

erlebt. Am häufigsten betroffen hiervon waren Frauen, die 

ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko gegenüber Männern auf-

wiesen körperliche oder psychologische Gewalt zu erfahren. 

Máori waren doppelt so häufig betroffen wie Nicht-Máori.2 

Im Hinblick auf Gewalt in Paarbeziehungen berichteten 

mehr als 130.000 Erwachsene, bereits von körperlicher 

oder psychologischer Gewalt betroffen gewesen zu sein. 21 

Prozent der befragten Frauen und 10 Prozent der Männer 

wurden zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von Paarge-

walt. 3 Eine Studie von Fanslow und Robinson aus dem Jahr 

2011 belegt eine deutlich höhere Prävalenz. Hiernach haben 

etwas mehr als die Hälfte der befragten Frauen (55 %) min-

destens einmal in ihrem Leben eine Form von Gewalt durch 

einen Beziehungspartner erlebt. Ein Drittel der Frauen gab 

an, zwei oder mehrere Formen von Paargewalt in ihrem 

Leben erfahren zu haben.4 

Weitere Untersuchungen verdeutlichen, dass die Rate von 

körperlicher und sexueller Paargewalt in Neuseeland eine 

der höchsten im Vergleich zu anderen OECD-Ländern ist. 5 

Das Family Violence Death Review Committee ermittelte in 

der Zeit zwischen 2009 und 2015 insgesamt 194 Todesfälle 

aufgrund häuslicher Gewalt, darunter 92 Todesfälle infolge 

von Paargewalt.6 

Rechtliche Grundlagen und Standards zu Restorative Ju-
stice im Kontext häuslicher Gewalt

Im Erwachsenenbereich wurden Restorative-Justice-Con-

ferencing-Verfahren erstmals in den 1990er-Jahren erprobt 

und im Jahr 2002 gesetzlich implementiert, um eine brei-

tere Anwendung von Restorative Justice im Land zu för-

dern. So finden sich Regelungen zu Restorative Justice in 

dem Sentencing Act 2002, Parole Act 2002 sowie Victims’ 

Rights Act 2002. Eine Gesetzesreform des Sentencing Act 

im Jahr 2014 ermöglichte eine noch weitergehende Anwen-

dung von Restorative-Justice-Conferencing-Verfahren, die 

auch Fälle häuslicher Gewalt miteinbeziehen. Demnach ist 

2 Ministry of Justice 2018a, S. 72 ff., 60 ff.
3 Ibid., S. 74 ff, 78.
4 Fanslow/Robinson 2011, S. 747.
5 Lambie 2018 m. w. N., S. 9.
6 Family Violence Death Review Committee 2017.
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In Neuseeland nehmen Unterstützer*innen 17 eine wichtige 

Rolle für die Parteien in Restorative-Justice-Verfahren ein. 

Neben der emotionalen Unterstützung im Rahmen des Con-

ferencing-Verfahrens nehmen sie als Zeug*innen Anteil an 

dem Geschehen. Sie erfahren, was die tatverantwortliche 

Person in der Vereinbarung zusagt und werden idealerweise 

in die Umsetzung bzw. in das Fall-Monitoring miteinbezo-

gen. Damit erweitern sie den Kreis der Beteiligten, der im 

Anschluss an das Verfahren den Tatbetroffenen und -ver-

antwortlichen zur Seite steht. Die Einbeziehung von Un-

terstützer*innen fördert präventive Aspekte und kann mit 

dazu beitragen, das Risiko erneuter Gewaltanwendung zu 

verringern.18

Ein Blick auf die Praxis zeigt, dass Unterstützer*innen nicht 

immer am Conferencing-Verfahren beteiligt sind. Die Resto-

rative-Justice-Opferbefragung aus dem Jahr 2016 legt dar, 

dass in etwas mehr als der Hälfte der Fälle von Beziehungs-

gewalt (61 %) Personen zur Unterstützung der Parteien an-

wesend waren. 19 Angesichts dessen, dass die Standards 

zu Restorative Justice in Fällen häuslicher Gewalt 20 – be-

reits seit dem Jahr 2013 – vorschreiben, dass zumindest 

eine Person zur Unterstützung für jede Partei anwesend 

sein muss und nur in explizit aufgeführten Ausnahmefällen 

davon abgesehen werden kann, erscheint dieser Unterstüt-

zungsanteil als relativ niedrig. In Bezug auf alle Restora-

tive-Justice-Verfahren gaben etwa Dreiviertel (76 %) der 

Befragten an, dass deren Beisein das Verfahren erleichtert 

hätte. 21 Dies belegt, dass der Einbeziehung weiterer, sorg-

fältig ausgewählter Personen zur Unterstützung der Betei-

ligten eine positive Bedeutung beigemessen wird. 

Herausforderungen in der Praxis

Die gesetzlichen Grundlagen und detaillierten Standards 

sind einer breiteren Anwendung von Restorative Justice in 

Fällen häuslicher Gewalt auf den ersten Blick zunächst för-

derlich. Die Umsetzung in der Praxis jedoch gestaltet sich 

aus verschiedenen Gründen komplizierter. Zum einen fehlt 

es ganz grundsätzlich an integrierten, organisationsüber-

greifenden Ansätzen, um häusliche Gewalt effizienter anzu-

gehen. Kritisiert wird insbesondere, dass es an nachhaltigen 

Lösungen für die Betroffenen fehlt, die Tatverantwortlichen 

häufig nicht ausreichend in Interventionsprogramme ein-

17  Zu den Unterstützer*innen zählen beispielsweise Familienmitglieder, 
Freund*innen oder Personen aus der Gemeinschaft (community support 
persons). Vermittler*innen und die anderen Beteiligten haben der Teil-
nahme von Unterstützer*innen zuzustimmen.

18 Siehe Garber 2016, S. 85 ff.; Hayden 2012, S. 10.
19 Ministry of Justice 2016, S. 29.
20 Ministry of Justice 2018c, S. 36 f. Im Gegensatz dazu haben Vermitt-

ler*innen in Standard-Conferencing-Verfahren lediglich die Aufgabe, die 
Beteiligung von Unterstützer*innen anzuregen.

21 Ministry of Justice 2016, S. 29. Gesonderte Angaben zum Kontext häusli-
cher Gewalt sind nicht verfügbar,

Erfahrungen der Tatbetroffenen mit Restorative Justice

Untersuchungen zur Zufriedenheit mit Conferencing-Verfah-

ren im Kontext häuslicher Gewalt belegen positive Erfah-

rungen mit Restorative Justice. Aufschluss hierüber geben 

insbesondere Opferbefragungen des Justizministeriums, die 

auch Fälle häuslicher Gewalt erfassen. Der zuletzt im Jahr 

2018 durchgeführten Untersuchung zufolge zeigte sich der 

überwiegende Anteil der insgesamt 155 befragten Tatbe-

troffenen (87 %) sehr zufrieden oder zufrieden mit dem 

Conferencing-Verfahren. Ähnlich hoch lag der Grad der 

Zufriedenheit bei den allgemeinen Conferencing-Verfahren  

(86 %). Und auch 85 Prozent der Befragten in Fällen häus-

licher Gewalt würden anderen eine Teilnahme am Verfahren 

empfehlen. 13

Der überwiegende Teil der von Beziehungsgewalt Betroffe-

nen (72 %) gab an, sich vor der Konferenz nervös gefühlt 

zu haben gegenüber der tatverantwortlichen Person. Etwa 

Dreiviertel der Betroffenen (76 %) äußerten, sich nach dem 

Conferencing-Verfahren besser zu fühlen. Etwas mehr als 

die Hälfte (55 %) der Befragten berichtete sogar, sich im 

Anschluss viel besser zu fühlen – deutlich mehr als Geschä-

digte in anderen Conferencing-Verfahren (38 %). Die Befra-

gung legte allerdings auch offen, dass immerhin knapp ein 

Viertel der Tatbetroffenen (23 %) während des Conferen-

cing-Verfahrens Angst hatten zu äußern, was sie wirklich 

empfanden, etwa doppelt so viele wie in Standard-Confe-

rencing-Verfahren. 14

Die Gründe für die Teilnahme an Restorative Justice in 

Fällen von Beziehungsgewalt lagen insbesondere in dem 

Wunsch mit dem Vorgefallenen abschließen zu können  

(48 %). Darüber hinaus spielte bei gut einem Drittel der 

Befragten (36 %) das Kindeswohl oder der Erhalt der Paar-

beziehung eine zentrale Rolle. Im Hinblick auf die Erlebnis-

se gaben Opfer häuslicher Gewalt häufiger als Geschädig-

te in anderen Fallkonstellationen an, dass die Teilnahme 

an Restorative-Justice-Verfahren ihnen geholfen hat, bes-

ser mit der tatverantwortlichen Person zu kommunizieren  

(11 %), sich der vorhandenen Unterstützung bewusst zu sein  

(9 %), eine bessere Beziehung mit Familienangehörigen 

oder Freund*innen zu haben (8 %) und/oder ihr Vertrauen 

bzw. sie insgesamt zu stärken (8 %). 15

Eine weitere Untersuchung hat gezeigt, dass Beteiligte an 

Restorative-Justice-Verfahren im Kontext von Beziehungsge-

walt, einschließlich der Tatverantwortlichen, einen höheren 

Grad an Gerechtigkeit und Fairness im Vergleich zum kon-

ventionellen Strafrechtssystem erlebten. 16

13 Ministry of Justice 2018c, S. 11, 21.
14 Ibid., S. 26, 35 ff.
15 Ibid., S. 33, 43.
16 Hayden 2012, S. 15.

24 TOA-Magazin · 01/19International



Verfahrensbeschleunigung, einen verbesserten Opferschutz 

sowie eine engere Zusammenarbeit zwischen Justiz und 

gemeindebasierten Organisationen, vor allem im Bereich 

häuslicher Gewalt. 27 In regelmäßig stattfindenden Block-

sitzungen sind alle relevanten Dienste bzw. Organisationen 

gemeinsam vertreten, darunter Opferhilfe, therapeutische 

Dienste, die Interventionsprogramme gegen häusliche Ge-

walt anbieten, sowie Restorative-Justice-Einrichtungen.

Am District Court Porirua werden seit dem Jahr 2016 Resto-

rative-Justice-Verfahren mit Interventionsprogrammen für 

Tatverantwortliche in Absprache mit dem Gericht verknüpft, 

um einen ganzheitlichen und auf Nachhaltigkeit ausgerich-

teten Ansatz anzubieten. Das integrierte Modell basiert auf 

einer vertrauensvollen Kooperation zwischen dem Gericht, 

der Polizei und den einbezogenen Organisationen, insbe-

sondere dem Restorative-Justice-Anbieter Community Law 

Wellington and Hutt Valley sowie verschiedenen Organisati-

onen im Bereich häuslicher Gewalt. Im Mittelpunkt steht ein 

enger Informationsaustausch zwischen den Organisationen, 

um die Fallgeeignetheit und den optimalen Zeitpunkt für 

die Anwendung von Restorative Justice zu erkunden.

Einer der Grundpfeiler des Modells ist die zeitliche Flexibili-

tät, die die Gerichte den Restorative-Justice-Koordinator*in-

nen und -Vermittler*innen einräumen. Conferencing-Ver-

fahren in Fällen von Beziehungsgewalt werden nicht wie 

sonst üblich bereits nach dem ersten Erscheinen vor Gericht 

eingeleitet, sondern nach erfolgreicher Teilnahme an einem 

therapeutischen Programm, häufig einem Antigewaltpro-

gramm. Je nach Einzelfall kann ein Conferencing-Verfahren 

auch ab dem Zeitpunkt durchgeführt werden, in dem Fort-

schritte im Rahmen des Programms und eine Verantwor-

tungsübernahme durch die Täter*innen deutlich erkennbar 

sind. Von Beginn an können die Restorative-Justice-Pro-

jektkoordinator*innen und -Vermittler*innen hierbei auf 

die Informationen der Polizei sowie der Organisationen im 

Bereich häuslicher Gewalt zugreifen, um sie ihrer Entschei-

dung über die Fallgeeignetheit zugrunde zu legen. 

Dieser Ansatz bezieht sich in erster Linie auf Fälle von 

Paargewalt, kann aber auch in Situationen innerfamiliärer 

Gewalt angewandt werden, wenn die Teilnahme an einem 

therapeutischen Programm bedeutsam erscheint. Ins Con-

ferencing-Verfahren werden neben Unterstützer*innen aus 

dem Familien- oder Freundeskreis nach Möglichkeit auch Ex-

pert*innen aus dem Bereich Beziehungsgewalt einbezogen, 

um deren Fachwissen mit einzubinden und die Umsetzung 

der getroffenen Vereinbarung (safety plan) mit zu unterstüt-

27 Neben den Family Violence Courts existieren derzeit zwei Sexual Vio-
lence Courts in Auckland und Whangãrei, die nach einer erfolgreichen 
Pilotphase nunmehr permanent eingerichtet sind. Kürzere Verfahrens-
zeiten sowie verringerte Angstzustände der Geschädigten waren u. a. 
Ergebnisse der Begleitforschung.

bezogen und kurzfristige Lösungen für die Tatbetroffenen 

in den Mittelpunkt gestellt werden. Ferner mangelt es den 

verschiedenen Akteuren in diesem Bereich oftmals an tiefe-

rer Kenntnis über die Besonderheiten häuslicher Gewalt.22

 

Eine weitere Herausforderung stellt der Mangel an finanzi-

ellen Ressourcen dar, sowohl für Restorative-Justice-Fach-

stellen als auch für Organisationen im Bereich häuslicher 

Gewalt. Restorative-Justice-Vermittler*innen sind unterbe-

zahlt, und häufig leisten sie ihre Vermittlungstätigkeit auf 

freiwilliger Basis. Es gibt landesweit zu wenige auf den Be-

reich von Beziehungsgewalt spezialisierte Vermittler*innen. 

Insbesondere fehlt es an spezifischen Trainings, in denen 

Kenntnisse über Restorative Justice und häusliche Gewalt 

vermittelt werden und die die Umsetzung der Praxisstan-

dards gewährleisten. Dies wiederum erhöht die Skepsis 

gegenüber Restorative Justice innerhalb der Organisationen 

im Bereich häuslicher Gewalt. 23 Vor allem nach der Reform 

2014 ist die Anzahl der Fallzuweisungen deutlich gestiegen 

– in der Praxis fehlt es jedoch an spezialisierten Vermitt-

ler*innen, um die erhöhten Fallzahlen auffangen zu können.

Problematisch ist ferner, dass Restorative-Justice-Fach-

stellen und Organisationen im Bereich häuslicher Gewalt 

nicht gut miteinander vernetzt sind, und häufig sogar in 

einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Zum Teil 

sind Einrichtungen im Bereich häuslicher Gewalt zu wenig 

über Restorative Justice informiert, was zu Missverständnis-

sen führen kann.24 Auch im Hinblick auf Beratungsstellen 

zu häuslicher Gewalt ist eine eher zersplitterte Landschaft 

vorzufinden, deren Aufgabenbereiche sich teilweise über-

schneiden und deren Praxis uneinheitlich ist. 25

Dennoch gibt es einige Beispiele, in denen Restorative-Ju-

stice-Fachstellen und Organisationen im Bereich häuslicher 

Gewalt in integrierter Art und Weise eng mit Vertretenden 

des Justizsystems zusammenarbeiten.

Fallbeispiel: 
Restorative Justice in Fällen häuslicher Gewalt in Porirua

Ein solches Beispiel stellt das Projekt zu Restorative Justice 

im Kontext häuslicher Gewalt am District Court Porirua 26 

dar. Es handelt sich um eines von acht auf häusliche Gewalt 

spezialisierten Gerichten (Family Violence Courts), die in 

Neuseeland seit den 2000er-Jahren sukzessive ihre Tätigkeit 

auf Betreiben engagierter Richter*innen aufgenommen ha-

ben. Die Tätigkeit der Gerichte zielt insbesondere auf eine 

22 Siehe Wilson et al. 2015, S. 27 ff. m. w. N.; Herbert/Mackenzie 2014, S. 
12.

23 Siehe Garber 2016, S. 161, 183.
24 Garber 2016, S. 158 f.
25 Herbert/Mackenzie 2014, S. 70 ff.
26 Porirua ist eine Kleinstadt im Großraum Wellington mit ca. 57.000 

Einwohner*innen.
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Ankündigung in eigener Sache
Zweitägiges Seminar zu Restorative-Justice-Kreisverfahren 

vom 18. bis 19. Juni 2020 in Berlin

Kreisverfahren bieten Räume für von schmerzhaften 

Konflikten Betroffene, um gemeinschaftlich zusammen-

zukommen. Das Einbeziehen der mittelbar Betroffenen 

– des sozialen Umfelds – in den Bewältigungsprozess 

ist das Besondere an diesen Verfahren. 

In diesem Seminar werden drei Ansätze zu Restorati-

ve-Justice-Kreisverfahren vorgestellt sowie diese in 

Kleingruppen selbst erfahren und erlernt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 

unter: www.toa-servicebuero.de/fortbildung/seminare
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I. Der aktuelle Fall

Der Angeklagte war am Abend des 31.08.2016 mit seinem 

Klein-Lkw auf einer Kreisstraße unterwegs, als er aufgrund 

von Ablenkung durch sein Mobiltelefon mit dem Pedelec 

des 82-jährigen F. kollidierte. Obwohl er die Kollision be-

merkt hatte und davon ausging, dass der schwer verletzte 

F. noch hätte gerettet werden können, setzte der Angeklag-

te seine Fahrt fort und rief auch keine Hilfe herbei. Damit 

nahm er den Tod des F. billigend in Kauf. Tatsächlich ver-

starb F. unmittelbar nach der Kollision, ohne dass er noch 

hätte gerettet werden können. Der Angeklagte leistete in 

der Folge einen Geldbetrag von 25.000 Euro an die Ehefrau 

und die Tochter des Verstorbenen, die als Nebenklägerin-

nen am Strafverfahren beteiligt waren. 

Das Landgericht verurteilte den Angeklagten wegen fahrläs-

siger Tötung sowie wegen versuchten Mordes in Tateinheit 

mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Freiheits-

strafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Eine Anwendung 

von § 46a Nr. 1 StGB wurde trotz der erfolgten Zahlungen 

explizit abgelehnt; die Wiedergutmachungsleistung wurde 

lediglich im Rahmen der allgemeinen Strafzumessung gem. 

§ 46 II 2 StGB berücksichtigt. Das Landgericht ging dabei 

davon aus, dass „Verletzter“ bzw. „Opfer“ im Sinne von 

§ 46a Nr. 1 StGB nur die von der Tat unmittelbar betroffene 

Person sein könne, womit der „Träger des Rechtsguts“ der 

verletzten Norm gemeint sei, also konkret der Träger des 

Rechtsguts „Leben“ bei den einschlägigen Tötungsdelikten. 

Komme das Opfer durch die Tat zu Tode, sei ein Täter-Op-

fer-Ausgleich im Sinne von § 46a Nr. 1 StGB also nicht mehr 

möglich. 

Diese Argumentation wird vom 4. Senat des BGH gebilligt. 

Schon der Wortlaut lege es nicht nahe, dass der Begriff 

des „Verletzten“, mit dem ein friedensstiftender Ausgleich 

zustande kommen solle, auch die Hinterbliebenen eines 

getöteten Tatopfers umfassten. Zudem ergebe sich die 

Nichtanwendbarkeit von § 46a Nr. 1 StGB auf vollendete 

Tötungsdelikte auch aus dem Willen des Gesetzgebers. Bei 

der Schaffung von § 46a StGB habe der Gesetzgeber auf 

die bereits existierende Regelung zur TOA-Weisung im Ju-

gendstrafrecht (§ 10 I 3 Nr. 7 JGG) Bezug genommen. Dort 

sei erkennbar das unmittelbar durch die Straftat geschä-

digte Tatopfer als „greifbare natürliche Person“ und Par-

tei eines Ausgleichsverfahrens vorausgesetzt gewesen. Es 

Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutma-

chung sind als Wiedergutmachungsformen schon 

seit Langem im Gesetz etabliert, unter anderem in 

§ 46a StGB. Die Vorschrift ist ein Vierteljahrhun-

dert alt und war schon Gegenstand zahlreicher 

höchstrichterlicher Entscheidungen. Trotzdem wird 

bis heute über ihren Anwendungsbereich gestrit-

ten, was sich vermutlich auch auf die Arbeit von 

TOA-Einrichtungen auswirkt. Denn die Frage, ob 

der Täter durch seine Bemühungen die Chance auf 

eine umfassende Strafrahmenverschiebung (oder 

im Ausnahmefall sogar ein vollständiges Absehen 

von Strafe) nach § 46a StGB erhält, dürfte für sei-

ne Bereitschaft, sich auf einen TOA einzulassen, 

relevant sein. 

Eine der bislang ungeklärten Fragen war, ob die Norm auch 

bei vollendeten Tötungsdelikten anwendbar ist, wenn der 

Täter sich um einen Ausgleich mit den Hinterbliebenen des 

Tatopfers bemüht.1 Der 4. Strafsenat des BGH hat das nun 

in einer aktuellen Entscheidung (Beschl. v. 04.04.2018, 4 

StR 144/18) verneint: Hinterbliebene seien keine „Verletz-

ten“ im Sinne von § 46a Nr. 1 StGB. Die vorgebrachten 

Argumente sind nur teilweise überzeugend und keines-

falls zwingend. Man hätte sich einen etwas großzügigeren 

und „ausgleichsfreundlicheren“ Umgang mit dem Wortlaut 

der Norm gewünscht, deren Sinn und Zweck richtigerwei-

se auch hier einschlägig ist. Im Ergebnis wird durch die 

Entscheidung der Anwendungsbereich von § 46a StGB von 

der Rechtsprechung einmal mehr im Bereich schwerer De-

linquenz eingeschränkt. Umso wichtiger ist der Hinweis, 

dass die Norm bei versuchten Tötungsdelikten anwendbar 

bleibt. Nach vollendeten Tötungsdelikten kommt außerdem 

auch in Zukunft im Rahmen des Strafvollzugs ein TOA des 

Inhaftierten mit den Hinterbliebenen in Betracht.

1 Das LG Köln (104-96/07, Urt. vom 04.04.2008) hatte die Anwendung von 
§ 46a Nr. 1 StGB bei einem vollendeten Tötungsdelikt angenommen, 
dann aber die Voraussetzungen im konkreten Fall verneint; s. dazu 
näher: Richter 2014, S. 207 ff.
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weiternde Auslegung nicht aus2 und zeigt jedenfalls, dass 

der BGH eine entsprechende Auslegung für noch innerhalb 

des Wortsinns liegend halten würde. Zumindest wäre hier 

eine analoge Anwendung der Norm in Betracht gekommen, 

die sich zugunsten des Angeklagten ausgewirkt hätte und 

insofern auch nicht im Widerspruch zum Analogieverbot in 

Art. 103 Abs. 2 GG gestanden hätte. 

Nachvollziehbar ist die ablehnende Argumentation des BGH 

mit Blick auf eine Berufung auf § 395 Abs. 2 StPO, also den 

Einbezug von Hinterbliebenen in die Nebenklagebefugnis. 

In der Tat differenziert diese Norm zwischen der verletzten 

Person in Abs. 1 und anderen Personen, denen die Neben-

klagebefugnis nach Abs. 2 erteilt wird. Trotzdem lässt sich 

daraus aber nicht etwa im Umkehrschluss ableiten, dass ein 

Einbezug von Hinterbliebenen in § 46a StGB nicht zulässig 

sei. Denn § 395 Abs. 1 StPO enthält keine abschließen-

de Definition des Verletztenbegriffs, die für die Auslegung 

von § 46a StGB zwingend wäre. Und immerhin kann man 

§ 395 Abs. 2 StPO entnehmen, dass die Betroffenheit und 

die spezifischen Opferinteressen gerade bei Hinterbliebe-

nen von Tötungsdelikten prinzipiell von der Rechtsordnung 

anerkannt werden. Insbesondere dieser Umstand hätte An-

lass sein können, über eine erweiternde Auslegung oder 

zumindest analoge Anwendung von § 46a Nr. 1 StGB nach-

zudenken. Gleiches gilt für den grundsätzlich zutreffenden 

Hinweis des BGH mit Blick auf § 844 Abs. 3 BGB, wonach 

sich hieraus kein zwingendes Argument für eine erweitern-

de Auslegung von § 46a Nr. 1 StGB ableiten lasse. Denn 

auch hier zeigt der Gesetzgeber, dass er die Interessen der 

Hinterbliebenen von Tötungsdelikten für rechtlich beson-

ders schützenswert hält.

Am wenigsten überzeugt das Argument des BGH in Bezug 

auf den angeblich entgegenstehenden Willen des Gesetz-

gebers, der sich aus der Entstehungsgeschichte von § 46a 

StGB und dessen Anlehnung an § 10 I 3 Nr. 7 JGG ergebe. 

Es ist sicher so, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung 

der zuletzt genannten jugendstrafrechtlichen Norm nicht die 

Spezialkonstellation eines Ausgleichs mit den Hinterbliebe-

nen einer getöteten Person vor Augen hatte. Dafür bestand 

auch wenig Anlass, da vollendete Tötungsdelikte von Ju-

gendlichen ohnehin ein sehr seltenes Ereignis sind und zu-

dem § 10 JGG eine bloße Erziehungsmaßregel formuliert, 

die in ihrem originären Anwendungsbereich nicht die Fälle 

von Schwerdelinquenz betrifft, sondern minderschwere De-

likte von Jugendlichen ohne gravierende Erziehungsmängel. 

Daher ist es verfehlt, aus der teilweise wortgleichen For-

mulierung von § 46a StGB abzuleiten, dass auch Letzterer 

inhaltlich auf die Verhältnisse des Jugendstrafrechts bezo-

2 So auch Richter, Täter-Opfer-Ausgleich und Schadenswiedergutmachung 
im Rahmen von § 46a StGB, 2014, S. 212 als Ergebnis ihrer umfassen-
den Erörterung der Problematik.

gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass der Gesetzgeber bei 

der Übernahme des Konzepts des TOA in das allgemeine 

Strafrecht davon hätte abrücken wollen; auch finde man 

keine ausdrücklichen Hinweise auf einen Übergang der Ver-

letzteneigenschaft auf die Hinterbliebenen oder auf deren 

ergänzende Eigenschaft als Verletzte neben dem unmittel-

baren Tatopfer. 

Auch aus § 395 II StPO ergebe sich kein Argument für den 

Einbezug von Hinterbliebenen in den TOA. Der Gesetzgeber 

habe mit der Nebenklagebefugnis von Hinterbliebenen keine 

Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 46a Nr. 1 StGB 

intendiert. Auch der Wortlaut von § 395 StPO differenziere 

deutlich zwischen der verletzten Person und weiteren Per-

sonen, denen die „gleiche Befugnis“ zuerkannt werde. Ver-

worfen wird zudem das Argument, wonach die 2017 in Kraft 

getretene Erweiterung der Ersatzansprüche dritter Personen 

bei Tötungen gemäß § 844 III BGB auf den Anwendungs-

bereich von § 46a StGB durchschlage. Die Neuregelung 

beziehe sich allein auf die zivilrechtlichen Ansprüche von 

Hinterbliebenen, denen unabhängig vom Nachweis einer 

medizinisch fassbaren Gesundheitsbeschädigung eine Gel-

dentschädigung für ihr seelisches Leid gewährt werde. 

Auch der Sinn und Zweck von § 46a Nr. 1 StGB stehe einer 

erweiternden Auslegung entgegen. Denn es gehe hier um 

einen kommunikativen Prozess zwischen Täter und Opfer, 

der auf einen umfassenden Tatfolgenausgleich gerichtet sei. 

Dabei sei es unverzichtbar, dass das Opfer die Leistungen 

des Täters als friedensstiftenden Ausgleich akzeptiere. Be-

zöge man mittelbar betroffene Personen nach dem Tod des 

Opfers ein, würden sich im Hinblick auf die Unbestimmtheit 

des relevanten Personenkreises praktische Schwierigkeiten 

für den nötigen kommunikativen Prozess ergeben, sodass 

der damit verbundene Zweck des TOA verfehlt werde. 

II. Kritische Würdigung

Die Entscheidung des BGH ist im Ergebnis natürlich ver-

tretbar. Allerdings sind die vorgebrachten Argumente nicht 

durchweg überzeugend. Wie der BGH selbst einräumt, ist 

der Wortlaut der Norm nicht klar; er enthält keinen Hinweis 

darauf, dass „Verletzter“ oder synonym „Opfer“ einer Straf-

tat nicht auch der Hinterbliebene einer getöteten Person 

sein könne. Im Anschluss folgt dann eine zirkuläre Argu-

mentation, wenn das Gericht aus der Formulierung, wo-

nach ein „Ausgleich mit dem Verletzten“ anzustreben sei, 

folgert, dass dies auch zwingend der Träger des betroffe-

nen Rechtsguts der Tat sein müsse. Wenn der Begriff des 

Verletzten offen ist für den Einbezug von Hinterbliebenen, 

dann kann man auch aus der Formulierung, wonach ein 

„Ausgleich mit dem Verletzten“ anzustreben ist, kein an-

deres Ergebnis ableiten. Dem BGH ist natürlich zuzugeben, 

dass die weite Auslegung des Verletzten- oder Opferbegriffs 

nicht die naheliegendste ist. Dies schließt aber eine er-
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Straftat fast immer auf einer (auch) symbolischen Ebene, 

man denke etwa an Körperverletzungen oder Sexualdelik-

te, die auch nicht ungeschehen gemacht werden können, 

trotzdem anerkanntermaßen von § 46a StGB erfasst sind.5 

Zudem ist es eine bloße Behauptung, dass der Wert des 

verletzten Rechtsguts bei einem vollendeten Tötungsdelikt 

durch die Wiedergutmachungsleistung nicht ausreichend 

„verdeutlicht“ werde6 – ganz davon abgesehen, dass damit 

eine Anforderung formuliert wird, die sich so nicht im Wort-

laut von § 46a StGB finden lässt. 

III. Zur Anwendbarkeit von § 46a Nr. 2 StGB

Leider äußert sich das Urteil in keiner Weise zu der Frage, 

ob im vorliegenden Fall nicht zumindest die Schadenswie-

dergutmachung nach § 46a Nr. 2 StGB einschlägig gewesen 

sein könnte. Das liegt insofern nahe, als sich der Schwer-

punkt der Ausgleichsleistungen des Täters offenbar in der 

Zahlung der 25.000 Euro an die Hinterbliebenen erschöpft 

hat. Dies müsste durch erhebliche persönliche Leistungen 

oder persönlichen Verzicht erfolgt sein, was sich dem Urteil 

so nicht entnehmen lässt, was bei der Höhe der vorlie-

genden Summe aber auch nicht fernliegt. Grund für die 

Nichterwähnung ist wohl die ständige Rechtsprechung des 

BGH, dass die Schadenswiedergutmachung eher auf den 

Ausgleich der materiellen Schäden nach Eigentums- und 

Vermögensdelikten zugeschnitten sei.7 Die herrschende 

Literatur sieht dies zutreffend anders und macht darauf 

aufmerksam, dass gerade auch bei schweren Gewalt- und 

Sexualdelikten, die in der Regel zivilrechtliche Ersatzan-

sprüche nach sich ziehen, die Schadenswiedergutmachung 

in Einzelfällen sogar die bessere und für das Opfer taugli-

chere Variante sein könne. Das ist vor allem der Fall, wenn 

das Opfer einerseits am Ersatz der materiellen und im-

materiellen Schäden durch Geldleistungen interessiert ist, 

andererseits aber eine direkte persönliche Konfrontation 

mit dem Täter und einen damit verbundenen intensiven 

kommunikativen Prozess aus nachvollziehbaren Gründen 

ablehnt. Insofern stellt es eine bedauerliche Einschränkung 

des Anwendungsbereichs dar, wenn die Rechtsprechung 

hier sehr schematisch anhand der Art der Tathandlung und 

der eingetretenen Schäden differenzieren will, ohne dass 

dies im Wortlaut der Norm verankert wäre. 

IV. Fazit

Der kategorische Ausschluss eines Täter-Opfer-Ausgleichs bei 

vollendeten Tötungsdelikten durch den BGH bringt einerseits 

eine Klärung und kann unter diesem Aspekt als Fortschritt 

5 So auch Richter 2014, S. 210.
6 Pielsticker, § 46a StGB – Revisionsfalle oder sinnvolle Bereicherung des 

Sanktionenrechts?, 2004, S. 128.
7 Zur Kritik s. nur Kaspar/Weiler/Schlickum, Der Täter-Opfer-Ausgleich, 

2014, S. 19 ff.

gen sei. § 46a StGB ist anerkanntermaßen eine allgemeine 

Strafzumessungsnorm, die auch bei Schwerdelinquenz zur 

Anwendung gelangen kann. Sofern der BGH damit argu-

mentiert, dass im Jugendstrafrecht und letztlich auch bei 

§ 46a StGB nur der unmittelbar Geschädigte der Tat als 

„greifbare natürliche Person“ Partei eines Ausgleichsverfah-

rens sein könne, ist dies eine Petitio Principii – gerade 

das ist doch die Frage! Aus dem Wortlaut der Norm ergibt 

sich dies gerade nicht. Insofern wäre es ohne Weiteres ver-

tretbar, dass auch die Hinterbliebenen eines Tötungsdelikts 

solche „greifbaren natürlichen Personen“ sind und damit 

als Parteien eines Ausgleichsverfahrens infrage kommen. 

Damit geht schließlich auch das Argument fehl, wonach der 

Sinn und Zweck eines Ausgleichsverfahrens hier nicht ein-

schlägig sei. Der BGH bringt vor, dass sich Probleme bei 

der praktischen Umsetzung des „kommunikativen Prozes-

ses“ ergäben, wenn man auch Hinterbliebene einbeziehe, 

da allein schon der denkbare Personenkreis unklar und 

unbestimmt sei. Letzteres ist natürlich zutreffend, ist aber 

keine Frage des mit der Norm verfolgten Zweckes, sondern 

lediglich eine Frage einer sinnvollen Einschränkung. Hier 

drängt es sich geradezu auf, die gesetzliche Regelung in 

§ 395 Abs. 2 StPO heranzuziehen, um den Kreis der poten-

ziellen Ausgleichsteilnehmer einzugrenzen.3 Davon abgese-

hen, ist es überhaupt nicht einsehbar, warum der friedens-

stiftende Zweck eines Täter-Opfer-Ausgleichs nicht gerade 

auch im Fall eines vollendeten Tötungsdelikts sinnvoll und 

erfüllbar sein könne. Denn ein Bedürfnis nach Tataufarbei-

tung haben eben auch Hinterbliebene. Ein kommunikativer 

Prozess mit den Hinterbliebenen kann einen friedensstif-

tenden Effekt bei denselben auslösen, der die Verarbeitung 

der schweren Tat erleichtert. Gerade dieses Potenzial zur 

Friedensstiftung sollte unter Berücksichtigung der Interes-

sen derjenigen, die bei einem vollendeten Tötungsdelikt 

in gravierender Weise mitbetroffen sind, nicht vernachläs-

sigt werden. Würde man die Anreizfunktion des § 46a StGB 

auch in dieser Hinsicht nutzen und dem Täter die Möglich-

keit eines konstruktiven Beitrags zur zumindest teilweisen 

Wiederherstellung des Rechtsfriedens geben, wäre also bei-

den Seiten gedient. Letztlich sprechen teleologische Grün-

de also eher für einen Einbezug der Hinterbliebenen. 

Sofern in der herrschenden Literatur die Anwendbarkeit auf 

vollendete Tötungsdelikte abgelehnt wird, weil auf diese 

Weise das verletzte Rechtsgut nicht wiederhergestellt wer-

den könne,4 kann auch das nicht überzeugen, weil dem 

ein zu naturalistisches Bild der Wiedergutmachung zugrun-

de liegt. Letztlich bewegt man sich bei der Anerkennung 

von Wiedergutmachungsleistungen als „Ausgleich“ für eine 

3 So auch Richter 2014, S. 212.
4 Laue, Symbolische Wiedergutmachung, 1999, S. 141; Müko-Maier, StGB 

§ 46a Rn. 3. 
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Dort ist der Täter-Opfer-Ausgleich bei Tötungsdelikten mitt-

lerweile gerade auch in den Justizvollzugsanstalten etab-

liert und offenbar eine Erfolgsgeschichte. Seit 2008 wurden 

hierbei 614 Ausgleichsverfahren durchgeführt, wobei in 167 

Fällen ein persönliches Treffen mit dem Täter erfolgte. Der 

Erfahrungssatz dort lautet: Je schwerer das Delikt, umso 

größer ist das Bedürfnis der Hinterbliebenen nach einem 

Ausgleichsverfahren, um unter anderem die Frage nach dem 

Warum beantwortet zu bekommen. Zwar ist der Erfolg von 

solchen Verfahren in den deutschen Modellprojekten zum 

TOA im Strafvollzug bislang eher als mäßig zu bezeichnen. 

So konnte etwa im baden-württembergischen Projekt kein 

einziger der acht Ausgleichsfälle, bei denen Hinterbliebene 

von Tötungsdelikten einbezogen wurden, erfolgreich abge-

schlossen werden.14 Dies belegt die spezielle Problematik 

bei diesen sehr schweren Delikten und die damit verbunde-

nen Herausforderungen. Die Praxis in Belgien untermauert 

aber eindrucksvoll, wie groß das Potenzial eines heilsamen 

Aufarbeitungsprozesses bei einem Ausgleichsverfahren zwi-

schen Täter und Hinterbliebenen sein kann, auch wenn ein 

derartiges Verfahren in diesen Fällen oft erst nach einem 

längeren Zeitablauf für beide Seiten vorstellbar wird.

Autor*innen
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2014 erschienenen, gemeinsam mit Eva Weiler und Gunter 
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Anliegen. Darüber hinaus setzt sie sich 

dafür ein, TOA-Maßnahmen mehr Gel-

tung zu verschaffen.

14 S. Kilchling 2017, S. 52.

gesehen werden. Auf der anderen Seite konnte gezeigt wer-

den, dass die Argumente des BGH nicht durchweg überzeu-

gen und insbesondere nicht zwingend einer erweiternden 

Auslegung oder zumindest Analogie entgegenstehen. Es ist 

zu bedauern, dass die Rechtsprechung hier erneut – wie auch 

an anderer Stelle – eine Einschränkung der Norm vornimmt, 

obwohl diese für alle beteiligten Seiten mögliche Vorteile 

mit sich bringt. Dem Potenzial zur Friedensstiftung wird hier-

durch nicht genügend Bedeutung beigemessen. Im Ergebnis 

hat sich das hier vermutlich nicht stark zulasten des Täters 

ausgewirkt, da die verhängte Freiheitsstrafe von 2 Jahren 

und sechs Monaten angesichts des Tatvorwurfs der fahrläs-

sigen Tötung und des versuchten Mordes durch Unterlassen 

vergleichsweise milde erscheint. Es kann also davon ausge-

gangen werden, dass die Wiedergutmachungsbemühungen 

schon im Rahmen von § 46 Abs. 2 Satz 2 StGB in erheblicher 

Weise zum Ansatz gebracht wurden.8 Dennoch wäre es ein 

wünschenswertes Signal gewesen, wenn man die mögliche 

Anwendung von § 46a StGB – dessen Rechtsfolge dann 

ohnehin noch im Ermessen des Richters liegt – in solchen 

Konstellationen in den Raum gestellt hätte. Die Frage ist 

gerade im vorliegenden Bereich besonders folgenreich, da 

die absolute Strafdrohung der lebenslangen Freiheitsstrafe 

bei vollendetem Mord keinerlei Strafzumessungserwägun-

gen möglich macht.9 Jedenfalls hier gäbe es keine rechtli-

che Möglichkeit, potenzielle Ausgleichsbemühungen mit den 

Hinterbliebenen auch nur irgendwie strafmildernd in Ansatz 

zu bringen. Das ist ein merkwürdiger Widerspruch zur Nach-

barregelung in § 46b StGB10, wo ein Kronzeuge auch im Falle 

der ansonsten drohenden lebenslangen Freiheitsstrafe eine 

Strafmilderung erlangen kann, wenn er Informationen über 

andere Taten und Täter liefert – und das, obwohl der schuld-

mildernde Gehalt dieser „Leistung“ des Täters deutlich weni-

ger auf der Hand liegt als im Falle einer Wiedergutmachung. 

Wichtig für die Praxis ist: Bei versuchten Tötungsdelikten 

bleibt die Norm weiterhin anwendbar. Es entspricht der 

ständigen Rechtsprechung des BGH, dass hier ein Täter-Op-

fer-Ausgleich in Betracht kommt.11 Des Weiteren ist daran zu 

erinnern, dass ein TOA mit Hinterbliebenen im Strafvollzug 

in Betracht kommt12 – auf dieser Ebene spielt die Anwend-

barkeit von § 46a StGB naturgemäß keine Rolle mehr. Auch 

bei Tötungsdelikten wurden im Ausland gute Erfahrungen 

mit Ausgleichsverfahren zwischen dem Täter und den Hin-

terbliebenen gemacht, besonders prominent in Belgien.13 

8 Auf diese Möglichkeit verweist auch Richter 2014, S. 213.
9 Zur Kritik s. nur Höffler/Kaspar GA 2015, S. 463.
10 Vgl. Richter 2014, S. 210.
11 S. etwa BGH NStZ-RR 2010, S. 175 ff.; weitere Nachweise bei Richter 

2014, S. 205 f.
12 S. dazu nur die Beiträge in TOA-Magazin September 2013; Kaspar/Mayer, 

Forum Strafvollzug 2015, S. 261; monografisch Mayer, Täter-Opfer-Ausgleich 
im Strafvollzug, 2018; Kilchling, Täter-Opfer-Ausgleich im Strafvollzug, 2017.

13 S. zum Folgenden den Vortrag der belgischen Mediatorin Kristel Buntinx 
unter https://www.toa-servicebuero.de/toa/service/mediathek/taeter-op-
fer-ausgleich-bei-toetungsdelikten (zuletzt abgerufen am 26.08.2019).
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Von der Praxis für die Praxis
Von Evi Fahl
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Finanzierung von Übersetzungsleistungen im Rahmen 
eines TOA

Ein Mitarbeiter einer TOA-Fachstelle hat sich an das TOA-Ser-

vicebüro gewandt und berichtet, dass dort die Kosten für 

Dolmetschleistungen vom Jugendamt nur für Vorgesprä-

che übernommen würden. Die Kosten für Übersetzungen 

im Ausgleichsgespräch müssten die Beteiligten hingegen 

selbst übernehmen. Dies sei aussichtslos. Da TOA-Fälle mit 

fremdsprachigen Betroffenen und/oder Beschuldigten aber 

immer häufiger vorkommen, wollte er wissen, ob wir damit 

Erfahrung haben oder wie andere TOA-Fachstellen damit 

umgehen.

Wir haben dieses Thema für unsere Rubrik gerne aufgegrif-

fen und bei verschiedenen TOA-Fachstellen in allen Bun-

desländern nachgefragt, welche Erfahrungen sie in diesem 

Bereich haben. Dabei wollten wir zum einen wissen, ob 

Bedarf an Dolmetschleistungen besteht, wenn ja, wie hoch 

das Aufkommen jährlich ist, ob und wie dies finanziert wird 

und ob hierfür auch ein Budget vorgesehen ist. Über 30 

qualitative Rückmeldungen aus insgesamt 14 Bundeslän-

dern sind bei uns eingegangen und konnten ausgewertet 

werden.

Bezogen auf die Anzahl der Fälle, in denen Dolmetschleis-

tungen erforderlich waren, variierten die Angaben von „we-

nigen Fällen pro Jahr“ bis hin zu „40 Fälle und mehr“. Die 

Einschätzung war fast überall eindeutig: Der Bedarf ist stei-

gend und das Thema gewinnt zunehmend an Relevanz. Le-

diglich zwei Fachstellen gaben an, bisher noch keinen Fall 

gehabt zu haben bzw. dass dies – zumindest bislang – kein 

Thema gewesen sei.

Die Antworten auf die Frage der Finanzierung waren erwar-

tungsgemäß sehr unterschiedlich. Einerseits gibt es (vor al-

lem behördennahe) Einrichtungen, die eine Regelung haben 

bzw. bei denen die Absprachen mit den zuständigen Stellen 

gut funktionieren. In den meisten Fällen existiert aber kei-

ne klare Regelung und bei fast einem Drittel überhaupt 

keine Regelung, wie oder ob überhaupt Kosten für Dolmet-

schleistungen übernommen werden. Viele Vereine behelfen 

sich mit ehrenamtlichen Unterstützer*innen oder greifen gar 

auf Eigenleistungen zurück, indem z. B. innerhalb des Trä-

gers Personen angesprochen werden, die die erforderliche 

Sprache beherrschen und dann bei Bedarf hinzuzuziehen 

Liebe Leser*innen,

immer wieder erreichen das TOA-Servicebüro Fragen aus 

der Praxis, die sicher auch bei anderen Kolleg*innen auf-

kommen und die wir selbst mitunter gar nicht so einfach 

beantworten können. Wer wäre nun für die Beantwortung 

besser geeignet als Sie, die Fachleute aus der Praxis?!

In diesem Heft eröffnen wir daher die neue Rubrik „Nach-

gefragt“, um Ihre Themen und Fragen aus der Praxis auf-

zugreifen und von Ihnen selbst bzw. anderen TOA-Prakti-

ker*innen beantworten und/oder diskutieren zu lassen.

Wir alle wissen, dass die Bedingungen, Regelungen und 

Vorgaben in den einzelnen Bundesländern und bei den 

unterschiedlichen Trägern oftmals sehr divers sind. Daher 

lassen sich nur bedingt verbindliche Aussagen treffen. Den-

noch können Beiträge aus anderen Bundesländern oder 

Einrichtungen vielleicht gerade aufgrund der unterschiedli-

chen Erfahrungen Informationen liefern, die für Sie relevant 

sind. Anregungen und die Kommunikation über einzelne 

Themen können dazu beitragen, Lösungen für Fragestellun-

gen zu finden und/oder Probleme gemeinsam anzugehen, 

die Einzelne nicht aufgreifen können. Wir möchten hier folg-

lich einen Erfahrungsaustausch ermöglichen und anregen, 

der sicher nicht nur informativ, sondern auch gewinnbrin-

gend sein kann. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen 

und/oder uns Ihr Thema zusenden: 

info@toa-servicebuero.de

Wenn wir Sie zur Befragung einzelner Themen per 

E-Mail anschreiben dürfen, schicken Sie uns bitte eine 

kurze Nachricht mit dem Stichwort „Nachgefragt“ an: 

info@toa-servicebuero.de

Von der Praxis für die Praxis
Von Evi Fahl
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stehen. Ansonsten würde von den Dolmetscher*innen oft 

die Haltung vermittelt „sei schön brav und beantworte alle 

Fragen, dann passiert dir nichts“.

Wichtig sei überdies, dass eine verwandte oder vertraute 

Person als Übersetzer*in ausschließlich für Vorgespräche 

hinzugezogen werden dürfte. In den Ausgleichsgesprächen 

müsse zwingend eine neutrale, nicht involvierte und unpar-

teiische Person die Übersetzung übernehmen.

Abschließend und bezugnehmend auf die Eröffnungsfrage: 

In allen Fällen, in denen Dolmetschleistungen finanziert 

sind, gelte die Zusage sowohl für Vor- als auch Ausgleichs-

gespräche. 

Hinweis

Unter Bezugnahme auf den Beschluss des LG Köln vom 

05.07.2016-113 Qs 47/16 sind erforderliche Dolmetscher-

kosten in TOA-Verfahren auch in Jugendstrafverfahren als 

Verfahrenskosten einzuordnen und daher von der Justiz zu 

tragen. Der Zugang zu strafprozessualen Möglichkeiten darf 

nicht von sprachlicher Verständigung abhängen.

sind. Einige Mitarbeitende berichteten, dass sie nach einer 

Absage die Möglichkeiten einer Finanzierung nicht weiter 

verfolgt hätten, obwohl es wahrscheinlich doch eine Lö-

sung gegeben hätte. Hier spiele die Überwindung der Büro-

kratie und vor allem das Einzelkämpfer*innen-Dasein nach 

eigenen Angaben auch eine Rolle. Allein die Nachfrage zu 

diesem Thema hat bei einer Mitarbeiterin den Gedanken 

ausgelöst, sich zukünftig doch stärker dafür einzusetzen.

Ob klare Regelung oder unklare Finanzierung: Die Ein-

schätzung, dass das Thema uns in den nächsten Jahren 

noch zunehmend beschäftigen wird und die meist geringen 

Mittel hierzu nicht ausreichen werden, wurde von nahezu 

allen geteilt. Immer häufiger kommen auch Anfragen aus 

der Staatsanwaltschaft, ob sie TOA-Fälle mit Geflüchteten 

schicken können. Zudem würde dies bei Gesprächen mit 

der Polizei auch immer wieder diskutiert.

Weiterhin scheint eine Problematik selbst bei Trägern, die 

die Kostenfrage geklärt haben, bislang ungelöst: geeigne-

te Dolmetscher*innen zu finden. Denn neben der Sprache 

und der bloßen Kenntnis der Begrifflichkeiten, sei vor allem 

auch erforderlich, die Idee von Restorative Justice zu ver-

Ankündigung in eigener Sache
Angebot einer Inhouse-Schulung zum Täter-Opfer-Ausgleich für Staatsanwaltschaften

Das TOA-Servicebüro bietet seit einigen Jahren in 

mehreren Bundesländern eintägige Schulungen zum 

Täter-Opfer-Ausgleich an. Die Schulungen richten sich 

an Staatsanwält*innen sowie an regional ansässige 

TOA-Praktiker*innen und finden in den Räumlichkeiten 

der Justiz statt.

Neben einer Einführung in die Mediation in Strafsachen 

als bewährte Möglichkeit eines alternativen Umgangs 

mit Straftaten bilden die Themen „Opferschutz und Tä-

ter-Opfer-Ausgleich“ sowie „Praktische Erfahrungen im 

Rahmen der amtsanwaltlichen Tätigkeit“ die Schulungs-

schwerpunkte. Unsere Fachreferent*innen treten mit 

den Teilnehmenden in einen Dialog über Möglichkeiten 

und Grenzen des Täter-Opfer-Ausgleichs und seine An-

wendung. Darüber hinaus soll mit dem Format die Ver-

netzung mit der regionalen TOA-Praxis gestärkt werden.

Ihre Staatsanwaltschaft regt wenig TOA-Fälle an, kennt 

den Nutzen des TOA nicht und die Vernetzung mit Ih-

rer TOA-Fachstelle könnte besser laufen? Oder Sie hö-

ren zwar immer wieder den Begriff TOA, möchten aber 

mehr über seinen Nutzen erfahren und die regionalen 

TOA-Praktiker*innen (besser) kennenlernen? Gerne kön-

nen Sie sich an uns wenden, um sich über die Möglich-

keiten der Durchführung und die Kosten zu informieren: 

info@toa-servicebüro.de.
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sentanten, und da Christian in München promoviert und 

ich mit statistischen Auswertungen an seiner Dissertation 

mitgewirkt hatte, fiel die Wahl auf mich. Doch die Prak-

tiker*innen auf Vermittler*innen- und Justizseite lehnten 

das Evaluierungskonzept des KFN ab. Ich fand mich also 

plötzlich in der Rolle des Hauptverantwortlichen für die 

Begleitforschung wieder. Daraus entstand ein sehr enger 

Kontakt mit den Vermittler*innen, Sozialarbeiter*innen und 

den Mitarbeiter*innen der Justiz, der sich noch intensiviert 

hat, als ich an der Vorbereitung und Durchführung der ers-

ten Grundqualifizierung mitgewirkt habe. Das war ein Stück 

weit lebensprägend für mich.

TOA-Magazin: Bist Du so bei der bundesweiten TOA- 

Statistik gelandet?

Arthur Hartmann: Ja, das war ein Anschlussprojekt an diese 

Forschung und an meine Dissertation. Es gab 1992 eine 

internationale Tagung in Italien, wo ich die Ergebnisse aus 

der Begleitforschung vorgetragen habe. Elmar Weiterkamp 

und Michael Wandrey, seinerzeit Leiter des Servicebüros, 

waren auch dort. In einer Pizzeria in Pisa entwickelten wir 

die Idee einer bundesweiten TOA-Statistik. Elmar Weite-

kamp war damals am Lehrstuhl von Hans-Jürgen Kerner in 

TOA-Magazin: Herzlichen Glückwunsch zur Verleihung des 

Theo A! Was ging in Dir vor, als Du den Preis überreicht 

bekamst?

Arthur Hartmann: Ich habe der Rede von Frau Muhl ge-

spannt zugehört, zunächst aber überhaupt nicht damit ge-

rechnet, dass ich der Preisträger sein könnte. Als es sich 

immer mehr herauskristallisierte, habe ich mich gefreut wie 

ein kleines Kind. Besonders schön war, dass das TOA-Ser-

vicebüro dafür gesorgt hatte, dass Frau Schmidt und Herr 

Lüer aus dem TOA-Statistik-Team dabei waren.

TOA-Magazin: Wie bist Du denn zum TOA gekommen?

Arthur Hartmann: Mein Weg zum TOA begann in der For-

schung und das ist auch mein Leben lang meine Verbin-

dung zum TOA geblieben. 1986 starteten die bayrischen 

Ministerien für Justiz und für Soziales einen Modellversuch 

zum Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendbereich, der vom Kri-

minologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) eva-

luiert werden sollte. Christian Pfeiffer, damals Direktor des 

KFN, war rege an der Reform des Jugendstrafrechts betei-

ligt, daher sollte das KFN in Hannover die Begleitforschung 

übernehmen. Man brauchte aber noch einen lokalen Reprä-

„Die Begegnung mit dem TOA war 
für mich lebensprägend.“

Wir stellen vor: Prof. Dr. Arthur Hartmann
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Beginn an arbeitete er an der TOA-Statistik mit, 

heute leitet er das Institut für Polizei- und Si-

cherheitsforschung an der Hochschule für Öf-

fentliche Verwaltung Bremen. Beim letztjähri-

gen TOA-Forum in Berlin wurde ihm für seine 

Verdienste um den Täter-Opfer-Ausgleich der 

„Theo A.“ verliehen.
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TOA-Magazin: Das ist aber sicherlich nicht das einzige Pro-

blem, oder?

Arthur Hartmann: Um die Situation einordnen zu können, 

muss man weiter ausholen. Der Täter-Opfer-Ausgleich ist 

als eine Bewegung gestartet. Damals glaubten eine Hand-

voll zumeist junger Leute mit diesem neuen Konzept viele 

Probleme in der Gesellschaft angehen zu können. Restorati-

ve Justice wird ja oft als revolutionäres Konzept dargestellt. 

Von einer solchen Perspektive aus betrachtet, ist die Reali-

tät immer enttäuschend. Ich habe mich im Rahmen meiner 

Dissertation sehr intensiv mit Rechtsethnologie und Rechts-

geschichte befasst. Daraus ist bei mir die Einsicht erwach-

sen, dass die Formen der Konfliktregelung bei schwerwie-

genderen intentionalen Schädigungen in Gesellschaften tief 

verankert sind und sich nicht so schnell wandeln. Da hat 

man es eher mit einer Art Kontinentalverschiebung zu tun. 

Ich sehe die Situation insgesamt aber gar nicht so negativ, 

und im Gegensatz zu anderen habe ich auf dem 17. TOA- 

Forum in Berlin viel Enthusiasmus und Aufbruchstimmung 

gespürt. Gleichzeitig möchte ich aber aus meiner langfristi-

gen Perspektive sagen: Es gehört auch Geduld dazu.

TOA-Magazin: Was würdest Du Dir denn auf absehbare Zeit 

wünschen?

Arthur Hartmann: Ich habe es sehr begrüßt, dass man an-

fängt, sich von einer auf die Justiz fixierten und insoweit 

unzufriedenen Haltung zu lösen und sagt, wir müssen die 

gesellschaftliche Öffnung stärker in den Fokus nehmen. Da-

her finde ich z. B. die Kampagne mit den Fußbodenzeitun-

gen in Fußgängerzonen eine ausgesprochen interessante 

und begrüßenswerte Idee.

TOA-Magazin: Also mehr in die Öffentlichkeit gehen, mehr 

auf die Beteiligten selber zugehen?

Arthur Hartmann: Ja, aber man muss dabei umsichtig sein. 

Eine Studie aus London besagt, dass die Leute zu Resto-

rative Justice einen großen Informationsbedarf haben, sie 

aber gleichzeitig nicht über Werbebotschaften informiert 

werden wollen, sondern mehr auf dem Wege einer Aus-

einandersetzung. Auf diese Art erreicht man natürlich nur 

wenige, diese dafür umso intensiver. Für mich ist aber das 

Wesentliche am TOA nach wie vor nicht die große gesell-

schaftliche Veränderung, sondern dass man für einzelne 

Menschen, die als Täter*in und Opfer miteinander verwi-

ckelt sind, etwas erreichen kann. Dadurch relativiert sich 

für mich die Bedeutung des Quantitativen auch ein wenig. 

Nichtsdestoweniger arbeite ich daran, und das ist ein we-

sentliches Ziel der TOA-Statistik, aufzuzeigen, dass der TOA 

bei einer beträchtlichen Zahl von Menschen zu zufrieden-

stellenden Ergebnissen führt.

Tübingen tätig. Ich selber bin zu Dieter Dölling an die Uni 

Heidelberg gewechselt. Darüber hinaus haben sich Dieter 

Rössner seinerzeit in Halle, und Wolfgang Heinz in Kon-

stanz sowie deren Mitarbeiter*innen an der TOA-Statistik 

beteiligt. Zusammen bildeten wir die „Forschungsgruppe 

Täter-Opfer-Ausgleich“. Die Geschäftsstelle war lange in Tü-

bingen und ist heute hier in Bremen angesiedelt, es gibt 

aber nach wie vor eine enge Verbindung zu Professor Ker-

ner in Tübingen, der zwar mittlerweile emeritiert ist, die 

Statistik aber nach wie vor konkret unterstützt.

TOA-Magazin: Du hast mit dem Täter-Opfer-Ausgleich im-

mer auf einer Metaebene zu tun. Inwiefern ist Dir denn das 

Thema auch inhaltlich nähergekommen?

Arthur Hartmann: Ich habe vorhin schon einmal den Begriff 

„lebensprägend“ verwendet. Der enge Bezug zu Mediati-

on und Mediator*innen hat auf meine Lebenshaltung sehr 

stark abgefärbt. Ich habe für mein Privat- und Berufsleben 

sowohl aus der theoretischen Auseinandersetzung als auch 

aus dem Umgang mit Personen und Fällen aus der Praxis 

viel mitgenommen.

Der Ausgleichsgedanke, das Zuhören, das Akzeptieren, dass 

es unterschiedliche Perspektiven auf eine Problematik gibt 

– all das ist für mich sehr wichtig geworden. Ich empfinde 

es als großes Glück, dass ich mich für eine Sache beruflich 

einsetzen kann, hinter der ich aus persönlicher Überzeu-

gung stehe.

Dazu kommt, dass wir in der Straffälligen- und Opferhilfe wie 

auch sonst in der Gesellschaft in die Richtung einer immer 

stärkeren Spezialisierung gehen, die Arbeitsteilung differen-

ziert sich auch in der Sozialen Arbeit immer stärker aus. Der 

Täter-Opfer-Ausgleich ist demgegenüber ein Feld, das quer 

zu dieser Spezialisierungstendenz liegt und die Dinge wieder 

integriert. Darin liegt für mich ein besonderer Wert des TOA.

TOA-Magazin: Das höre ich oft, dass Restorative Justice dis-

ziplinübergreifend ist.

Arthur Hartmann: Es geht mir jedoch nicht nur um die Dis-

ziplinen, sondern auch darum, dass das Gesamtgeschehen 

integriert ist, also auch die Betroffenen, die sonst in ihren 

entsprechenden Hilfesystemen verschwinden und mögli-

cherweise am Ende gegeneinander antreten, hier integriert 

sind und mit eigener Stimme auftreten.

Dazu kommt die Tendenz zur Professionalisierung. Wir 

brauchen die Spezialisten*innen, ich glaube nicht daran, 

dass es sinnvoll ist, dass Laien alles machen, aber die Inte-

gration von Laien und Fachkräften finde ich wichtig. Diese 

Querlage ist vielleicht mitverantwortlich dafür, dass sich der 

Täter-Opfer-Ausgleich bei seiner Etablierung so schwertut.
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sich auf die Jahre 2015/16, da entfallen circa drei Viertel der 

Anregungen auf die Staatsanwaltschaft, während Jugend-

gerichtshilfe und Polizei mit fünf bis sieben Prozent etwa 

gleichauf liegen.

TOA-Magazin: Mir ist vor allem Bremen als Ort bekannt, wo 

sich die TOA-Fachstelle um gute Kontakte zu den Polizei-

dienststellen bemüht hat.

Arthur Hartmann: Das Problem ist hier das gleiche wie 

bei den anderen Berufsgruppen, man muss immer wieder 

einzelne Personen überzeugen, und wenn diese wechseln, 

muss die Überzeugungsarbeit wieder neu geleistet werden. 

Der TOA ist bis jetzt kein Selbstläufer geworden.

TOA-Magazin: Fehlt es da an Überzeugungsarbeit während 

der Ausbildung, wie auch bei den Jurist*innen?

Arthur Hartmann: Ja, aber was man in der Ausbildung an 

junge Menschen heranträgt und was sich dann in der Be-

rufspraxis durchsetzt, ist nicht unbedingt deckungsgleich. 

Sicherlich wäre es hilfreich, wenn mehr auf den TOA hinge-

wiesen würde. Aber solange wir Fakultäten haben, die von 

vornherein skeptisch sind, bleibt das sehr schwierig. Mit 

der TOA-Statistik verfolgen wir die Strategie, Praktiker*in-

nen, Entscheidungsträger*innen und natürlich auch Wissen-

schaftler*innen zu überzeugen, indem wir nachweisen, dass 

TOA in einer Vielzahl von Fällen von den Betroffenen akzep-

tiert wird und zu sinnvollen Ergebnissen führt.

TOA-Magazin: Zuletzt noch eine persönliche Frage: Wie ge-

fällt es Dir als Bayer im hohen Norden?

Arthur Hartmann: Ich bin ja seit 2002 hier und es gefällt 

mir ausgesprochen gut. Ich mag auch die Landschaften des 

Nordens, ich fahre gerne Rad, z. B. in diesem Urlaub an 

der Ostsee. Ich bleibe meiner alten Heimat verbunden und 

verbringe immer wieder Ferien dort, aber ich habe auch 

eine Distanz dazu.

TOA-Magazin: Vielen Dank für das Gespräch.

TOA-Magazin: Das heißt, es ist Dir gar nicht so wichtig, da-

ran zu arbeiten, dass bestimmte strafende Einstellungen in 

der Bevölkerung abnehmen und der Wiedergutmachungs-

gedanke gestärkt wird?

Arthur Hartmann: Doch, natürlich. Es geht mir nur darum, 

dass ich in Bezug auf große gesellschaftliche Veränderun-

gen skeptisch bin.

TOA-Magazin: Die Frage ist natürlich, wie man die Leute 

erreicht. Wenn die Erkenntnis ist, dass die Leute nicht per 

Werbung über Restorative Justice informiert werden wollen, 

was ich verstehen kann, dann hat man nur sehr geringe 

Möglichkeiten, an die Leute heranzukommen. Wenn ich 

nur wenige intensiv informiere, wie sickert das dann weiter 

durch?

Arthur Hartmann: Man zählt da auf den Multiplikator*in-

nen-Effekt, ganz klar. Mit der TOA-Statistik setzen wir außer-

dem darauf, dass man die Ergebnisse über die Medien pub-

lik machen kann. Man muss sich aber gegen die Frustration, 

dass die Veränderung nicht so schnell vorangeht, wappnen.

TOA-Magazin: Wobei diese Frustration, scheint es mir, auch 

daher rührt, dass es nicht einfach nur nicht vorwärts geht, 

sondern stellenweise sogar rückwärts: Fallzahlen gehen zu-

rück, ganze Regionen sind TOA-Wüste...

Arthur Hartmann: Das will ich gar nicht in Abrede stellen. 

Es war von Anfang an so, dass man als Minderheit gegen 

eine skeptische Mehrheit an-argumentiert hat. Fortschritte 

wurden immer in kleinen Schritten erreicht. Ich habe das 

auch am eigenen Leib erfahren: Meine Bewerbung auf eine 

Universitätsprofessur wurde mit dem Argument abgelehnt, 

dass ich dem TOA zu freundlich gesonnen sei, die Fakultät 

vertrete gegenüber dem TOA eine kritische Grundhaltung. 

Das fand ich erschütternd.

TOA-Magazin: Lass uns in die Gegenwart springen: Heute 

machst Du in Bremen Polizeiforschung.

Arthur Hartmann: Also wir können auf das Negativbeispiel 

ein positives folgen lassen. Ich habe hier an einer Hoch-

schule, die u. a. Polizei ausbildet, eine Professur erhalten 

– trotz oder vielleicht sogar wegen meiner TOA-Historie!

TOA-Magazin: Was machst Du mit deinem RJ-Hintergrund 

denn im Kontext Polizei? Die Polizei spielt im TOA eine sehr 

geringe Rolle ist mein Eindruck.

Arthur Hartmann: Die Polizei tritt als anregende Instanz in 

der Statistik nur geringfügig in Erscheinung, weil sie im 

Wesentlichen nur Empfehlungen an die Staatsanwaltschaft 

geben kann. Die aktuellen publizierten Zahlen beziehen 

Treffen TOA-Statistik 2019 (v. l. n. r.): Thorsten Lüer (LüerSoft), Arthur Hart-
mann (IPoS), Evi Fahl (TOA-SB), Marie Schmidt (IPoS), Johanna Muhl und 
Christoph Willms (TOA-SB).
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schen Strukturen. Die Bearbeitung gesellschaftspolitischer 

Fragen ist sowohl für viele Politiker*innen als auch Bür-

ger*innen etwas, das man den ‚Expert*innen‘ überlässt. 

Viele soziale Fragen scheinen zu komplex zu sein, um von 

‚jedermann‘ bearbeitet zu werden. Ted Wachtel, Gründer 

des IIRP, verdeutlichte in seinem Vortrag „True Represen-

tation: A new Reality for Democracy“ am Mittwochmittag, 

dass sich jedoch jede Gruppe konstruktiv und erfolgreich 

mit den kompliziertesten Problemstellungen auseinander-

setzen kann, vorausgesetzt, dass ihre Zusammensetzung 

divers ist, sie unabhängig agiert und die Entscheidungs-

findung dezentralisiert stattfindet. Sein Postulat: Lasst uns 

aus diesem Wissen etwas machen und lasst uns eine neue 

Realität, eine Demokratie schaffen, in der Partizipation 

nicht nur eine Worthülse ist!3

Die Podiumsdiskussion am zweiten Tag widmete sich der 

Zukunft der RP bzw. RJ und schuf Raum für die ‚großen 

Fragen‘ unserer Zeit: Wie machen wir unsere Arbeit sicht-

bar? Wie können wir mit RJ Menschen erreichen, die an-

ders als wir denken? Wie schaffen wir es, mehr Betroffene 

von Straftaten einzubeziehen?4 Ein besonders nachdenklich 

3 Vgl. hierzu das Projekt von T. Wachtel, [www.buildinganewreality.com], 
abgerufen am 6.9. 19.

4 Diese Fragen stellte Tim Chapman, Vorsitzender des European Forum for 
Restorative Justice.

Das International Institut for Restorative Practices 

(IIRP) ist in den USA einer der Hauptanbieter für 

universitäre Fort-/Weiterbildungen im Bereich der 

Restorative Practices (RP) und betreibt Wirkungs-

forschung im Feld. Im Turnus von zwei Jahren ver-

anstaltet das Institut inzwischen auch in Europa 

Tagungen; dieses Jahr in Kortrijk, einem mittelgro-

ßen belgischen Städtchen an der Leie, nur wenige 

Stunden von der deutschen Landesgrenze entfernt.

Das Tagungsprogramm1 umfasste neben vereinzelten Plen-

arbeiträgen, einer Plakatausstellung und einer interaktiven 

Session über 70 Workshops zu den verschiedensten The-

men: von internationalen Erfahrungen und Entwicklungen 

in Zusammenhang mit Restorative Justice (RJ) im strafrecht-

lichen Kontext bis hin zu restorativen Ansätzen an Schulen, 

Universitäten, am Arbeitsplatz und in Gemeinden etc. Wäh-

rend einerseits die inflationäre Verwendung des Begriffs 

‚Restorative Practices‘ abschreckte und – etwas provokant 

formuliert – mit allem in Verbindung gebracht wurde, was 

das Wohlbefinden diverser Zielgruppen steigern könnte 

(„Well-being and Vitality Management“), wurden eben-

so wissenschaftlich evaluierte Möglichkeiten vorgestellt, 

wie Partizipation, Selbst- und Mitbestimmung, gewaltfreie 

Kommunikation, Dialog auf Augenhöhe und konstruktive 

Konfliktbearbeitung in unterschiedlichen Lebens- und Ge-

sellschaftsbereichen funktionieren können – im Kleinen wie 

im Großen. Denn Werte und Praktiken einer RJ bzw. RP 

orientieren sich an den allgemeinen menschlichen Bedürf-

nissen, Zugehörigkeit zu erfahren, gehört zu werden und 

als Mensch wirken bzw. mitgestalten zu können.2

Ein Beispiel: So lebensweltfern unsere Justizpraxis ist, so 

bürger*innenfern sind gewissermaßen unsere demokrati-

1 Zum gesamten Programm: [pheedloop.com/belgium2019/site/home], 
abgerufen am 6.9.19.

2 Hierzu John W. Bailie, Präsident des IIRP, in seinem Vortrag „A Science of 
Human Dignity: Belonging, Voice and Agency as universal human needs“ 
am ersten Veranstaltungstag. Zum Paper: [https://www.iirp.edu/images/
pdf/IIRP_Paper_Series_2019-03-27_V07_D.pdf ], abgerufen am 6.9.19.

IIRP Europe Conference 2019
„Community Well-Being and Resilience“

15.-17. Mai 2019 in Kortrijk (Belgien)

Bericht von Christoph Willms

Rund um das Tagungsgelände boten Stuhlkreise den Rahmen für spontane 
persönliche Aussprachen.
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Fazit: Die Tagung glänzte mit einer Vielzahl an imposanten 

Vorträgen und einer enormen Themenvielfalt mit internati-

onalem Bezug. Ein etwas schmaleres Programm sowie ein 

sensiblerer Umgang mit den Begriffen RJ und RP hätten der 

Veranstaltung gleichwohl nicht geschadet. 

stimmender und bewegender Moment entstand, als Belin-

da Hopkins, Geschäftsführerin von Transforming Conflict, 

aus dem Publikum ihre persönlichen großen Fragen an die 

Anwesenden stellte: Was können wir alle tun, um zu über-

leben? Wie können wir den Klimawandel stoppen? Und wie 

können wir als Praktiker*innen unsere Fähigkeiten – für ein 

heilsames Zuhören und Miteinander sprechen – einsetzen, 

um Verletzungen zu heilen, in Konflikten zu vermitteln und 

auf Proteste positiv zu reagieren? 

Wie so etwas in Zusammenhang mit geflüchteten Men-

schen aussehen kann, zeigten die drei Belgier*innen Cis 

Coudenys, Karl Dewinne und Krista Kuppens am Freitag-

morgen. Sie hatten die Erfahrung gemacht, dass RJ auch 

in der Begegnung mit Menschen aus ‚anderen‘ Kulturen 

funktioniert, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet und 

einen Rahmen schafft, in dem sich alle Beteiligten sicher 

und respektvoll behandelt fühlen können. Eine wesentliche 

Erkenntnis ihrer Arbeit: Wenn etwas falsch läuft, schließ das 

Gegenüber nicht aus, sondern beziehe es ein! 

Broel Towers, ein Wahrzeichen der Stadt

munikation mit und Änderung von Täter*innen gerichtet? 

Welche Rolle sollten Opfer im Strafprozess spielen – lässt 

sich das Strafrecht sogar aus den Rechten des Opfers ab-

leiten und auf ihnen begründen? Sollten wir das Strafrecht 

radikal reformieren und durch restaurative Prozesse erset-

zen? Falls ja, sollte dann die Bestrafung von Täter*innen 

oder der Dialog mit allen Beteiligten und die Kompensation 

des vom Opfer erlittenen Schadens im Vordergrund stehen?

Viele der während der Tagung vorgebrachten Argumen-

te haben die Bedeutung von restaurativen Prozessen im 

Strafrecht betont und gestützt. Die sozialpsychologische 

Forschung suggeriert, dass es selbst bei intuitiver Rache 

nicht einfach nur um das Zufügen von Leid, sondern um die 

Normkommunikation mit Täter*innen gehe (Mario Gollwit-

zer, München). Diese Funktion kann sehr gut in restaurati-

ven Prozessen übernommen werden. Außerdem scheine es 

Menschen intuitiv wichtig zu sein, Opfer zu kompensieren, 

was sich ebenfalls mit solchen Prozessen verbinden lasse 

(Janne van Doorn, Leiden). Obwohl diese Befunde interes-

sant für restaurative Ansätze sind, dürfe nicht unterschätzt 

Der Workshop zum Thema „Interdisziplinäre Per-

spektiven auf Gerechtigkeit im Strafrecht“, orga-

nisiert von Véronique Zanetti und Valerij Zisman, 

fand vom 23. bis 24. Mai 2019 im Zentrum für in-

terdisziplinäre Forschung in Bielefeld statt. Ziel des 

Workshops war es, führende Expert*innen aus ver-

schiedenen Disziplinen zusammenzubringen, um 

die zentralen Fragen und Probleme unterschiedli-

cher Gerechtigkeitsvorstellungen im Strafrecht zu 

diskutieren. Insgesamt wurden neun Vorträge aus 

den Disziplinen Philosophie, Recht, Sozialpsycho-

logie, Kriminologie und Religionswissenschaften 

gehalten. 

Zentrale Fragen und Problemstellungen des Workshops wa-

ren: Favorisiert die menschliche Psychologie retributivisti-

sche Strafen, so wie es das intuitive Gefühl oft suggeriert, 

oder sind intuitive Strafentscheidungen primär auf die Kom-

Bericht zum Workshop 
„Interdisziplinäre Perspektiven auf Gerechtigkeit im Strafrecht“

Von Valerij Zisman
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werden, dass Menschen bereit seien, Unmengen an Geld für 

Bestrafung von Täter*innen zu zahlen, wenn ihnen nicht vor 

Augen geführt würde, wie teuer Gefängnisstrafen sind (Eyal 

Aharoni, Atlanta).

Die philosophischen Vorträge (Tamler Sommers, Houston; 

Victoria McGeer, Princeton/ANU; Valerij Zisman, Bielefeld) 

haben sich auf die Vorteile restaurativer Gerechtigkeitsvor-

stellungen gegenüber retributivistischen Gerechtigkeits-

vorstellungen konzentriert. Es wurde außerdem nach den 

Gründen gefragt, weshalb restaurative Gerechtigkeit, so-

wohl in der philosophischen Debatte wie auch in der öffent-

lichen Diskussion, bislang weiterhin vergleichsweise wenig 

Zustimmung erhält. Ein Grund kann in den Ergebnissen aus 

der oben genannten psychologischen Forschung erahnt 

werden, die nahelegen, wie viel wir generell bereit sind, für 

Bestrafung zu zahlen. Um solchen Intuitionen zu kontern, 

scheint ein grundlegendes Umdenken im Strafrecht nötig zu 

sein. Wenn erst einmal ein Umdenken eingesetzt hat und zu 

restaurativer Gerechtigkeit passende institutionelle Ände-

rungen vorgenommen wurden, ist die Annahme plausibel, 

dass der Erfolg solcher Änderungen auch philosophischen 

und öffentlichen Zuspruch nach sich ziehen wird.

Die rechts- und religionswissenschaftlichen Vorträge haben 

sich auf methodologische Überlegungen (Christoph Bublitz, 

Hamburg) bezogen, auf die Rolle von Opfern für Strafrecht-

fertigung (Tatjana Hörnle, Berlin) und die Rolle von Schuld 

im Umgang mit gravierenden Menschenrechtsverletzungen 

(Katharina von Kellenbach, Maryland). Es wurde argumen-

tiert, dass psychologische Forschung für den rechtswis-

senschaftlichen Diskurs fruchtbar sei – besonders was die 

Diskussion retributivistischer Strafrechtfertigung angehe –, 

diese aber bislang zu wenig in Betracht gezogen worden 

wäre Außerdem wurde gefragt, welche prozeduralen Aus-

wirkungen der Perspektivenwechsel hin zum Opfer für die 

Rechtfertigung des Strafrechts habe. So wurde argumentiert, 

dass aus den Rechten von Opfern folge, dass diese stärker 

in den Strafprozess involviert werden sollten. Ob Opfer je-

doch auch das Recht haben sollten, gemeinsam mit den 

Täter*innen und der Gemeinschaft über die Strafzumessung 

zu entscheiden, blieb als umstrittene Frage am Ende stehen.

Zusammengefasst hat der Workshop gezeigt, dass es viel-

versprechendes Potenzial für zukünftige interdisziplinäre 

Forschung im Bereich der Strafethik gibt, besonders mit 

Blick auf Alternativansätze wie dem einer restaurativen Ge-

rechtigkeit.

Autor

Valerij Zisman 

ist Doktorand an der Abteilung Philo-

sophie der Universität Bielefeld. Seine 

Forschungsschwerpunkte liegen auf 

dem Gebiet der normativen Ethik, der 

Moralpsychologie und der politischen 

Philosophie. Seine Dissertation be-

schäftigt sich mit dem Problem der 

moralischen Rechtfertigung staatlicher 

Strafzumessung.
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Ein Gruppenfoto der Workshopteilnehmer*innen.
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Ein Diskussionsbeitrag aus dem Workshop-Geschehen.
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Im Jahr 1985 verliert Kathleen ihren Bruder, den 

in Deutschland stationierten US-Soldaten Edward 

Pimental, durch einen Anschlag der RAF in Wies-

baden. Das RAF-Mitglied Birgit Hogefeld hatte 

ihn aus einer Bar in einen Hinterhalt gelockt, um 

seinen Ausweis für einen Anschlag auf die Rhein-

Main Air Base des US-Militärs zu nutzen.

Für Kathleen ist der Verlust des Bruders Eddie das 

Schlimmste, was ihr im Leben je passiert ist. Sie gehört 

einer Familie mexikanischer Immigrant*innen an, die stolz 

ist auf ihre vielen in der US-Armee dienenden Familien-

mitglieder. Militärische und katholisch-konservative Werte 

bestimmen das Leben der Familie, und auch Kathleen ver-

tritt diese zunächst, ohne sie kritisch zu hinterfragen. Ihr 

Coming-out als Lesbe und der Tod des Bruders verändern 

nach und nach ihr Verhältnis zur Familie und ihre Sicht auf 

die Welt. Sie engagiert sich für eine gerechtere Welt – „Fight 

Ignorance Not Immigrants“ steht auf einem Aufkleber auf 

dem Handschuhfach in ihrem Auto – arbeitet ehrenamtlich 

mit Strafgefangenen und kommt dort in Kontakt mit der 

Restorative Justice. Der Mord an ihrem Bruder lässt sie nicht 

los. Sie will verstehen, warum die RAF so gehandelt hat.

2011 wird Birgit Hogefeld aus der Haft entlassen. In Kathleen 

reift die Idee, sich im Rahmen eines Restorative-Justice-Ver-

fahrens mit ihr zu treffen. Sie kontaktiert neben Hogefeld 

und anderen Ex-RAFler*innen auch die in Berlin lebende 

Restorative-Justice-Moderatorin Annett Zupke. Schließlich 

macht Kathleen sich auf den Weg nach Deutschland, und 

es wird nicht bei dieser einen Deutschlandreise bleiben.

Es gelingt der Filmemacherin Desireena Almoradie, ihre alte 

Schulfreundin Kathleen mit viel Einfühlsamkeit und Respekt 

zu porträtieren und auf ihrem Weg zu begleiten. Sie er-

zählt langsam und in ruhigen Bildern, die einen jedoch von 

der ersten Minute an in ihren Bann ziehen und nicht mehr 

loslassen. Der Tod von Eddie hatte seinerzeit die beiden 

Freundinnen entzweit, und der Film ist auch ein Versuch, 

die Geschichte der Freundschaft der beiden Frauen aufzurol-

len und zu verstehen, warum sie sich damals voneinander 

entfernt haben. Dies könnte genügend Stoff und genügend 

Ebenen liefern, um einen Film zu überfrachten und so zum 

Scheitern zu bringen. Doch Almoradie meistert diese Her-

ausforderungen mit großer Souveränität. Die persönliche 

Geschichte und der Kontext der RAF-Zeit wird unaufgeregt 

und historisch korrekt, ohne ideologischen Eifer und boule-

vardeske Gesten erklärt – etwas, was dem deutschen Film 

bisher noch nicht gelungen ist. Kathleen will begreifen, und 

der Film begleitet sie dabei, ohne zu werten, ohne Voyeu-

rismus, und auch ohne die sich äußernden Ex-RAFler*innen 

zu verurteilen. Er erreicht Nähe, ohne aufdringlich zu sein, 

emotionale Tiefe, ohne zu verschnulzen und hält die not-

wendige Distanz, um als Dokumentation zu funktionieren.

Ein rundum gelungener Film, der die Notwendigkeit und die 

Schwierigkeiten von Restorative Justice aufzeigt, gerade in 

einem speziellen Szenario wie diesem. (TMB)

Der Film wird am 20. November 2019 um 19 Uhr im 

Rahmen der Internationalen Restorative Justice Woche 

im Urania in Berlin gezeigt.

Wer Interesse hat, den Film zu zeigen, 

wende sich auf Englisch an die Filmemacherin unter: 

info@togermanwithlove.com

„To Germany, with love“
Amerikanischer Titel: „The Worst Thing“ 

Dokumentarfilm von Desireena Almoradie, Deutschland/USA 2019, 84 min.

Filmplakat
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Eine Gruppe junger Menschen – das Filmteam – 

macht sich auf, mit einem Campingbus mehrere 

Wochen lang verschiedene Camps und Gemein-

schaften in Europa zu besuchen, in denen Formen 

von Gemeinschaftsbildung (community building) 

praktiziert werden. Darunter sind das ZEGG in 

Brandenburg, diverse „Circle Way“-Camps, das 

Schloss Tempelhof in Schwaben und andere. Da-

bei durchleben sie selbst einen Gruppenprozess, 

in dem sie versuchen, das Gelernte anzuwenden, 

und werden vor eine Zerreißprobe gestellt, sodass 

der Fertigstellungsprozess des Films nach Drehen-

de noch drei Jahre dauert.

Titelgebend ist der „Circle Way“, der Weg des Kreises nach 

Manitonquat, seines Zeichens Stammesältester der Wampa-

noag und Botschafter von Kreisverfahren nach indigenem 

Vorbild. Auf einem der Camps begegnet man ihm auch, und 

er kommt ausführlich zu Wort. Interviewt werden noch an-

dere „Expert*innen“, darunter der Neurobiologe Professor 

Dr. Gerald Hüther, der den Film quasi kommentiert, sowie 

der Philosoph Charles Eisenstein und die Trainerinnen Gab-

riele Seils (Gewaltfreie Kommunikation), Sabine Bartsche-

rer (Gemeinschaftsbildung nach Scott Peck) und Barbara 

Strauch (soziokratische Beratungsexpertin).

Ziel des Filmes ist es erklärtermaßen, für den Aufbruch in 

eine neue Kultur, eine Kultur der Verbundenheit, der Ge-

meinschaft, der Achtsamkeit zu werben. Das ist ein durch-

aus unterstützenswertes Ziel. Denn die vorgestellten Me-

thoden und Theorien sind interessant und sollten verbreitet 

werden.

Doch hier fängt das Problem an.

Der Film scheitert auf filmmacherischer und kinematogra-

fischer Ebene. Er versucht, in kurzer Zeit zu viel zu zeigen 

und bleibt an der Oberfläche, sodass man am Ende von 

allem irgendwie mal gehört hat, sich aber nichts richtig 

vorstellen kann. Dabei wäre durchaus Zeit und Platz ge-

wesen, inhaltlich ausführlicher zu werden, denn der Film 

verschwendet eine Menge Zeit mit Bildern von singenden, 

tanzenden, lachenden und sich umarmenden Menschen, 

unterlegt von Mantra- und Gitarrenmusik. Wenn man nicht 

von vornherein auf Hippieästhetik steht, ist man nach 15 

Minuten völlig übersättigt von dieser Lagerfeuerromantik. 

Menschen, die zunächst keinen Zugang zu einer solchen 

‚Szene‘ haben und vielleicht eher skeptisch sind, werden 

so schon auf ästhetischer Ebene abgeschreckt. Die Verliebt-

heit der Filmemacher*innen in die eigenen Bilder verhindert 

auch die Vermittlung von Widersprüchlichkeit. Alle sind die 

ganze Zeit fröhlich und total ‚deep‘ miteinander, man be-

kommt fast Beklemmungen. Zwar hört man dann vom Kon-

flikt im Filmteam, aber es wird nicht weiter darauf einge-

gangen und so bleibt auch das nur an der Oberfläche. Zum 

Problem der sich ständig wiederholenden gleichen hippie-

esken Motive gesellt sich noch die Schwierigkeit, dass den 

Zuschauer*innen mit Close-ups Nähe aufgedrängt wird zu 

Leuten, die vorher nicht vorgestellt werden und mit denen 

man nichts zu tun hat. Daran zeigt sich ein weiteres Mal, 

dass es interessanter gewesen wäre, weniger zu zeigen und 

das dafür genauer, tiefer und ausführlicher. Dann kann man 

auch mal nah rangehen mit der Kamera.

So bleibt am Ende das Bedauern, dass dieser Film zwar 

etwas will, was man unterstützt, dass man ihn aber nicht 

guten Gewissens anderen empfehlen kann, da zu befürch-

ten steht, dass er auf sie abschreckend wirkt und das Vor-

gestellte der Lächerlichkeit preisgibt. Schade. (TMB)

„Circle Ways
Reise in die nächste Kultur“

Dokumentarfilm von Mia Zittlau, Martin Drzisga und Heiko Schleinitz,
Deutschland 2019, 75 min.

Bild: WeWorld.Vision
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„Circle Ways
Reise in die nächste Kultur“

Dokumentarfilm von Mia Zittlau, Martin Drzisga und Heiko Schleinitz,
Deutschland 2019, 75 min.

Die deutsche Strafprozessordnung (StPO) gibt dem 

Opferschutz seit den 1980er Jahren immer mehr 

Raum. Für Opfer sind aber auch die Zivilprozes-

sordnung (ZPO) für Schadensersatzklagen gegen 

Täter*innen oder das Sozialgerichtsgesetz (SGG) 

für Ansprüche nach dem Opferentschädigungsge-

setz (OEG) wichtig. Diese kennen jedoch kaum op-

ferschützende Vorschriften. 

Im Jahr 2016 hat das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz daher das Freiburger Max-Planck-Institut 

für ausländisches und internationales Strafrecht mit einer 

„Explorativen Studie“ dazu beauftragt auszuloten, ob und 

wie strafprozessrechtlicher Opferschutz in andere Prozess-

gesetze übernommen werden sollte. Verfasser ist Micha-

el Kilchling, seit 1995 als Jurist und empirisch arbeitender 

Kriminologe hervorragend ausgewiesener Experte auf den 

Gebieten Opferbedürfnisse, Opferschutz und Restorative 

Justice. 

Sein auf gut 100 Seiten konzentriert geschriebener Text 

wendet sich zwar zunächst an die Rechtspolitik, die er für 

mehr Opferschutz auch außerhalb der StPO zu gewinnen 

sucht. Aber für erfahrene Fachkräfte der justiznahen Sozi-

alarbeit ist die Studie durch ihre klare Sprache und viele 

anschauliche Beispiele ebenfalls gut verständlich und er-

hellend. 

Der Verfasser entfaltet zunächst, um seine späteren Vor-

schläge rechtlich zu verankern, knapp und präzise die 

prinzipiellen Unterschiede zwischen Straf- und Zivilprozess: 

Hier das von Amtsaufklärung durch Staatsanwaltschaft und 

Gericht beherrschte Strafverfahren, in dem Opfer als Zeugen 

oder „Neben“-kläger*innen Nebenbeteiligte bleiben – dort 

das Zivilverfahren mit seiner „Waffengleichheit“, das Opfer 

und Täter*innen auf Augenhöhe einander gegenüberstellt. 

Eingehend legt die Studie dar, wie wichtig vielen Opfern 

gerade Schadensersatz vonseiten der Täter*innen ist, aber 

auch, welche Risiken Opfer im Zivilprozess laufen: Kostenri-

siko, Beweislast, Konfrontation mit Täter*innen, selbst bei 

kindlichen Opfern keine opferschonenden Vernehmungen, 

verletzende Angriffe im Sachvortrag der Täter*innen, im 

schonenden Umgang mit Kriminalitätsopfer unerfahrene Zi-

vilrichter*innen – hierzu illustrativ das Zitat aus einer spek-

takulär wenig einfühlsamen zivilrechtlichen Urteilsbegrün-

dung des Celler Oberlandesgerichts von 2016 (S. 22). Die 

Studie betont, dass das Opfer solchen Risiken nicht etwa 

durch Nicht-Klagen sicher entgeht, denn ein* leugnende*r 

Täter*in kann das Opfer mit Schadensersatzforderungen in 

die Beklagtenrolle zwingen, oder das Opfer kann sich in der 

Zeugenrolle wiederfinden. Das erste von zwei Kernstücken 

der Studie (S. 25 bis 71) ist der minutiöse Vergleich der Op-

ferrechte in den Verfahrensordnungen StPO, ZPO, im Fami-

lien- und Gewaltschutzrecht (FamFG), Arbeitsgerichtsgesetz 

(ArbGG) und SGG. Verglichen werden die Kategorien: Kos-

tenerleichterungen (z. B. Beiordnung des Nebenklagever-

treters versus Prozesskostenhilfe), Informationsrechte (Ak-

teneinsicht, Informationen über den Verfahrensausgang), 

Schutzrechte (wie Beschränkung des Fragerechts, Videover-

nehmung, Pflicht zum persönlichen Erscheinen) und Bei-

standsrechte (Dolmetschen, Vertrauensperson, Psychosozi-

ale Prozessbegleitung). Eine tabellarische Synopse (S. 66 f.) 

fasst das noch einmal übersichtlich zusammen, wobei auf-

fällt, dass den vielen strafprozessrechtlichen Opferrechten 

oft keine Bestimmungen der anderen Verfahrensordnungen 

gegenüberstehen; nur im FamFG sieht der Opferschutz wirk-

same Regelungen zugunsten gerade kindlicher Opfer vor.

Der anschließende internationale Rechtsvergleich mit Ös-

terreich und der Schweiz (S. 71 bis 76) zeigt, dass Öster-

reich den Opferschutz im Straf- wie im Zivilverfahren weit 

früher und besser ausgebaut hat als Deutschland, während 

in der Schweiz dafür zwar im Strafverfahren viel, aber wenig 

im Zivilprozess geschehen ist.

Im zweiten Kernstück (S. 77 bis 102) bringt der Verfasser 

die Ernte seiner Untersuchungen ein: konkrete Vorschläge 

für den deutschen Gesetzgeber, wie der „Schutzraum Straf-

prozess“ (S. 81) für prozessbeteiligte Opfer vor allem im 

Zivil-, aber auch in den sozialgerichtlichen Verfahren ge-

öffnet werden könnte. Die meisten dieser Vorschläge sind 

als gesetzliche Neuregelungen detailliert ausgearbeitet und 

enthalten auch Verweisungsvorschriften, um alle angespro-

chenen Verfahrensordnungen zu erfassen. 

Für mehr Opferschutz
auch außerhalb der StPO!

Michael Kilchling: „Opferschutz innerhalb und außerhalb des Strafrechts“

Buchbesprechung
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Ergänzt wird die gründliche Ausarbeitung durch den Ab-

druck aller für die Argumentation herangezogenen Geset-

zestexte (S. 113 bis 164, Stand: Jahresende 2017), der die 

Lektüre des Werkes sehr erleichtert.

Abschließend sei dem Verfasser dafür gedankt, dass er 

gleich eingangs klarstellt, dass wenn er von „Opfer“ – oder 

synonym von „Verletzten“ – spricht, dies eine Verdachts-

kategorie ist, was im deutschen Strafprozessrecht leider 

nicht durch eine Legaldefinition klargestellt wird, wie dies 

im Gegensatz dazu in der österreichischen StPO (in § 65 

öStPO) erfolgt, nach der Opfer die Person ist, die es den 

Umständen nach „sein könnte“. 

Autor

Dr. iur. Christoph Gebhardt Dipl.-Psych

Vorsitzender Richter a. D. am Oberlandesgericht · Vorstand 

des Arbeitskreises der Opferhilfen in Deutschland (ado)

Am Anfang (S. 80 bis 82) steht eine Aufwertung und Er-

weiterung des Adhäsionsverfahrens. Dessen Vorteile sind: 

Vermeidung eines separaten Zivilprozesses, faktische Be-

weiserleichterung durch die Ermittlungsergebnisse der 

Staatsanwaltschaft, kein Gebührenvorschuss, keine Streit-

wertgrenzen, keine Rechtskraft bei dem Opfer nicht zuge-

sprochenen Ansprüchen, die dann im Zivilverfahren weiter-

verfolgt werden können. Das Adhäsionsverfahren könnte 

als „Wahlinstrument“ des Opfers zur Durchsetzung sämtli-

cher Ansprüche im Zusammenhang mit der Straftat genutzt 

werden – wobei die Studie hier die Neugier der Leser*in-

nen ein wenig enttäuscht, wenn sie zwar eine Erweiterung 

der im Adhäsionsverfahren verfolgbaren Ansprüche (bisher 

nach § 403 StPO jeder „aus der Straftat erwachsene ver-

mögensrechtliche Anspruch“) vorschlägt, hier aber keinen 

Gesetzestext anbietet, welche Erweiterung das sein soll-

te. Zum Verfahren geht ein Vorschlag dahin, das Adhäsi-

onsverfahren zweistufig zu gestalten, indem nach einem 

strafrechtlichen Schuldspruch („Schuldinterlokut“) ein*e 

andere*r (Einzel-)Richter*in für den vermögensrechtlichen 

Anspruch zuständig wird.

Im nächsten Vorschlag (S. 82 bis 86) geht es dem Verfas-

ser um die Verminderung des Kostenrisikos für Opfer, vor 

allem mit den eigenen, und bei Niederlage, den Gebühren 

für den gegnerischen Rechtsanwalt. Nur eine Minimallö-

sung wäre für ihn der Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung 

bei Prozesskostenhilfe für klagende oder beklagte Opfer. 

Vorzuziehen wäre, die Prozesskostenhilfe durch Beiordnung 

eines Rechtsanwalts auf Staatskosten zu ersetzen. Diese 

Lösung schlägt die Studie zunächst für privilegierte Neben-

kläger*innen vor, dazu sollte die Beiordnung § 397a Abs. 1 

Nr. 1 StPO auf andere (zivilrechtliche u. a.) Verfahren aus-

gedehnt werden.

Weitere Vorschläge (ab S. 86) betreffen unter anderem die 

Erstreckung der psychosozialen Prozessbegleitung auf das 

Zivilverfahren (nach österreichischem Vorbild), den Schutz 

der persönlichen Anschrift des Opfers (als Partei wie als 

Zeug*in) im Zivilverfahren, eine Beschränkung der Pflicht 

zum persönlichen Erscheinen vor dem Zivilgericht und die 

Ausweitung der Videovernehmung bzw. der Möglichkeit zur 

Einführung von Videoaufnahmen als Vernehmungsersatz.

Zurückhaltend stellt der Verfasser sich zu Ende der Studie 

erneut der schon ab 2003 nach einem entsprechenden Ent-

wurf der Bundesregierung diskutierten Frage einer Erweite-

rung der Bindungswirkung einer rechtskräftigen strafrecht-

lichen Verurteilung für das Zivilgericht, welches dann den 

Hergang der Rechtsverletzung und die Schuld nicht mehr 

selbst zu klären hätte, sondern sich auf Schadenshöhe und 

-kausalität beschränken könnte. Hierfür sieht er angesichts 

der massiv beschränkten Unabhängigkeit des Zivilgerichts 

keine Chance.

Michael Kilchling 

Opferschutz innerhalb und  

außerhalb des Strafrechts

Perspektiven zur Übertragung 

opferschützender Normen  

aus dem Strafverfahrensrecht in 

andere Verfahrensordnungen.

Duncker & Humblot,  

Berlin 2018, 165 Seiten,  

30 Euro

Bild: Duncker & Humblot
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Schadens, und erst die christliche Moral macht aus der 

Verletzung eine Sünde und ersetzt die Reparation mit der 

Sühne, also dem Leiden der Täter*innen.

Der zweite Teil befasst sich mit denjenigen Theorien, die 

das Strafen rechtfertigen, und es versteht sich von selbst, 

dass auch hier am Ende kein Stein auf dem anderen bleibt. 

Interessant zu erwähnen ist vielleicht, dass er sich nicht 

nur die rationalen Beweggründe für das Strafen ansieht, 

sondern auch die irrationalen aufführt, die mit der Lust an 

der Schmerzzufügung verbunden sind.

Zuletzt geht es um die Frage, wer bestraft wird. Sein Vor-

gehen, die normative Perspektive mit einer kritischen zu 

konfrontieren, kommt hier noch einmal ausführlich zum 

Einsatz. Bereits in den vorangegangenen Kapiteln glaubt er 

Polizei und Justiz kein Wort und misst ihren Auftrag und ih-

ren Selbstanspruch an ihrer anthropologisch erforschbaren 

Praxis. Bei der Frage, wer bestraft wird, schneiden beide In-

stitutionen erneut schlecht ab. Wie schon Foucault kommt 

er zu dem Ergebnis, dass die Institutionen nicht tun, was 

sie behaupten zu tun (für Sicherheit oder Gerechtigkeit sor-

gen), sondern einen zweiten, verborgenen Auftrag haben 

– nämlich eine rassistisch und klassizistisch segregierte 

Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten.

Das Buch ist ein exzellenter Crashkurs in Strafkritik. Eine 

Apologie des Strafens wird erst einmal Fassin und de 

Lagasnerie widerlegen müssen, bevor sie noch einmal An-

spruch auf Gültigkeit erheben kann. (TMB)

Schon wieder ein Franzose, der die Justiz in Grund 

und Boden stampft. Fast zeitgleich mit Geoffroy 

de Lagasneries „Verurteilen“ erschien letztes Jahr 

auch das neue Buch von Didier Fassin, Anthropo-

loge und Soziologe am renommierten Institute for 

Advanced Study in Princeton (USA) und an der 

École des Hautes Études en Sciences Sociales in 

Paris.

Fassin stellt sich eine große Aufgabe: Er will beantworten: 

erstens was Strafe ist, zweitens warum wir strafen und drit-

tens wer bestraft wird. Entsprechend ist das Buch in drei 

Abschnitte gegliedert, in denen er nach und nach entspre-

chende Theorien und Forschungsergebnisse vorstellt und 

sie anschließend in Einzelteile zerlegt und um die eigene 

Achse dreht, um beurteilen zu können, was davon brauch-

bar ist und was eher für den Theoriemülleimer taugt. Man 

muss anerkennen: Auf nur 200 Seiten gelingt ihm dies er-

staunlich gut. Man kann der Argumentationslogik folgen, 

selbst bei Exkursen findet man mit ihm gemeinsam den ro-

ten Faden wieder und für ein sozialwissenschaftliches Buch 

ist es bemerkenswert leicht zu lesen.

Seine Vorgehensweise beschreibt Fassin in der Einleitung 

als „kritische Epistemologie, die zwei komplementäre 

Vorgehensweisen miteinander verknüpft, nämlich die ge-

nealogische und die ethnografische.“ Mit der Genealogie 

untersucht er die Ursprünge und die Entwicklung unseres 

Verständnisses von Verbrechen und Strafe, und mit der 

Ethnografie, unterstützt von Philologie und Geschichtswis-

senschaft, nimmt er die Umsetzung selbst unter die Lupe 

– also das Wie und das Wer.

Im ersten Teil wird zunächst die Definition des Strafens 

von H. L. A. Hart behandelt, der in einem Vortrag 1959 fünf 

Kriterien für Strafe aufgestellt hatte, auf die sich seitdem 

die meisten weiteren Definitionen beziehen. Fassin kon-

frontiert diese Definition mit der Wirklichkeit, wonach nicht 

mehr viel von ihr übrig bleibt, und den kläglichen Rest (die 

Leidzufügung) untersucht er dann mit Nietzsche auf seinen 

Ursprung hin. Was er findet, ist besonders für das Feld der 

Restorative Justice interessant: Der lateinische Wortstamm 

„punire“ hatte ursprünglich die Bedeutung Wiedergutma-

chung! Es ging in alten Zeiten um das Reparieren eines 

Strafe: Nichts ist, wie es scheint
Didier Fassin: „Der Wille zum Strafen“

Didier Fassin: 

Der Wille zum Strafen

Suhrkamp, Berlin 2018, 

206 Seiten, 25 Euro

Buchbesprechung
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Für 2019 war eine Neukonzeption des TOA-Ma-

gazins geplant. Um die Weiterentwicklung des 

TOA-Magazins so nah wie möglich am Leser*in-

nen-Interesse orientieren zu können, fand vom 20. 

September bis 25. Oktober 2018 eine Onlineum-

frage statt. Die Leser*innen wurden in insgesamt 

34 Fragen zu den Themenblöcken Format, Aufbe-

reitung des Magazins, Aufbereitung der Inhalte, 

Autor*innen-Gruppen, Gründe für das Lesen des 

TOA-Magazins und Erwartungen dabei, Lese- und 

Nutzverhalten, Erscheinungsintervall, Gesamtein-

druck und Leser*innen-Profil befragt. Im Gan-

zen nahmen 51 Personen an der Umfrage teil, 44 

von ihnen waren regelmäßige Leser*innen des 

TOA-Magazins.

Die Erkenntnisse aus der Leser*innen-Umfrage flossen – so-

weit möglich – in die Weiterentwicklung des TOA-Magazins 

ein. Neben einem neuen Layout, das die Inhalte stärker 

in den Fokus setzt, ergaben sich folgende gestalterische 

Änderungen: Das Magazin ist künftig in einer deutlicheren, 

gradlinigeren Schriftart zu lesen, Sie können mehr Text pro 

Seite in einer aufgelockerten Absatzstruktur lesen und die 

Bebilderung findet entlang des Schwerpunktthemas in den 

zugehörigen Beiträgen statt. Weitere Ergebnisse und Anpas-

sungen werden im Folgenden näher dargestellt.

Aufbereitung des TOA-Magazins und seiner Inhalte

Nach Meinung von 92,8 Prozent der an der Umfrage teilneh-

menden Leser*innen hat das TOA-Magazin einen angemes-

senen Umfang, um den aktuellen Fachdiskurs abzubilden. 

Sowohl der Aufbau (92,9 %) und die Navigation innerhalb 

der Fachzeitschrift (95,2 %) als auch die Sprache der Bei-

träge (95,3 %) wurden als gut zugänglich bewertet. Ebenso 

wurde die Gestaltung der Beiträge durch bspw. Schriftgröße 

und Spaltenformat als gut lesbar bzw. lesefreundlich emp-

funden.

Im qualitativen Feedback konnten die Teilnehmenden an-

hand offener Eingabefelder, über die von uns fest definier-

ten Inhalte hinaus, zum Beispiel Verbesserungsvorschläge 

machen. Über diese Option erreichten uns insbesondere 

Anregungen hinsichtlich des Layouts, das optisch anregen-

der und moderner zu designen sei und das Bildmaterial 

klarer den Artikelinhalten zuordnen sollte.

Inhaltlich wird das jeweilige Thema des TOA-Magazins von 

93,2 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden auch als Schwer-

punkt der Ausgabe sowie von 95,2 Prozent der Prolog als 

Hinleitung zum Thema erkannt. Nach Meinung nahezu al-

ler teilnehmenden Leser*innen bieten die Themen sowie 

Beiträge direkte Bezüge zum TOA und zur Restorative Ju-

stice (97,7 %) und werden in einem angemessenen Umfang 

veröffentlicht (97,6 %). Positiv wird auch die Behandlung 

aktueller Fragen (90,7 %) sowie der ausgewogene Anteil 

an Theorie und Praxis (92,5 %) bewertet. Damit bietet das 

TOA-Magazin für 92,9 Prozent der Teilnehmenden neue 

Denkanstöße. 

„Luft nach oben“ – also Verbesserungsbedarf – gibt es be-

züglich folgender Bewertungen: Beleuchtung der Themen 

aus verschiedenen Perspektiven (78,1 %), Nutzen für die 

Arbeit (82 %) und Motivation zur Teilnahme am Diskurs 

über TOA und Restorative Justice (83,8 %). Diese Bereiche 

sind insbesondere wichtig, um sich eine Meinung bilden, 

Erkenntnisse aneignen sowie offen für Neues sein zu kön-

nen und gleichzeitig standhaft bei Bewährtem zu bleiben. 

Interessant könnte für Sie hierbei sein, dass wir uns den 

angedachten Inhalten stets freigeistig bzw. mehrperspek-

tivisch nähern. Im Prozess einer Veröffentlichung fragen 

wir bei vielen potenziellen Autor*innen an – häufig, jedoch 

nicht immer, gelingt es, zu bestimmten Fristen tatsächlich 

auch ein breites Spektrum an Perspektiven auf die jeweili-

gen Themen abbilden zu können. Mit dem Nutzen für die 

Arbeit sind insbesondere mögliche Überträge verbunden. 

Diese wollen wir künftig noch stärker in den Fokus neh-

men. Fraglich bleibt jedoch, inwieweit eine Fachzeitschrift 

selbst Möglichkeiten bietet, zu einer Teilnahme am Diskurs 

zu motivieren. Natürlich erhoffen wir uns Anregung zum 

Austausch. Dieser hängt letztendlich aber auch von Ihren 

individuellen Ressourcen ab.

Beitragsarten und Rubriken

Die Geschmäcker hinsichtlich der Beliebtheit der Beitrags-

arten (Interviews, Fachartikel, Berichte, Rezensionen u. a.) 

sind ebenso divers wie unsere Leser*innenschaft. Daher 

werden wir die bunte Mischung an Textformen beibehalten. 

Jedoch soll – wie bereits erwähnt – der Nutzen an der einen 

Ergebnisse der Leser*innen-Umfrage 
zum TOA-Magazin und Umsetzung der Anregungen

Von Johanna Muhl
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Ergebnisse der Leser*innen-Umfrage 
zum TOA-Magazin und Umsetzung der Anregungen

Von Johanna Muhl

oder anderen Stelle deutlicher erkennbar werden. Insbe-

sondere die Tagungsberichte und Rezensionen sollen künf-

tig noch klarer Bezug auf Ihren Tätigkeitsbereich nehmen 

und/oder auf Anknüpfungspunkte an Ihre Arbeit abzielen.

Auch bei der Beliebtheit der Rubriken zeigen sich unter-

schiedliche Vorlieben. So gehen die Meinungen bspw. be-

züglich der Relevanz der Rubriken „International“ oder 

„Wir stellen vor“ auseinander – neben einem klaren Mittel-

feld (36,4 % bzw. 56,8 %) ergeben sich die Ausprägungen 

nach unten genauso stark wie nach oben (jeweils 29,5 % 

bzw. 20,5 %). Viel deutlicher hingegen scheint insbesonde-

re die Rubrik „Rechtliches“ (frühere Bezeichnung) für 90,9 

Prozent der an der Umfrage teilnehmenden Leser*innen 

wichtig zu sein – ja mehr noch sogar: In den qualitativen 

Rückmeldungen erreichte uns vermehrt der Wunsch nach 

umfangreicheren Beiträgen in diesem Bereich. Darüber hin-

aus wurden mögliche Beiträge speziell mit Themen aus der 

Praxis angeregt.

Künftig möchten wir Ihnen inhaltlich also näherkommen. In 

der Rubrik „Gesetzgebung & Rechtsprechung“ (neue Be-

zeichnung) finden Sie fortan ausführlichere Beiträge und 

auch Ihr Wunsch nach mehr Input aus der Praxis konn-

te umgesetzt werden: In der neuen Rubrik „Nachgefragt“ 

werden Fragen und/oder Themen behandelt, die von Ihrer 

Seite an uns herangetragen werden und die Sie selbst, also 

andere Praktiker*innen, beantworten und/oder diskutieren.1

Mitwirkung am TOA-Magazin

Insbesondere die Mitwirkung von Praktiker*innen aus TOA 

(100 %) und Justiz (97,6 %) sowie von Wissenschaftler*in-

nen (77,2 %) empfanden die Teilnehmenden als besonders 

relevant. Bezüglich der Einbindung politischer Akteur*in-

nen, Medienvertreter*innen und Redaktionsmitglieder er-

gaben sich keine klaren Tendenzen. Hier sei erneut unser 

Ziel, Themen mehrperspektivisch abzubilden, benannt. Wir 

möchten für Sie informative, nützliche und anregende In-

halte veröffentlichen, sind hierbei aber auf die Mitarbeit 

von unterschiedlich denkenden Personen aus verschiede-

nen Berufsgruppen angewiesen. Insbesondere der Relevanz 

der Einbindung von Praktiker*innen aus TOA und Justiz 

können wir nur nachkommen, wenn Sie Interesse haben, 

sich an einer Veröffentlichung in Form eines schriftlichen 

(oder neu in der Rubrik „Nachgefragt“ informellen) Beitrags 

zu beteiligen. Wir laden Sie herzlich dazu ein!2

1 Wenn wir Sie zur Befragung einzelner Themen per E-Mail anschreiben 
dürfen, schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht mit dem Stichwort 
„Nachgefragt“ an: info@toa-servicebuero.de 

Bewertung des TOA-Magazins und weitere Informationen

Für den Gesamteindruck, den das TOA-Magazin hinterlässt, 

konnten die Schulnoten 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend) 

vergeben werden. Die Umfrage-Teilnehmenden bewerten 

die Fachzeitschrift im Mittel mit 1,98 (sehr gut: 17,6 %, gut: 

52,9 %, befriedigend: 15,7 %).

Besonders erfreulich ist, dass 90,9 Prozent der Teilnehmen-

den mehrere Beiträge oder die gesamte Ausgabe lesen. 

51,2 Prozent wenden dafür durchschnittlich ein bis zwei 

Stunden auf, 34,1 Prozent durchschnittlich 30 Minuten bis 

unter eine Stunde.

Deutlich mehr als die Hälfte der Leser*innenschaft (63,6 %) 

ist uns dabei seit mehr als fünf Jahren (als es noch TOA-In-

fodienst hieß) verbunden. Mit 13,6 Prozent derer, die seit 

ein bis unter drei Jahren das TOA-Magazin lesen, erreichen 

wir dabei auch weiter neues Publikum. Bedenkenswert 

scheinen diesbezüglich nur folgende Ergebnisse: Gut drei 

Viertel der Umfrage-Teilnehmenden sind zwischen 40 und 

69 Jahren alt (40 bis 49: 21,4 %, 50 bis 59: 31 %, 60 bis 69: 

23,8 %). Die Frage, ob wir jüngere Leser*innen nur in deut-

lich geringerem Umfang erreichen, welche Gründe hierfür 

vorliegen oder ob einfach weniger von ihnen an der Umfra-

ge teilnahmen, kann abschließend nicht geklärt werden (20 

bis 29: 11,9 %, 30 bis 39: 7,1 %).

Überraschend ist, dass viele Leser*innen die Ausgaben mit 

anderen Personen teilen (z. B. Abonnements über den Ar-

beitgeber). So werden Ausgaben durchschnittlich mit bis 

zu fünf weiteren (in einem Fall sogar mit zehn weiteren) 

Personen geteilt. Weniger überraschend ist, dass weit über 

die Hälfte der Umfrage-Teilnehmenden (62,8 %) TOA-Prak-

tiker*innen, 9,3 Prozent Wissenschaftler*innen, sieben 

Prozent Justizpraktiker*innen sind. Andere Teilnehmende 

waren politische Akteur*innen, Studierende, Ehrenamtliche 

und sonstige Personen. 

Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse der Leser*in-

nen-Umfrage und danken allen Teilnehmenden für ihre Be-

wertungen und Anregungen! Neben den dargestellten Er-

gebnissen und den sich daraus ergebenden Anpassungen 

für das jetzt neue TOA-Magazin, ermöglichten uns Ihre Ant-

worten Einblicke, die wir ohne Ihre Beteiligung nicht erlangt 

hätten. Sie haben damit nicht nur die Weiterentwicklung 

des TOA-Magazins, sondern auch die künftige redaktionelle 

Arbeit mit unterstützt – nochmals vielen Dank dafür!

2 Sie können sich vorstellen einen Beitrag zu einem bestimmten Thema zu 
schreiben, ein Buch, einen Film oder eine Ausstellung mit der Anwend-
barkeit bzw. dem Nutzen für die Praxis vorzustellen oder einen Tagungs-
bericht mit den dort gewonnenen Erkenntnissen für die praktische 
Arbeit zu verfassen? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@
toa-servicebuero.de und wir nehmen Sie in unseren Autor*innen-Pool auf.
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penausrichtung. Eine damit einhergehende Selbstreferenzi-

alität7 ist unvermeidbar. 

Wie wäre es, wenn es einen von allen genutzten Thinkt-

ank8 gäbe, in dem alle Informationen zusammengeführt 

werden und auf den alle zugreifen können? Nur so wird 

es möglich, die Relationen zu erkennen, die Anwendungen 

zu vereinheitlichen und die Vielfältigkeit der Mediation zu 

unterstreichen. 

In fachlicher Hinsicht ist es allein die Transdisziplinarität9, 

die eine Zusammenführung des Wissens aus verschiedenen 

Disziplinen ermöglicht. In der Politik ist es die Partizipation 

aller Protagonist*innen, in der Praxis der Erfahrungsaus-

tausch und in der Vermarktung sind es Vorbilder, die er-

kennbar machen, wozu die Mediation in der Lage ist. Aber 

wo und wie lassen sich diese Anforderungen verwirklichen?

Der Lösungsansatz

Wiki to Yes will sich dieser Herausforderung stellen und ei-

nen konstruktiven Beitrag zur Förderung der Mediation leis-

ten. Der Name ist an Getting to Yes angelehnt. Das ist der 

Titel des Buches10, mit dem das Harvard-Konzept eingeführt 

wurde. Wiki to Yes geht aber weit über das Harvard-Konzept 

hinaus.11 Es bedeutet ein klares Ja zur Mediation. 

Immer, wenn es um die Mediation geht, sollten sich die 

Grundsätze der Mediation wiederfinden lassen. Ganz vorn 

steht dabei die unbefangene, neutrale, aber auch kritische 

Beobachtung der Mediationslandschaft aus der Metasicht. 

Damit kommt die Mediation nicht nur in ihrer Durchführung, 

sondern auch ihre Verwendung und Implementierung12 in 

den Fokus. Zum mediativen Erkenntnisgewinn trägt ebenso 

die Partizipation bei. Damit ist die Möglichkeit gemeint, 

dass sich alle Protagonist*innen und insbesondere die 

Praktiker*innen einbringen können. Metasicht und Par-

tizipation ermöglichen die notwendige Überwindung der 

Selbstreferenzialität und aller Grenzen, die die Andersartig-

keit der Mediation13 infrage stellen. 

7  https://www.wiki-to-yes.org/Selbstreferenzialität (1.8.2019).
8  https://www.wiki-to-yes.org/ContentManagement (1.8.2019).
9  https://www.wiki-to-yes.org/Interdisziplinarität (1.8.2019).
10  Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Getting to Yes, Penguin books, 

1981, 1991.
11  https://www.wiki-to-yes.org/Theorien (1.8.2019).
12  https://www.wiki-to-yes.org/Implementierung (1.8.2019).
13  https://www.wiki-to-yes.org/Wesen (Mediation ist anders!) (1.8.2019).

Im Einvernehmen ist alles leichter.1 Die Mediation 

zeigt den Weg. Um ihn zu gehen, müssen nicht nur 

Mediator*innen wissen, wann, wo und wie die Eini-

gung auch dann bewältigt werden kann, wenn sie 

nicht für möglich gehalten oder nicht gewünscht 

wird. Alles was Sie brauchen, um zur Einigung zu 

gelangen, finden Sie auf Wiki to Yes.2 

Die Welt der Mediation

Wiki to Yes ist ein Metaportal3 über Mediation, an dem nie-

mand vorbeikommt. Es ist eine Art Wikipedia für die Kon-

fliktbeilegung, das Laien wie Mediator*innen und Profis, 

aber auch Politiker*innen den Weg zu einer Einigung weist 

und Hürden überwindet. 

Bereits der „Mediationsreport 2019“4 belegt die Notwen-

digkeit der Einrichtung einer in der Mediationslandschaft 

fehlenden Metainstanz, die dazu beiträgt, dass die Welt 

der Mediation5 vollständig und korrekt gesehen wird. Der 

Bericht legt, alternativ zur Evaluierung des Mediationsge-

setzes und anderer Forschungen, eine Bestandsaufnahme 

zur Entwicklung der Mediation vor. Er bestätigt ein unklares 

Bild der Mediation, ein nicht abgestimmtes Mediationsver-

ständnis, eine selektive Forschung, eine imperialistische 

Implementierung, eine ungünstige Vermarktung und eine 

kaum verwertbare Statistik. Der Bericht kommt zu anderen 

Ergebnissen als der Evaluationsbericht zum Mediationsge-

setz. Trotz aller Kritik: Der Bericht ist nicht nur wesentlich 

optimistischer, er zeigt auch, wo und wie sich die Mediation 

etabliert. Die Bestandsaufnahme wurde möglich, weil Wiki 

to Yes alle Informationen sammelt, verwahrt und vernetzt, 

die mit der Mediation in Zusammenhang stehen. 

Die Herausforderung

Die oft verkannte Komplexität6 der Mediation beschreibt 

eine Vielfalt, die sich weder von einzelnen Autor*innen 

noch von einzelnen Unternehmen oder Verbänden allein 

darbieten lässt. Selbst die Versuche das Wissen zusammen-

zutragen, führen in eine Selektion, ebenso wie die Zielgrup-

1  Das ist der Claim des Portals. Sie begegnen ihm auf https://www.wiki-
to-yes.org/Start (1.8.2019).

3  Siehe https://www.wiki-to-yes.org/Konzept (1.8.2019).
4  https://www.wiki-to-yes.org/Mediationsreport-2019 (1.8.2019).
5  https://www.wiki-to-yes.org/Mediationswelt (1.8.2019).
6  https://www.wiki-to-yes.org/Komplexität (1.8.2019).

Das „Wiki to Yes“-Konzept
Von Arthur Trossen
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Das „Wiki to Yes“-Konzept
Von Arthur Trossen

Auch wenn Sie schon eine Ausbildung hinter sich haben, 

dürfte die Abteilung Akademie von Interesse sein. Sie setzt 

sich mit dem wissenschaftlichen Hintergrund auseinander 

und sucht beispielsweise nach der Theorie hinter der Me-

diation. Sie finden eine Gegenüberstellung der Schulen in 

der Leitsatzdatenbank und eine Auseinandersetzung mit 

der Ausbildung bis hin zur Lernplattform, wo Sie Ihre Aus-

bildung aktuell halten und ergänzen können. 

Die Abteilung Praxis beinhaltet alles, was Sie zur professi-

onellen Durchführung der Mediation benötigen. Die Abtei-

lung Erfahrung stellt Nachrichten, Anlaufstellen und Gele-

genheiten, sich online zu treffen zur Verfügung. 

Damit könnte man Wiki to Yes als Wikipedia der Mediati-

on bezeichnen. Allerdings geht das Wiki – wie Sie sehen 

können – weit über die Funktionalität einer Enzyklopädie 

hinaus.

Ein Muss für jede*n Mediator*in

Wiki to Yes kann passiv und aktiv genutzt werden.18 Bringen 

Sie Ihre Sicht auf die Mediation und Ihre Erfahrung ein, um 

die Bilder zu korrigieren und abzugleichen. Sie helfen die 

Mediation zu fördern und fördern gleichzeitig sich selbst, 

indem Sie der Öffentlichkeit einen Zugang zu sich, Ihrem 

Verband, Ihrem Projekt oder Ihrem Engagement geben. Die 

interne Verlinkung wird dazu führen, dass jeder Beitrag mit 

dem vorhandenen Wissen auf einer Metaebene in Bezug 

gestellt und damit in der Welt der Mediation verankert wird. 

Schauen Sie sich doch einfach einmal um auf www.wiki-

to-yes.org, gestalten Sie Ihre Inhalte und werden Sie Teil 

der User*innen-Community. Sie werden staunen, wozu die 

Plattform in der Lage ist.19 

Zur Person

Arthur Trossen 

ist der Herausgeber von Wiki to Yes. Er 

ist Richter a. D., international tätiger Ex-

perte für Mediation, Mediator, Dozent, 

Autor (z. B. Herausgeber von „Mediati-

on (un)geregelt“, dem Kommentar zum 

Mediationsgesetz) sowie Vorsitzender 

des Verbandes Integrierte Mediation.  

Mehr zur Person: 

win-management.de/arthur-trossen/

18  https://www.wiki-to-yes.org/Willkommen (1.8.2019).
19  https://www.wiki-to-yes.org/Highlights (1.8.2019).

Das Ziel 

Oft ist davon die Rede, dass die Mediation gefördert wer-

den soll. Doch was ist damit gemeint? Ist es die Nachfrage 

nach Mediationen i. S. d. Mediationsgesetzes14, oder das 

einvernehmliche Miteinander? Was ist gemeint, wenn die 

Verbesserung der Streitkultur angeführt wird? Wäre es nicht 

besser, statt der Streitkultur die Friedenskultur zu stärken? 

Der Mediationsreport hat herausgearbeitet, dass es keine 

gemeinsame Zielabstimmung derer gibt, die die Mediation 

fördern wollen. Es gibt nicht einmal ein gemeinsames Medi-

ationsverständnis. Wiki to Yes möchte dazu beitragen, die 

Hindernisse, die der Entwicklung der Mediation im Wege 

stehen, zu überwinden, um die Kompetenz der Mediation 

barrierefrei nutzen zu können. 

Die Verwirklichung

Betrachten Sie das Mediationswiki bitte wie ein Warenhaus. 

Schon nach dem Aufruf werden Ihnen die wichtigsten Sei-

ten angezeigt. Auf jeder Seite finden Sie im Hauptmenü 

eine Übersicht über die Bereiche, die Sie wie die Abteilun-

gen in einem Warenhaus aufrufen können.15 Genau wie dort 

überlegen Sie auch hier, in welcher Abteilung Sie finden, 

wonach Sie suchen. Sobald Sie eine Abteilung aufgerufen 

haben, zeigt sich das Strukturmenü. Dort wird der Inhalt 

der Abteilung im Detail anzeigt. 

Sie können Wiki to Yes wie eine Enzyklopädie zur Mediati-

on16 nutzen, indem Sie das Gesuchte einfach in das Such-

feld eingeben. Dieses ist in jedem Hauptmenü zu finden. 

Sie können die Inhalte aber auch wie in einem Buch über 

das Inhaltsverzeichnis17 aufrufen. 

Die Abteilungen sind so aufgebaut, dass sie die ganze Welt 

der Mediation abbilden. Im Vordergrund steht sicher die Ab-

teilung Wissen. Hier finden Sie das gesamte, nach Büchern 

sortierte Fachwissen über die Mediation. 

Für Profianwender*innen ist ganz sicher auch die Abteilung 

Werkzeuge von besonderem Interesse. Hier finden Sie bei-

spielsweise ein Verzeichnis der Techniken, der möglichen 

Interventionen, der typischen Mediationsfehler usw. Zu den 

Werkzeugen zählen natürlich gleichfalls Berechnungshilfen, 

Musterformulare, Gesetze und Vorschriften, die Rechtspre-

chung und die Auseinandersetzung mit der Qualität der Me-

diation sowie Benchmarks, die Ihnen helfen die Mediation 

rechtssicher anzuwenden. 

14  https://www.wiki-to-yes.org/Mediationsgesetz (1.8.2019).
15  https://www.wiki-to-yes.org/Abteilungen (1.8.2019).
16  https://www.wiki-to-yes.org/Lexikothek (1.8.2019).
17  https://www.wiki-to-yes.org/Navigation (1.8.2019).

Bild: Arthur Trossen
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Sie müsste für jede*n zu jeder Zeit zugänglich sein und die 

beteiligten Parteien müssten in der Lage sein, jederzeit ei-

nen RJ-Prozess anstelle eines Justizprozesses zu verlangen. 

RJ sollte Teil des offiziellen Systems sein, aber niemand 

(weder Staatsanwaltschaft noch Gericht) sollte die Mög-

lichkeit haben, sie zu blockieren. Offenkundig würde dies 

eine komplette Wende des Justizsystems verlangen, und ist 

dementsprechend unwahrscheinlich. Am wahrscheinlichs-

ten ist, dass RJ auf dem Pfad bleiben wird, auf dem sie 

momentan ist: als Back-up oder Zusatz des Justizsystems. 

Jedoch läuft RJ so Gefahr, auf eine Rahmenbedingung im 

Justizsystem reduziert zu werden: Wenn RJ zugleich alles 

und nichts bezeichnet, verliert sie ihren (Mehr-)Wert. Wenn 

alles, was restaurative Elemente beinhaltet, RJ genannt 

wird, welchen Qualitätsstandards ist RJ dann verpflichtet? 

Wenn all das, was wenigstens ein bisschen restaurativ ist, 

RJ genannt werden kann, auch wenn es das nicht ist (um 

damit progressive Maßnahmen im Justizsystem zu bewer-

ben), kommt es letztlich zu einer Verwässerung ihrer Philo-

sophie (vgl. Zehr, 2002; Wood und Suzuki, 2016). 

Eine Frage von Macht

Mit diesem Bewusstsein kehren wir zurück zu unserer ein-

gangs gestellten Frage: Wie kann RJ einen empowernden 

Impact auf die Beteiligten eines Vorfalls oder Konflikts ha-

ben? Um diese Frage zu beantworten, gilt es zunächst ein 

grundlegendes Verständnis der Begriffe Justice und Empo-

werment zu schaffen. Wir nutzen im Folgenden den engli-

schen Begriff Justice, da er für uns, anders als das Wort Ge-

rechtigkeit, multiple Bedeutungsebenen vereint. Das Wort 

Justice bedeutet gerechte Behandlung oder gerechtes Ver-

halten. Davon abgeleitet bedeutet Just(-ness), sich mora-

lisch richtig und fair zu verhalten bzw. das eigene Verhalten 

entsprechend anzupassen. Das Verständnis von Moral und 

Fairness liegt begründet in sozialen Werten und Normen, 

welche tief in einer Gesellschaft verankert sind und die Ba-

sis für soziale Interaktionen, Verhaltensweisen und Gesetze 

bilden. Justice bedeutet im rechtlichen Sinne gerechtes Ver-

halten, d. h. niemandem zu schaden und dass, im Fall dass 

jemand zu Schaden gekommen ist, also eine Straftat be-

gangen wurde, dieses „ungerechte“ Verhalten benannt und 

auf irgendeine Weise wieder gerichtet werden muss. Das Ar-

gument von RJ ist, dass die Judikative den Konflikt von den 

betroffenen Parteien wegnimmt und ihn in eine reine Frage 

von (Il-)Legalität umwandelt – die Betroffenen selbst verlie-

ren jegliche Macht über die Auflösung ihres Konflikts. Das 

Wie kann Restorative Justice (RJ) einen empowernden Im-

pact auf das Leben von Täter*in, Opfer und Community 

haben? Dies war die Frage mit der wir uns im Rahmen un-

serer Masterabschlussarbeit qualitativ forschend beschäf-

tigten. Basierend darauf sind wir der Meinung, dass die 

Identität von RJ durch die Institutionen gezeichnet wird, 

die sie anfechten oder reformieren will. Wir würden argu-

mentieren, dass RJ aus genau diesem Grund niemals eine 

Alternative zum Justizsystem sein kann. Denn wenn Letzte-

res nicht mehr existiert, hätte RJ ihre Grundlage verloren, 

nach der sie beansprucht, ein für jede*n inklusiver Ansatz 

zu sein (Bottom-up). Bereits jetzt ist RJ zu einem Hybriden 

ihrer Ideologie und des Justizsystems geworden. Durch die 

wachsende Implementierung in das Justizsystem hat RJ sich 

zu einem regulativen Werkzeug von eben diesem gemacht. 

Das moderne Justizsystem basiert auf Kontinuität und Pro-

portionalität (vgl. Beccaria, 2009). Jede*r muss die gleiche 

Chance und dieselben Rechte haben und theoretisch müss-

te das gleiche Verbrechen jederzeit gleich beurteilt werden. 

RJ kann nicht auf diese Weise generalisiert werden, da sie 

ein individueller Ansatz ist, mit Harm umzugehen. Damit 

RJ die präferierte Option des Justizsystems werden kann, 

müsste sie sich entsprechend anpassen. Das heißt, dass 

sie das justizrechtliche Konzept von Kontinuität und Pro-

portionalität adaptieren müsste. Jedoch würde RJ damit 

ihre ‚empowernden‘ Mechanismen, zu welchen wir im Fol-

genden kommen werden, verlieren, da diese nur in einem 

individualisierten Prozess stattfinden können. 

Des Weiteren gilt die Annahme, dass es in Gesellschaften 

stets eine regulierende Macht geben muss. Wenn es bspw. 

kein Justizsystem gäbe, könnte Konflikten grundsätzlich mit 

RJ begegnet werden. RJ basiert jedoch auf Freiwilligkeit, 

wodurch ein restaurativer Prozess nicht durch Machtaus-

übung erzwungen werden kann. Was also würde mit jenen 

passieren, die sich einem solchen Prozess verweigern? RJ 

braucht das Justizsystem (in seiner Beständigkeit), um sich 

gegen selbiges zu positionieren und eine Alternative im 

Umgang mit Konflikten zu bieten – bei gleichzeitiger Opti-

on, den ‚traditionellen Weg‘ zu gehen. 

RJ kann somit nicht die Macht des Justizsystems untergra-

ben. Würde das Justizsystem von RJ ersetzt, würde RJ zur 

Macht werden und damit zu einem Top-down-Ansatz. Dem 

folgend sollte RJ das Justizsystem also idealerweise nicht er-

setzen, sondern zur präferierten Option im System werden. 

Justice als Empowerment 
Von Ann-Sophie Maluck und Nina Niesen
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Justice als Empowerment 
Von Ann-Sophie Maluck und Nina Niesen

vorgeht. Zeitgleich ist für den*die Betroffene*n der innere 

Heilungsprozess wichtiger als die Veräußerlichung von eben 

diesem. Entscheidend ist also der Zuschreibungsprozess. 

Für den*die Betroffene*n kann der extern sichtbare Prozess 

des*der Beschuldigten zu einem empowernden inneren Pro-

zess (z. B. Abschließen mit einer Tat) führen. Für den*die 

Beschuldigte*n kann der externe Prozess des Opfers (z. B. 

die Akzeptanz einer Entschuldigung) einen empowernden 

inneren Prozess in Gang setzen. Für beide Parteien ist also 

der innere Prozess der anderen Partei nur insoweit relevant, 

als dass er zu einem empowernden externen Ausdruck füh-

ren kann. Ob dieser externe Ausdruck aufrichtig und durch 

einen tatsächlichen inneren Prozess begleitet wird, kann 

nur angenommen werden. Dies eröffnet uns ein Paradoxon: 

Das Empowerment der Beteiligten ist, in gewisser Weise, 

abhängig von dem Prozess des jeweils anderen, während 

Empowerment und Prozess zeitgleich unabhängig vonein-

ander sind. Das bringt uns zu dem schwierigen Teil: Wenn 

für ein Opfer bzw. ein*e Täter*in Empowerment beides – 

Verantwortlichkeit und Verantwortung – relevant sind, aber 

diese nur diagonal zueinander funktionieren, wie können 

dann beide Parteien den maximalen Impact von RJ erfahren?

Wie bereits gesagt, bezeichnen wir empowernde innere 

Prozesse als Impact. Impact lässt sich nicht beobachten. 

Er wird ausgedrückt durch empowernde externe Prozes-

se und Verhaltensweisen – diese nennen wir Outcomes. 

Im beschriebenen Zuschreibungsprozess führt der Outco-

me zu der „Heilung“ der jeweils anderen Partei, während 

Impact das Selbst betrifft. Demnach ist das eigenständige 

Ergreifen von Handlungen ein empowernder Impact. Dies 

beschreibt Durkheims Konzept von Agency als individuelle 

und kollektive Autonomie Entscheidungen zu treffen, wel-

che den Akteur*innen die Fähigkeit gibt, ihre eigenen Ent-

scheidungen in einem Meer von Möglichkeiten zu treffen 

(vgl. Durkheim, 1966). Menschen diese Agency, also Hand-

lungsmacht, zu geben oder ihnen dazu zu verhelfen, eben 

diese zu ergreifen, kann damit beginnen, dass man sich für 

ihre Geschichte interessiert. Folglich ist die gezeigte Agen-

cy, d. h. das Ausdrücken oder Darstellen von Impact durch 

eine Handlung, ein empowernder Outcome. Beide Aspekte 

sind relevant für Justice durch Empowerment. So bezieht 

sich Impact auf alle möglichen inneren Effekte des Verar-

beitungsprozesses nach einem Konflikt. Für beobachtbare 

Justice benötigt es allerdings auch Outcome, mit der Hoff-

nung, dass dies zu einem Impact führt. Dies ist dann die 

Justice, welche von anderen Menschen beobachtet werden 

kann – die „Gerechtigkeit“, die messbar ist. Für die Parteien 

ist also der Impact auf sie selbst das, was zu einem Gefühl 

von Gerechtigkeit führt. 

Wir sind der Meinung, dass Verantwortung und Verantwort-

lichkeit die Elemente sind, welche RJ den entscheidenden 

Vorteil gegenüber dem Justizsystem geben. Im Justizsystem 

heißt, Justice wird durch den judikativen Prozess zu einem 

Instrument des Disempowerments. Um Disempowerment 

zu verstehen, benötigen wir zunächst ein Verständnis für 

Empowerment. Empowerment bedeutet im einfachsten Sin-

ne eine Autorität oder Macht, die an jemanden abgegeben 

wird, um etwas zu machen. Empowerment beschreibt also 

den Prozess des Stärker- und Selbstsicherwerdens, insbe-

sondere in Bezug auf die Kontrolle über das eigene Leben 

und die eigenen Rechte. Es ist das Ziel von RJ, dass Opfer, 

Täter*innen und Community durch den Fokus auf Justice 

durch Empowerment eigenständig zu einer Konfliktlösung 

gelangen. Disempowerment heißt im Umkehrschluss, dass 

den Beteiligten die Handlungsmacht über ihre Situation 

entzogen wird (Gerichtsprozess). 

Verantwortung versus Verantwortlichkeit

Unsere Konzeptualisierung von Empowerment gliedert sich 

in zwei Schlüsselmechanismen: der eine ist das, was wir 

als Impact definieren, und der andere das, was wir als 

Verantwortung verstehen. Impact, nach unserer Definition, 

bezieht sich auf Effekte, die die innere Lebenswelt einer 

Person betreffen. Im Gegensatz zu Outcome kann der Im-

pact nicht objektiv bewertet werden. Impact kann lediglich 

vermutet werden, wenn er sich in beobachtbaren Outcomes 

manifestiert. Outcomes sind hierbei also die sichtbaren Ef-

fekte auf eine Person. 

Accountability (hier: Verantwortung) beschreibt ebenfalls 

innere Prozesse und steht der Responsibility (hier: Ver-

antwortlichkeit) gegenüber. In unserm Verständnis von 

den Begriffen, kann ein*e Beschuldigte*r im Gericht für 

„responsible“, also verantwortlich, erklärt werden. Die Be-

schuldigten selbst sind es jedoch, die sich persönlich ac-

countable, d. h. für die Tat verantwortlich zeigen (müssen). 

Verantwortlichkeit ist demnach das, was einer Person von 

außen zugeschrieben wird und zu der inneren Verantwor-

tung beitragen kann. Wir sehen, dass die externe Dimensi-

on eine wichtige Rolle spielen kann, wenn es darum geht 

die innere Lebenswelt einer Person zu verändern. 

Für Betroffene ist es wichtig zu sehen, dass der*die Be-

schuldigte Verantwortlichkeit übernimmt, während es für 

den*die Beschuldigte*n wichtiger ist, dass er*sie verant-

wortlich ist. Dementsprechend ist für eine*n Betroffene*n 

das externe Verhalten des*der Beschuldigten wichtiger als 

deren tatsächlicher innerer Wandel. Dieser kann ohnehin 

nur aufgrund von äußeren Verhaltensweisen angenommen 

werden. Für den*die Beschuldigte*n ist der innere Prozess 

des Verantwortungsübernehmens wichtiger als das externe 

Anerkennen von Verantwortlichkeit. Diese Dynamik lässt 

sich spiegeln. Für den*die Beschuldigte*n sind die exter-

nen Handlungen und Verhaltensweisen des*der Betroffe-

nen wichtiger, als das, was tatsächlich in dem*derjenigen 
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rücklassen müssen und zu einem Top-down-Ansatz für sich 

werden. Keine dieser Optionen erscheinen erstrebenswert 

für eine substanzielle Zukunft von RJ. 

Ein RJ-Ansatz, welcher mehr in das Justizsystem integriert 

ist, würde weniger Gegenwirken des Staates voraussetzen. 

RJ-Praktiken müssten dennoch mehr sein als bloße Anreize 

für das Justizsystem, sie müssten zu Bedingungen werden. 

Rückschließend hieße das, dass RJ nicht der einzige Weg 

zur Konfliktlösung sein kann. Denn Justice als oder durch 

Empowerment kann sich nicht vollständig entfalten, da die 

Rahmenbedingungen nicht gegeben sind. Der derzeitige 

Status quo der RJ verschenkt Teile des empowernden Po-

tenzials durch die fehlende klare Positionierung in Abgren-

zung zum Justizsystem. 
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können sich die Beschuldigten „verstecken“ und müssen 

sich überhaupt nicht in den Prozess einschalten. Durch RJ 

müssen sie Agency bzw. Handlungsmacht ergreifen. Dies 

fängt bereits damit an, dass die betroffenen Parteien sich 

für die Teilnahme an einem Programm entscheiden.

Das System im System?

Ganz allgemein gesagt, zielt Empowerment darauf ab, den 

Individuen ihre Agency zurückzugeben, d. h. die Fähigkeit 

als freie Subjekte der Gesellschaft zu leben. Agency erlaubt 

es den Menschen, Kontrolle über ihr eigenes Leben (zu-

rück-)zugewinnen. 

Zurückkehrend zu der Frage, wie RJ als ein Werkzeug für 

Justice als Empowerment funktionieren kann, würden wir 

abschließend bemerken, dass RJ, so wie sie im Moment 

praktiziert wird, als eine Abhängigkeitsbeziehung mit dem 

Staat gesehen werden kann. Durch partielles Empowerment 

der von einem Konflikt betroffenen Parteien im Rahmen 

des Justizsystems, erlaubt der Staat den Subjekten hand-

lungsmächtig zu werden (Agency). Jedoch ist diese Agency 

gelenkt und beschränkt durch staatliche Interventionen. So 

untermauert der Staat – durch den Gebrauch des RJ-Kon-

zepts als Weg um Justice als Empowerment zu benutzen 

– seine eigene Machtposition. Darum würden wir mit der 

Annahme schließen, dass RJ in ihrer momentanen Form kei-

nen Gebrauch von ihrem vollständig empowernden Potenzi-

al machen kann. Notwendig wäre eine Umorientierung des 

Justizsystems – ein Re-Humanisieren hin zu einem restaura-

tiven, rehabilitierenden System. RJ könnte ein Schritt in die-

se Richtung sein; dennoch, in der Art, wie sie momentan im 

existierenden System implementiert ist, wird sie dies nicht 

in substanzieller Weise ändern können. Indem Gatekeeper 

wie Richter*innen und Staatsanwält*innen entscheiden, ob 

und wann RJ zur Anwendung kommt, verliert sie ihre Stel-

lung als Bottom-up-Ansatz (vgl. Wood and Suzuki, 2017). 

Es kann nicht „empowering“ sein, wenn eine Drittperson 

entscheiden kann, ob ein Prozess zustande kommt oder 

nicht. 

Wir würden schlussfolgern, dass der einzige Weg, wie RJ 

ihren Prinzipien treu bleiben kann, eine Existenz separat 

vom Justizsystem bedeuten würde. Jedoch würde sie auf 

diesem Wege ihre derzeitige Reichweite und positiven Ef-

fekte auf das Justizsystem verlieren. Dies stellt RJ an einen 

Scheideweg: Sie kann entweder weiterhin im Justizsystem 

implementiert sein, auf diesem Weg weitere ihrer Prinzipien 

verlieren und letztlich nichts weiter als eine Floskel sein. 

Oder sie könnte das Justizsystem zurücklassen und zu ihren 

Wurzeln zurückkehren. So würde sie jedoch ihren Einfluss 

und ihre Reichweite verlieren. Eine dritte Option wäre, dass 

RJ das Justizsystem ersetzt. Jedoch würde sie dann eben-

falls, wie eingangs erläutert, ihre Prinzipien und Werte zu-
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